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Stadt Kiel 
Der Stadtpräsident 

Kiel, den 14. August 1958 

zu einer Sitzung der Ratsversammlung, 

Donnerstag, den 21. August 1958, 15 Uhr, 

Rathaus, Ratssaal 

Tagesordnung 

1) Genehmigung der Niederschrift über die SitzWlg der Ratsversammlung am 
3. Juli 1958 

2) Mitte '1 a) des Stadtpräsidenten 
1 ungen b) des Magistrats 

3) Erfahrungsbericht über die "Kieler Woche 1958" 
Oberbür germ eister 

4) 22, Änderung des Aufbauplanes Nr. 1 
Stadtrat Borchert 

5) 19 .. 
S • Anderung des Aufbauplanes Nr. 4 
tadtrat Borchert 

6) 2 Ä 
S

• nderung des Durchführungsplanes Nr. 1 .. Teil 11 .. 
tadtrat Borchert 

7) 1 " . 
S· Anderung des Durchführungsplanes Nr. 137 
tadtrat Borchert 

8) n 
durchführungsplan Nr. 232 und 233 und 8. Änderung 
Ses Aufbauplanes Nr. 5 
tadtrat Borchert 

Q) St 
raßenbenennungen 

10) 
Stadtrat Borchert 

~ntwidmung von Straßenland 
adtrat Borchert 

.. Dra. 491 .. 

.. Ors. 492 .. 

.. Or8. 493 .. 

.. Ora. 494 -

.. Dr8. 495 .. 

.. Ors. 496 .. 

.. Or8. 497 -
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11) Satzung der Kieler Spar- und Leihkasse - Drs. 485 -
Bür germeister Dr. Fuchs 

12) Aufnahme von Darlehen zur Finanzierung des Pflege-
heimes an der Wahlestraße .. Drs. 478 -
Bürgermeister Dr. Fuchs 

13) Verlängerung der Laufzeiten für Darlehen der Kieler 
Spar- und Leihkasse - Drs. 479 .. 
Bür germeister Dr. Fuchs 

14) Genehmigung eines weiteren Kostenanschlages zu dem 
Umbau des Schauspielhauses - Drs. 452 .. 
Stadtschulrat Dr. Hoffmann 
• Material wird nachgereicht -

15) Anfrage von Stadtrat Hartmann betr. Lärmbekämpfung - Drs. 489 -

16) Instandsetzung der Jugendherberge Bellevue 
Stadtrat Dr. Meier-Bant 

17) Kinderspielplatz Fockstraße 
Stadtrat Dr. Meier- Bant 

18) Beschaffunb von Fontänen auf dem Kleinen Kiel für 
größere Tagungen und bei festlichen Veranstaltungen 
Stadtrat Hartmann 

19) Nachforderung für den Einbau der Orgel in der Aula 
der Hebbelschule 
Stadt schulrat Dr. Hoffmann 

20) Luftschutz-Stadtanalyse für den Stadtbezirk Kiel 
Stadtrat Langbehn 

21) Vorschlagsliste für Schöffen und Geschworene 
Stadtrat Borchert 

22) Umbesetzung des Ausgleichsausschusses II 
Frau Stadträtin Hinz 

23) Verschiedenes 

.. Drs. 472 -

- Drs. 460 -

- Drs. 483 -

- Drs. 469 -

.. Drs. 482 .. 

- Drs. 498 -

.. Drs. 499 -

.. 3 .. 
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1) Gewährung eines Zinszuschusses an die Kiel-Frost 
GmbH. & Co. KG. in Kiel 
Oberbürgermeister 

2) Darlehen an die Firma Terra-Chemie GmbH. in 
Hamburg 1, Rosenstraße 11 
Oberbürgermeister . 

3) AUfhebung eines Erbbaurechts an dem stadteigenen Grund
stück Kaistraße und Verkauf einer etwa 6. 000 qm großen 
Teilfläche hinter der Alten Lübecker Chaussee an die 
Firma Eckmann 
Bürgermeister Dr. Fuchs 

4) Wiederaufbau des Grundstücks Andreas-Gayk-Straße 16 
Bürgermeister Dr. F uchs 

5) Festsetzung der Pacht für das Brecherwerk der Hohlstein
Werk SChleswig-Holstein CmbH. 
Bürgermeister Dr. Fuchs 

6) 'Verschiedenes 

- Drs. 487 -

- Drs. 488 -

- Drs. 477 -

- Drs. 480 -

- Drs. 481 -

lJie Ta 11 h g~sordnungspunkte 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 18, 20, 21 und 22 der öffent-
d: en SItZung sowie die Tagesordnungspunkte 2 u. 3 der nichtöffentlichen Sitzung wer

n erst am 20. August 1958 im Magistrat beraten. 

In Vertretung: 

Hin z 



1) 

Stadt Kiel 
Der Stadtpräsident 

Kiel, den 14. August 1958 

zu einer Sitzung der Ratsversammlung, 

Donnerstag, den 21 . August 1958, 15 Uhr, 

Rathaus , Ratssaal 

Tagesordnung 

1) Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung der Ratsversammlung am 
3. Juli 1958 

2) Mitteilun en a) des Stadtpräsidenten 
g b) des Magistrat s 

3) Erfahrungsbericht über die " Kieler Woche 1958" 
Oberbür germeister 

4) 22. Änderung des Aufbauplanes Nr. 1 
Stadtrat Borchert 

5) 19 .. ' 

S 
• Anderung des Aufbauplanes Nr. 4 

tadtrat Borchert 

6) 2 .. 
S· Anderung des Durchführungsplanes Nr. 1 - Teil 11 -
tadtrat Borchert 

7) 1 " . 
S· Anderung des Durchführungsplanes Nr. 137 
tadtrat Borchert 

8) n 
durchfÜhrungsplan Nr. 232 und 233 und 8. Änderung 
Ses Aufbauplanes Nr. 5 
tadtrat Borchert 

9) S 
s traßenbenennungen 
tadtrat Borchert 

10) 
~twidmung von Straßen land 

adtrat Borchert 

- Drs. 491 -

- Drs. 492 -

- Drs. 493 -

- Drs. 494 -

- Drs. 495 -

- Drs. 496 -

- Drs. 497 -

- 2 -



- 2 -

11) Satzung der Kieler Spar- und Leihkasse - Drs. 485 -
Bür germeister Dr. Fuchs 

12) Aufnahme von Darleh n zur Finanzierung des Pflege-
heimes an der Wahlestraße - Drs. 478 -
Bür germei ster Dr. Fuchs 

13) Verlängerung der Laufzeiten für Darlehen d r Kieler 
Spa r - und Leihkasse - Drs. 479 -
Bür germeister Dr. Fuchs 

14) Genehmigung eines weiteren Kostenanschlages zu dem 
Umbau des Schauspielhauses - Drs. 452 -
Stadtschulrat Dr. Hoffmann 
- Material wird nachgereicht -

15) Anfrage von Stadtrat Hartmann betr . I...ärmbekämpfung - Drs. 489 -

16) Instandsetzung der Jugendherberge Bellevue 
Stadtrat Dr. Meier - Bant 

17) Kinderspielplatz Fockstraße 
Stadt rat Dr. Meier- Bant 

18) Beschaffung von Fontänen auf dem Kleinen Kiel für 
größere Tagungen und bei festlichen Veranstaltungen 
Stadtrat Hartmann 

19) Nachforderung für den Einbau der Orgel in der Aula 
der Hebbelschule 
Stadtschulrat Dr. Hoffmann 

20) Luftschutz-Stadtanalyse für den Stadtbezirk Kiel 
St dtrat Langbehn 

21) Vorschlagsliste für Schöffen und Geschworene 
Stadt rat Borchert 

22) Umbesetzung des Ausgleichsausschusses II 
Frau Stadträtin Hinz 

23) Verschiedenes 

- Drs. 472 -

- Drs. 460 -

- Drs. 483 -

- Drs. 469 -

- Drs. 482 -

- Drs. 498 -

- Drs. 499 -

- 3 .. 



.. 3 .. 

1) Gewährung eines Zinszuschusses an die Kiel-Frost 
GmbH. & Co. KG. in Kiel 
Oberbürgermeister 

2) Dar lehen an die F i rma Terra- Chemie GmbH. in 
Hamburg 1, Rosenstraße 11 
Oberbürgermeister 

Q A " : 
ufhebung eines Erbbaur cht s an dem st adteigenen Grund-

stück Kaistr'aße und Verkauf einer etwa "6. 000 qm großen 
Teilfiäche hinter der Alten Lübecker Chauss e an die 
Firma Eckmann ' . , 
Bürgermeister Dr. Fuchs 

4) Wiederaufbau des Grundstücks Ändreas - Gayk-Straße 16 
Bür germeister Dr. Fuchs , 

5) Fest set zung der Pacht für das Brecherwerk der Hohlst ein
werk Schleswig- Hol stem GmbH. 
Bürgermeist er Dr. Fuchs" 

6) Ver chiedenes 

- Drs. 487 -

- Drs. 488 -

- Drs. 477 -

- Drs. 480 .. 

- Dr • 481 .. 

bi ' , 
11 eTagesordnungspunkte 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 18', 20', 21 und 22 der öffent-
d~~ S~tzung s owie der Tagesor dnungspunkt 3 der nichtöffentlichen Sitzung wer -

erilt am 20. August 1958 im Magist r at berat en. 
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2) An 
a ) die Kieler Nachrichten 
b) die Schleswig - Holsteinische Volkszeitung 

Rat sve r ml~. Sitzung D nnerstag, 21 . 8. 1958, 15 Uhr, Rat hauo . Rat ssaal. 
Tagesordnung: ffentliche Sitzung: 1. Genehmigung der Niederschrift über di' 
Sitzung der Ratsversammlung am 3. 7. 1958. 2. itteilungen. 3. E fahrungsbe' 
richt über die Kieler Woche 1958. · 4 . 22 . Änderung des Aufbauplanes Nr. 1 filt 
das Gebiet P rof . -Peters-Platz. 5. 19. Änderung des Auib uplnne Nr. 4 für d" 
Gelän~e südlich der ehe aligen Polizeischule Feldstraße/ Ecke Hindenburgufet~ 
6. 2. Änderung des Durchführungsplanes Nr. 1 - Teil II .:. für das Gebiet Holst .. 
straße zwischen Fleethörn und Holstenplatz. 7. 1. Änderung des Durchführung" 
1 es Nr. 137 für das augebiet Ernestinenstraße/Pickertstraße. 8. DurchfoJl' 

rungsplan Nr. 232 und 233 und 8. Änderun des Aufbauplanes Nr. 5 für das B'" 
gebiet endsburger Landstr e und Teile des dahinter liegenden Kies grubenge" d 

ländes. 9. Straßenbene ungen (Schönberger Straße). 10. En idmung von Str"" 
land. 11. Satzung der Kieler Sp r- und Leihkasse. 12 . Aufn e von D rl bflll 
zur Finanzierung des Pflegeheimes an der Wahle traße. 13. Verlängerung det 
Laufzeiten für Darlehen der Kieler Spar- und Leihkasse . 14. Genehmigung etJJl' 
weiteren Kostenanschlages z d m Umbau de Schau pielhau • 15. Anfr ge 
von Stadtrat Hartmann betr. Lärmbekämpfung. 16. Instandsetzun der Jug n4t' 
berge Bellevue. 17. Kinderspielpl tz Fock traße. 18. Besch . g v n FontäJI" 
auf dem Kleinen Kiel. 19. Nachforderung für den Einb u der 0 gel in d Aull 
der Hebbelschule. 20. Luftschutz-Stadt alyse für den St dtbezirk Kiel. 21. ftl 
schlagsliste für Schöffen und Gesch oren . 22 . Umbeset zung des AusgleichS.' 
schusses U. 23. Verschiedenes . Nichtöffentliche Sitzung: 1. Ge ährung eineS 
Zinszuschus e • 2. Gewährung eines Darlehens. 3. GrundstQcksangelegenheit. 
4. Übernahme einer A sbietungsg tie. 5. Fest etzung einer P cht. 6. vet' 
schiedenes. - Der St dtprä ident. In Vertretung Hinz, St dträtin -

3) Eine Tagesordnung ist im Rathaus auszuhängen. 

4) ZdA. 

In Vertretung: 

~ 
(Hin z) 



Ordnungsamt Kiel, den 11. August 1958 

, 

.geschäftliche Mitteilung für den Magistrat und die Ratsversammlung 

Zur Anregung von Stadtrat Hartmann in der Sitzung der Ratsversammlung am 
3.7.1958, den Parkplatz auf dem Holstenplatz wenigstens teilweise auswärtigen 
~~~~chern Kiels vorzubehalten. 

---~-------------------------------------------------- --------------

Der Zum Parken angelegte Teil des Holstenplatzes ist" öffentlicher Parkplatz" 
und gernäß Straßenverkehrsordnung durch das amtliche Parkplatzschild (Bild 
32 StVO) gekennzeichnet. 

Die Anlage ö f f e n t 1 ich e r Parkplätze beruht auf der Straßenverkehrs
?l'dnung, Diese be~weckt eine 0 r d nun g im Straßenverkehr, um die mit 
~m"n nun m!ll verbundene Gefährdung der Verkehrsteilnehmer zu verringern. 
derhaltensweisen von Verkehrsteilnehmern, die der Sicherheit und Leichtigkeit 
es ~rkehrs entgegenstehen, den Verkehr gefährden, andere Verkehrsteilnehmer 
~Chädigen oder mehr als unvermeidbar behindern oder belästigen können, sollen 
~7Ch verkehrsordnende Maßnahmen, zu denen auch die Anlage öffentlicher Park! atze gehört, neutralisiert bzw. durch Verbote mit Strafandrohungen bekämpft 
el'den. 

~ie Straßenverkehrsordnung und damit auch ihre Bestimmungen über öffentliche 
:e:~rkp.lätze können aber nicht dazu verwendet werden, Auswärtige gegenüber 
l:! lnhelrnischen, oder umgekehrt, zu bevorzugen, der einen Kategorie größere 
s e,qUernlichkeit als der anderen zu verschaffen, wirtschaftliche Sonderinteressen, 
d e1 es von Anliegern, sei es eines Wirtschaftszeiges wie des Fremdenverkehrs, 
Urchzusetzen oder besonders zu berücksichtigen. 

l)' 
a{e F'läche des I-Iolstenplatzes, die zum öffentlichen Parkplatz erklärt ist, kann 

So Weder ganz noch teilweise auf das Parken Auswärtiger beschränkt werden. 

;elbst bei Einsatz eines Parkwächters ließe sich das auch gar nicht echt kontrollie
z:n. Auswärtige Kennzeichen führen mitunter noch sehr lange auch solche Fahr
s~;e, deren Halter nach der Zulassung ihres F ahrzeuges nach Kiel verzogen 
13e ,und hier nun wohnen und leben, Es wäre auch nicht gerechtfertigt, einen Kfz. -
l{f:! Sltzer aus Kronshagen oder Schulensee mit Rendsburger, also auswärtigem 
l{r~nzeichen, auf dem Holstenplatz ohne weiteres parken zu lassen, dagegen 
zei 'hBesitzer aus Elmschenhagen, F riedrichsort oder Suchsdorf mit Kieler Kenn
die ~ en, wenn ihre Besitzer von dort zum Einkauf oder zu einer Vorsprache "in 
Weit tadt." gekommen sind, von diesem Parkplatz zu verweisen. Es kann auch 
~w er lllcht generell gesagt werden, daß ein Kieler Geschäftsmann, Arzt oder 
~e\.l. alt" der am Holstenplatz sein Geschäft, Büro oder Praxis betreibt, sein Fahr .. 
S()llg nut Rücksicht auf den Fremdenverkehr nicht auf dem Holstenplatz parken 
Qes' Er braucht es ja mituntE)r geschäftliche oder beruflich stündlich und kann 
wel:'~lb auch nicht ohne weiteres auf weiter entlegene Parkgelegenheiten verwiesen 

en, 
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Schließlich ist es auch nicht so, daß von morgens an die Parkstellen auf 
diesem Parkplatz von Kieler Dauerparkern be setzt gehalten werden. Mehr
fache zwischenzeitliche Zählungen haben ergeben, daß sich auf dem einige 
l\f.ale vollbesetzten, andere Male nahezu vollbesetzten Parkplatz durch
schnittlich 3/5 Fahrzeuge mit Kieler und 2/5 Fahrzeuge mit auswärtigen 
Kennzeichen befanden. An der Ostseite der Holstenstraße zwischen Ziegel
teich und Schevenbrücke waren zudem immer noch einige, wenn auch weni# 
ge Parkgelegenheiten vorhanden, an der Westseite, die mit Parkuhren ver# 
sehen ist, waren immer mehrere Stände frei. 

Dafür, daß nach Möglichkeit in den Geschäfts- und Bürozentren der Städte 
auch Auswärtige einen Parkplatz für ihre Kfz. bei Besorgungen oder Ver
handlungen in diesen Zentren finden und nicht alle Parkgelegenheiten von 
Dauerparkern besetzt antreffen, gibt es nur die Einrichtung von Parkuhren. 
Mit ihnen allein lassen sich Dauerparker zum Aufsuchen von Parkgelegen
heiten in Nebenstraßen oder auf abgelegeneren P arkplätzen bewegen. Der 
auswärtige Citybesucher opfert den Groschen (für 30 Min.) oder 20 Pfg. 
(für eine Stunde) zwar nicht gerade gern, aber im Grunde doch bereitwillig 
für die Annehmlichkeit, sein Fahrzeug ganz in der Nähe zu haben. 

Borchert 



o rdnungsamt Kiel, den 12. August 1958 

Zu den Ausführungen von Stadtr at Hartmann in der Sitzung der Ratsversammlung 
arn 3.7. 1958 betreffend Reklameflüge über der Stadt, soweit diese Ausführungen 
~-1~~~~~~~~~~~~_~~~~~~~i~~!~~~ ________ ~ ~ ______ -_______ _______________ _ 

~ie gelegentlichen Reklameflüge von Motorflugzeugen, die außerhalb des Landes 
chleswig-Holstein für solche Zwecke nach den dafür maßgeblichen Bestimmun

~e~ Zugelassen sind, halten sich über dem Kieler Stadtgebiet im Rahmen der 
l{afür. derzeit gegebenen Vorschriften. Beim sogenannten Bannerflug muß über 
ruiel1n mindestens 500 m Höhe geflogen werden. Durch einen im Flugzeug mitge-
11' hrten Barographen wird die Flughöhe festgehalten. Bei der Landung nimmt der 
b l~gleiter in Holtenau den Barographenstreifen entgegen. In keinem Falle ist S:l der Kontrolle eine Unterschreitung dieser Mindestflughöhe über Kiel festgeF'tllt ~orden. Der Bannerflug über Kiel bleibt auch im Rahmen der zugelassenen 
b ~gzelten, nämlich 8 - 18 Uhr an Werktagen, sonnabends 8 - 14 Uhr. Es wird 
\1 e~rn Bannerflug weiter mit Schondrehzahl geflogen. Flöge das Flugzeug mit 
z () ler Flugleistung, würde der Motor beim langsamen Tempo, das der Werbe
Weck ja erfordert, nach etwa 15 Minuten sauer werden. 

:Shl'nUß also nochmals festgestellt werden, daß die den Luftverkehr überwachenden 
~ örden gegenwärtig keine Möglichkeit zum Einschreiten gegen den über dem 

eIer Stadtgebiet gelegentlich vor sich gehenden Bannerflug haben. 

Bo r chert 



Zu Punkt der Tal1es0.rdnung 

Bau aus s c h u G Kiel, den 8 . August 1958 
- Stna tplanungsamt 

Drucksache 491 

~r . : 22. j:~ndGrung des Aufbauplanos Nr . 1 

lh.,E • ..!. Stad tbaurat 1'1'of . J ensen 

!..ntra~ Der 22 . Änderung des Aufbauplan es 11"r . 1 wird zugest i mmt . 

Begründunß 

AUf dem Wentufer werden Bauflä ohen für öf fentliohe Baut en benötigt . 
Das SChul- und Kult uramt plant die Erriohtung einer Pes talo zzi 
SChUle . Ein g ee ignetes städtisches Baugrundstück steht nicht zur 
Verfügung . 

A~f dem Prof . -Peters-Plat z erigibt s ich durch&n Verzicht des 
Klel er Turnvereins e . V. von 1885 auf TIurchführung des geplanten 
T~rnhallenpro jekte s an de r Gut onbergst raße westlich der Feuerwache 
~lne Möglichkeit zur Unt erb r i ngung der SchuleQ In Anlehnung an den 
hC~Ulbau l ä ßt sich auch ein vom Jugendamt geplantes Kindertages-

e l m mit unterbringen . 

Be~ de r Bebauung soll davon ausGegangen werden, die Sport- und 
Grunflächen des Pr of . -Peters-Pl atzes in ihren Grundzügen zu erhalten. 

~~r B~uauss chuß hat de r Vorlage in seine r Sitzung am 7 . 8 . 1958 
lnstlmmig zugest immt . 

Jen se n 
Stadtbaurat 



r 

~~~unkt _____ ~ __ ße~_Tagesordnung 

TI a u aus s c h u ß 
- Stadtplanung samt -

Ki el , den 8 . August 1958 

Drucksache 492 

Betr .: 19 . Andel'ung Ces Aufbauplanes Nr . 4. 

B. E. : Stadtbaurat Prof . Jensen 

Antrag : Der 19 . Änderung des Aufbauplanes Nr . 4 wird zugestimmt . 

Die YTehrberoichsverwu.ltunß I benbsichtigt, auf dem Gelände süd1 
der ehemaligen Polizc::is chule, Feldstraße/Ecke Hindenburgufer , 
Verwaltungsgebäude zu errichten . Das Geldnc::.e ist in dem Aufba 
Nr . 4 als öffe ntliche Grünfläche ausgewiesen . Die Einbeziehung 
Flächen in das Baugebiet zwecks Errichtung öffen tlicher Gebäude. 
vertretbar , da der Grundg edanke der hi er vorliegenden städteb8 
Absichten , nämlich eine Trennung der einzelnen Baugebiete duro~ 
Grünflächen , erhalten bleibto In diesem Boreich stehen bereitS 
Gebäude der Wasser - u.nd Schiffahrtsdirektion am Hindenburgufer 
der Feldstraße die Bauten des Bundes , in denon früher das Minis 
für Verkehr un tergebracht war . 

Die Bepflanzung der Fr eiflächen zwischen den Gebäuden sol l im 
nehmen mit dem Stal~tplanungsamt und dem Tiefb auamt - Gartenbau8 'tJp 
erfolgen , um eine einheitliche GrUnflächenge staltung der öffent 

und privaten Freiflächen sicherzustellen. 

Der Bauaussohuß hat de r Vorlage in seiner Sitzung am 7. 8 . 1958 
zugest immt . 

Jen sen 
Stadtbaurat 



~Z~u~P~u~n~y_~t~~ ___ der Tagesordnung 

BaUausschuß 
... StadtplanuniJ'samt -

<::> 

Kiel, den 8. Augus t 1958 

Dru cksache 493 

~r • .l. 2. Änderung des Dur chführungsplane-s Nr . 1 - Teil 11 -

~..!. Stad t1)aurat Pro f . Jensen 

!n:~ . ..raK.!. Der 2 . Änderung des Durchführungsplanes Nr. 1 - Teil 11 -
wird zugestimmt. 

Begründung 

!~~ Kreisen der Anlieger und der Geschäftsinhaber der Holstenstraße 
i lschen Fl eethörn und Holstenplatz ist der Wunsch geäußert worden, 
a~ ZUsammenhang mit dem vorgesehenen Ausbau dieses Straßenabschnittes 
:niS FUßgängers t raße die Aufstellung von Ausstellungsvitrinen zuzulassen. 
d e Straßenbreite für diesen Abschni tt beträgt ca. 16 m, so daß die von 
o~n Anliegern gewünschte Aufstellung von Vitrinen vertretbar erscheint, 
An~~ daß dadurch der Fußgängerverkehr gestört wird. Nach den mit den 
~o legern vorläufig geführten Verhandlungen sind ca. 10 - 12 jeweils 
etn12 Anliegern genutzte Vitrinen vorgesehen. Sie sollen in Längsauf
ee~tlung in einem Abstand von ca, 31 50 m von der Gebäudeflucht beider
st l s der Stra ße errichtet werden. Uber die endgültige Größe und Ge
spaltung sollen im Einvernehmen mit dem Stadtplanungsamt noch ent-

rechende Vereinbarungen getroffen werden . 

~:~~ den bisherigen Verhandlungen mit den Anliegern besteht Klarheit 
6i Ub~r, daß die Vitrinen von ihnen und auf ihre Kosten nach einer 
We~~eltliCh von der Stadt gutzuhe ißenden Planung in einem Zuge errichtet 
Oe '. e~ sollen, wobei die Stadt das für die Aufstellung der Vi trinen 
s cnO~lgte Gelände aufgrund eines besonderen mit dem Tiefbauamt abzu
lehlle ßenden Pachtvertrages bereitstellt . Der Pachtvertrag wird Fest
enfungen enthalten, die eine den Wünschen der Stadt und der Anlieger 
B SPreChende Nutzung si cherstellen sollen. 

G:sist beabsichtigt, daß die endgültigen Planunterlagen für die 
{Se a~tanlage sowie für die Einzelvitrinen im Benehmen mit der Anlieger
We~~lnschaft aufgestellt und danach Bestandteil des Durchführungsplanes 

en. 
bel:' B 
zu~ auausschuß ha t der Vorlage in s einer Sitzung am 7.8.1958 einstimmig 

C)estimmt . 

Jen sen 
Stadtba urat 



Zu Punkt der Tagesordnung 

Bau aus s c h u ß 
Staatplanungsamt Kiel, den 8 . Aug ust 1958 

Betr . s 

B. E. ~ 

An trag.: 

Drucksache 494 -----

1 . Andcrung des Durcllführungsllanes Ur . 137 

Stadtbaurat ~rof . Jansen 

Der 1 . And :rung des Durchführungsp l anes Nr . 137 für ~ 
Baucebiet ErnestinenstraBe/Pickortstraße wird zugestl~ 

Das Gebiet de s Durchführungs plnne s Nr ', 137 wird um die Grunds~i\ 
Ostring 214~ 216 , 218 , 220 , 222 , 224, 22 6, 228 erweitert . Glel~ 
werden dieseßrund stücke ?emc jnsam mit den Grundstücken Ostring ' 
und Ernestineno -traße 23 - 25 il1 die Zusammenlegung einbezogen. 
eine Neuordnung des Grund und Bodens kann hier eine günstigere, 
lung der Baukörpe r erfolgen , wodurch gute Belichtungs- und Be So 

verhältnisse in diesem sehr spitzwinkli gen Bnublock geschaffeP 

Maßnahmen ZUL-...9..rjll\;3-1~(t dos Grund und Bodens 

Die Grundstücke Ostring 214, 216 , 218 , 220 , 222 , 224 , 226 , 22B~ 
230a und Ernes tinenstraße 23-25 werden in die Zusammenlegung e 
zogen . 

Der Bauausschuß hat der Vorlage in seiner Sitzung am 7 . 8 . 1958 { 
einstimmig zugest imril t . Das bgl . Mitgli ed Archi t ekt Yleidling be.~, 
an der Beratung und Beschlußfassung im Bauausschuß nicht teil~ 

J 0 n s en 
Stadtbaurat 



Zu Pg,nkt de r Tagesordnung 

Bau aus s c h u ß Kiel, den 8 . AUGust 19 58 
- Stadtplanuncsamt -

Drucksache 495 

lai ~ Durchf ührungsp] äm Nr . 232 und 233 und 8 . Änderung des Aufbau-
.~ planes Nr . 5 

ot 

~ Stad.tbaurat .Prof . J ensen 

~ a) Dem Durchführungsplan NI'. 232 für das Baugebiet Rendsburger 
Lands tra ße 97 - 1 21 und Teile des dah int er li egenden 
Kiesgrubengeländes , 

b) dem Durchführungsplan NI' . 233 für das Baugebiet Rendsburger 
Landstraße 123 - 12 .7 und Te ile des dahinter liegenden 
Ki esgrubengeländes, 

c) der 8 . Änderung des Aufbauplanes NI' . 5 

Wird zugestimmt . 

Begründun,g, 

~ 
~~: der Aufs t ellung der vorliegenden Durchführungspläne sollen die 
t'Ul:'e~~rdneri s chen Vorauss etzung en für den Ne uba u einer Volksschule sowie 
Z~s 1e Anlage eines Sportplatzes in Hassee geschaffen werden. Die in 
Sta~~menarbeit mit dem Schulamt durchgeführten Unt ersuchungen über den 
~n Q o:t einer neuen Volksschule in Kiel-Süd haben ergeben, den Neubau 
des nmltt elbarer Nähe der Schule Has see I und 11 vorzusehen. Anstelle 
~it bestehenden kleinen Schulhofes der Schule Hassee wird im Zusammenhang 
de~ dir Auswei s ung eines neuen Schulgeländes die Anl age eines Sportplatze 
~latg ~~chzeitig al s Pausenhof für die ne ue Schule und als Kinderspiel
~~ß z fur das Einzugsgebi e t dienen s oll, vorge s ehen. Der alte Schulhof 
Z dann zu gegebener Zeit Grünfläche werden . 

~l:' 13 
aetz ereinigung una Neuordnung des Baugebietes erfolgt eine Neufest-
~. u.ng der St raf3en- und Bauiluchtlini en. 

1.ll:' d' 
~~ch l~ Durchführung de r obigen städtebaulichen Absichten werden vorsorg-
Ot't'e fu~ die von der Verkehrsplanung s owi e aus s~onstigen Gründen des 
2),ach n§tllchen '':I' ohl s betroffenen Grundeigen tümer entsprechende Maßnahmen 
~ § 17 bzw . 49 f f de s Aufbaugese tzes vorgesehen. 
a~ :Bl:'den hi e rvon folgende Flurstücke be troffens 

1~ Durchf ühr unßs plan NI' . 232 : 
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287/49 , 317/49 . 318/49 , 285/49 , 347/47 , 46/ 4 , 33/2, 109/1, 
108/ 5 , 2580/108 , 2582/10 8 ; 

b) i m Durc hfUhrungsp lan Nr . 233: 
548/ 50 , 361/50 , 296/61 , 298/ 61 , 29 7/61, 312/62 , 352/ 62 , 
299/ 61 , 311/52 . 

Ob und inwieweit diese Neuordnung s maßnahmen erforderlich we:r~f~" 
wi rd dav on abhänge n , ob eine Bereinigung der GrundstUcksverb8 
auf freiwilliger Basis erreicht werden kann . 

Vorhandene Gebäude bzw . Gebäudeteile , die entweder der festgel~ 
Nutzung nicht entsprechen oder einer solchen nicht zugeführt We 
können , Silld abzubrechen , sobald die Durchführung der geplant~ 
Maßnahmen oder das öffentliche Wohl dies erforderlich machen , ~ 
spätestens jedoch mit eintretender;Baufäl ligke it . Wesentliche 1J~o 
Erweit erungen oder Instandsetzungen können nicht zugelassen we 

Zu c) s 

Der Auf bauplan Nr . 5 wird entsprechend den in den 
Nr . 232 und 233 vorgesehenen Maßnahmen geändert . 

Der Baua usschuß hat der Vorlage in seiner Sitzung 
s timmig zugest immt . 

Jen sen 
Stadtbaurat 

e) 
am 7. 8 .1958 



Zu Punkt 

B . 
.. ~UaU SSChUß 

aUVerwal tungsanlt 

9 
der Tagesordnung 

Kiel, den 8 . August 1958 

Drucksache 496 

~ Straßenbenennungen. 

~~ Stadtba urat Prof . J ens en 

~ a) Der durch den Ausbau der Schönbe[ ger Straße zwischen 
VTis chhofstraß e und Gab elsbergerstraße entstandene' 
neue Straßentei l erhä lt die Bezeichnung 

~ 

!I Schönberger Straf3e". 
b) Der durch diesen Ausbau abgeschnittene Teil der bisherigen 

Schönberger Straß e ~wischen Wischhofstraße und Gabe lsberger
straße wird in 

"Am Seefischmarkt " 
umbenannt . 

Be grUndung 

l)' 
u~~ SChönber ge r St r aße ist"in dem Abschnitt zwischen Wischhofstraße 
~eu Gab elsbergers traß e begradigt worden. Der da durch entstandene 
dle~ Straßenteil bedar f der Benennung . Es ist erforderlich, fUr 
!lezS~ neue LinienfUhrung der Schönberger Straße die bisherige 
Z e1chnung be izubehalten. 

~ 
~f den abgeschnittenen Teil de r bisherigen Schönberger Straße 
'rOl'Schen Wi schhofstraße und Gabelsber ge rstraße muß eine Umbenennung 
11 All.! genommen werden. Al s neuer Straßenname wird die Bezeichnung 
~ch ~eefischmarktll vorges chlagen. Der größte Teil dieses Straßenab
at~~lttes grenzt an das Gelände des Seefischmarktes und der Fischindu
~el1e. Der vorgeschlagene Straßenname würde sich gut in die Be
~UnChnungen der umliegenden Straßen einfügen , die nach Flurbezeich-
1) gen benannt worden sind. 

e!:, B at:i. ~mausschuß hat der Vor lage in seiner Sitzung am 7.8.1958 ein-
fllrulg zuge si; immt. 

Jen se n 
Stadtbaurat 
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Zu Punkt der Tages ordnung 

Bau au s s c h u ß Ki el , de n 8 . August 19 58 
- Bauv e rwa l t ung samt -

Drucksache 497 

Bctr .: Entwidmung von Straßenl and . 

B. E. : Stadtbaurat Prof . J ensen 

An trag s Der Entwidmung von 11 qm Str aßenl a nd vor d em Grunds t ück 
Zl mschenhagener Allee 9 , Flur S 10, Flurstück 8 6 , gern . 
Lagep lan des Stadtplanungsamtes - Abt. Ve rme ssung - vorn 
16 . 5 . 1958 wird zugestimmt . 

Begründung 

Die Tei l f l äche a us dem Flurstück 8 6, die nach dem Lagepl an der 
Ve rmess ungsabteilung v om 16 . 5 .1958 vor dem Grundstück Elmschenb~ 
All ee 9 als Bestandt e il der Straß e dargestell t ist , s oll dem Gru~ 
stück El mschenhag ener All ee 9 zur Begradigung de s ge nannten Gru~d 
zugeschlagen werden . Ein ö l fent liches Int eresse an de r Benutzung 
11 qm groß en Te il fläche besteht nicht . 

o 
Die b etei l igt en Dienststellen s ind gehört worden . Bedenken gegc~ 
Entwidmung der Teilflä che sind nicht erhoben worden . 

I 

Der Bauauss chuß hat der Vorlage i n seine r Si t z ung am 7. 8 .1958 e:iJ19' 
zugestimmt . 

J en sen 
Stadtbaur a t 



D~r I,1ogi s tra t 
Flnanzo.us~chuß 

IIauptamt 

Kiel, den 14 . August 1958 

Drucksache 485 

~~.iE~ Satzung der Kiel er Spar-- und Leihka sse 

l2..eriCl.l~.§!_~'§~?.:.t~teL~ EÜrL.ermcister DL F u c h s 

!:E-tr§ß g Die beigefügte So tzung der Kt eler Spar- und Leihk8s88 
wird beschl ossen . 

, -, -

Für das Land Schleswig-Holstein ist am 6 . 5 . 1958 ein neues Spar
kassengesetz el'lossen wordeH und am I . 6 . 1958 in Kraft getre
ten (GVOEl . Schl . -H . 13/1958 S. 191) . 
Die wesentliche Aufgabe der mit diesem Ge setz ge'troffenen Neu
re gelung besteht darin, den besonderen Charakter der Sparkassen, 
der in ihrer engen Verbindung mi t den kommuntllen Gebiots].;:örpeI
sChaften und in dem Einfluß des ehrenamtlichen Elements auf die 
Verwaltung und die Geschliftspolitik der Sparkassen besteht, zu 
erhalten und dabei doch die Geschäftsführung der Sparkassen den 
modernen Erforderntssen eines komplizierten Geld- und Kredit
Wesens an~upassen . 

Den GevlährtrtiE,ern größerer Sparkassen mi teinern Einlagenbestand 
von über 10 Mio . DM ~oll in Angleichung an die sparkassenrecht
liche Entwicklung in den anderen Ländern die Möglichkeit eröff
net werden, die Verantwortung für die ' einzelnen Geschäft svorfälle 
auf einen hauptamtlich besetzten Vorstand zu verlagern . Damit 
Soll dem ehrenamtlich besetzten obersten Sparkassenorgan (Ver
Waltun[srat) jedoch nicht die Möglichkeit genommen ~erden, die 
Besehlußfas;:,ung bei besonders wichtigen Angelegenheiten in Aus
nahmefällen an sich zu ziehen . 

Das Gesetz unt erscheidet d8her zwischen 2 Organi sationsformen . 
~ährend die eine als Organ der ~parkasse nur einen, _ mit Ausnahme 
Qes Vorsitzenden, ehrenamtlich besetzten und grundsätzlich allzu
stHndigen Vorstand kennt) sieht die zweite für Sparkassen mit 
mehr DIs 10 Mio . DM Etn13gen zugelassene Organisationsform einen 
e~n:'ena.mtlichen Ver\'ial tungs rst als oberstes Verwsl tungsoI'gan und 
ell1en hauptamtlich besetzten Vorstand vor . 
Nach § 3 des Sparks ssengese tze s hat die Vertl'etuYlßskörperschaft 
des Gewährtr~gers eine Satzung für die Sparkasse zu erlassen . Sie 
~estimrnt tiber die Zusammensetzung der Aufgaben der Orgone, die 

ervJ8l tung und Organisation sov/ie die Geschtif'te der ~pal'kasse 0 

t~weichungen von dem Wortlaut der Mustersatzung der Jmfsichtsbe-
10rdc sind dieser bis 30 v 8 0 1958 zur Genehmigung vorzulegen. 
~ie,Sparkassenmustersatzungen hat der' Innenminister mit seinem 
J.lUY!clel'laß vcm 16 . 6 01958 (AmtsbI o Nr o 26 Sn 298 ) veröffentl:Lcht u 
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Der Vorstand der Kieler Spar - und Leihkasse hat in seiner ~it· 
zung am 4 . 7 . 19 58 beschlossen, der Stadt als GeDdhrtr~ßer dle 
Einführung der rflust er s atzung für Sparkassen mi t einen~ VeT\::al~ 
tungsrat zu empfehlen . Außerdem haben der Vor s~and bzw , dle 
Direktion fo l gende Ergänzungen und Änderunge n vorges chlagen : 

Mustersatzung Satzung de r Kie ler 
Spar- und 1e ihkasse 

-------------------------------------------------------- -

_~_.L,.~ 
Die von d 000 (Ge
meinde , Amt, Kreis, 
Zweckverband) 00.0 

'00 err ichtete 
Sparkasse mi t dem 
Sj_ tz in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I) 

hat den Namen~ 
" "0 0') 0 0 Co a 11 und 
führt ein Siegel 
oder e inen Stempel 
mit diese r Beze ich
nUl"l.g o 

.LJJ _ §.9 t z --1.1. 
Kredite sollen 
grundsätzlich nur 
an s oJche Personen 
gege ben werden,die 
im Bereich des Ge
währträgers (und 
in den Gemeinden 
(l\mtsgerich t sbe 
zirken) .00 ) (Ge
s chäftsgebiet) ih
ren Wohnsitz oder 
eine ge werbliche 
Niederlassung haben . 
Beim Realkredit 
braucht in der Regel 
nur das beliehene 
Grundstück im Ge
schäftsgebiet bele
gen zu s ein . 

Die von der Stadt Ki e l 
errichtete Sp arkasse 
mit dem Sitz in Kiel 
hat den Nameng "Kie 
leI' Spar- und Leihkas 
se il und führt ein Sie
gel ode r einen Stempel 
mit dieser Bezeich
nung Q 

Kredite sollen grund
sätzlich nur Bn so lche 
Personen gegeben wer 
den, die im Bereich des 
Gewährträgers oder der 
benachbarten Gernein'-den 
ihrei1V10hnsI tz oder -
eine ,gewerbliche Nie-

. der18~ sung haben . Beim 
Realkreait braucht in 
der Rege l nur das be
liehene Grundstück im 
Gebie t der Länder 
§chle sIiig-Ho1 stein~ und 
Ha~EEfß belegen zu 
sein 00.' 

Der bisherige 
"Städtische SP~te 
sc zu Kiel !! rntt

De-
auf Grund deS '10~ 
glei ter18ss eS det 
26 . 8 , 19 32 ZU 
mali gen Spa r }{8 

mus tersa t zuM~ 
ge fügt werden · 
kann \'/e gfal le~}t 
diese Vor s ebt). 
außer Kraft 
worden ist , a 
kür zung dc s :N' 
dient de r ve te 

chung de s Ge SC l 
verkehrs) zurn8 

Spa rkasse nu~ 
dem Namen 11 , 

~par - und Le1 

bekannt ist • 

Die vorges eb 
Fassung hält 
zeitißen Re § 
stand nach, 2' 
fer 6 und § 

'e fiel' I der J 
Sa tzung . der 
Spar- und }Je 
aufrecht , s t e 
mit keine .Au 
des GeschäftS 
dar und wird 
deutung der Se 
f " d' "he t ur J. e na.- de 
bung der Len

t , 
stadt gere cl} 
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Mustersatzung 

§ 17 (1) Satz 3~ ------_ ... - - ,- - --
• 0 "0 Die Kredi te 
dürfen im Einzel
fall drei vom 
Tausend de s ge-
samten .8inlogen
bestandes nicht 
überschreiten und 
höchstens 50 . 000 7 -

DM betrogen; ... 

.Lll3_§a tz 11-
.. ,,,. Der einem 
einzelnen Kredit
nehmer ~u gewäh
rende Personalkre
dit darf den Be
trag von 200 0000 7 -

DM nicht überstei-
gen, 0000 

- 3 -

Satzung der Kieler 
Spar- und Leihkasse 

00. Die Kredite dUr
fen im Ein~elfall 
drei vom Tausend des 
gesamten Einlagenbe
standes nicht über
schrei ten und höch
stens 10P.!P99..2...:--=-1?l\1 
betragen; 0.00. 00 . • 

_J> '0 <" Der einem ein
zelnen Kreditnehmer 
zu gewährende Perso
nalkredit dorf den 
Betrag ~on 1 Million 
DM nicht überstei- -
gen, . ... 0 11 

Be gründung g 

Die Kieler Spar- und Leit-_ 
kasse darf bereits jetzt 
auf Grund des § 27 Zif
fer 2 ihrer Sa tzung (1 3. 
Nachtra G vo m 3 . 3 . 1953) 
50 . 000 7 - DM a l s Ilanko
kredit im Binzelfall 
au s leihen . Dieser Be
tra g wurde der Kieler 
Spar- und Leihkasse we
gen ihrer Größe und der 
wir-tschaftlichen Ver
flechtUllg mi t der Kieler 
Wirtschaft tiber den bis
her für alle anderen 
Spnr}ca s sen in S chle swig
Holstein geltenden Be
trag hinaus gcnehmig-t . 
Die neue Kreditgrenze 
von 100 0000 7 - DM ent 
spricht der Entwicklung 
der Sparkasse und dem 
Bedürfnis ihres Kunden
kreises . Der gesamte 
Einla genbes tand der Kie
ler Spor- und Leihkasse 
betrug am 30 . 6 . 1958 
135 Mio o DM . Demnach 
wUrde 0ich die Höchst
grenze fUr Blankokre
dite auf 405 . 000 7 - DM 
errechnen (3 pro Mi . 
von 135 Mio.) . 

Die der Kieler Spar- und 
-Leihkasse genehmigte 
Höchstgrenze für Perso
nalkredite beträgt schon 
jetzt 300.000,-- DM 
(siehe § 28 der jetzigen 
Satzung - 15 . Nachtrag 
vom . 28 . 10 .1955 ) . Nach 
dem Runderlaß des In
nenministers vom 16 . 6 . 
1958 können die Gewähr
tr~eer bei Sparkassen, 
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Mustersatzung 
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Satzung der Kieler 
Spar- und Leihkasse 

Be gründ ung g 

-------------------------------------------------------

~. 1~.J 
(1) Die Sparkasse 
gewährt Kredite 
an Gemeinden, Ge-

(1) Die Sparka sse 
gewi:ihr t Kredite 
an Geme inde n , Ge-

deren Einlagenbest~J1d 
mehr als 20 Mio. D 
trägt} eine höhere J1 
di tgrenze festse tze 
in der IliustersD "tZUt!e 
gesehen ist o Die 
dürfen abe r die ab 
Kreai thöchstgrenze . 
1 v ,H. der Gesamte 
nicht Uberschrei tet!
VoH, der Gesamte 
der Kiel er Spar- 8 
kasse Dm 30 . 6 . 195 ~ 
Höhe von 135 Mi o . 
de demnach eine pe 
kredithöchstgrenz~ . 
zelfall von 1,3 MJ..o 
zulDssen. In Anb e 
der Tatsache, daß 
se Personalkredi t 
alle Kredite, a uc~ e 
gegen satzungsmilß18 
liehe Absicherung ~ 
Wechselkredite, fut 
noch mehrere gute 
ner haften müs sen, 
Avale, die i n de r j. 
nur ein geringes ~ 
enthal ten, und nEl S 
auch das Obl igoa~ 
im Rahmen zen·tra18 

ditaktionen öffent 

Ste llen Kredite e 
rechnen sind, hti.1 t. 
Vorstand der Kie l el 
und Leihkasse eine 
sonalkredi t höchs 
von 1 Mio . DM fu r 
wendig, 

1,ltld 
Die Kieler Spar- . eliet 
kasse wi r d wie bJ.. 
kleine und mi ttlet~tS 
ditgesc häft besond 
pflegen . 

Nach Absvl letzter 
können Kre di te an e 
unter Bürgschaft d 
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MUsters,Jtzung Satzung der Kieler Begründung~ 
-___ Spar- und Leihkasse ---------------------------------------------------------------
meindeverbände, meindeverbände, Zweck-
Zweckverbände, Kir- verbände, Kirchßemein-
Chengemeinden oder den oder andere Körper-
andere Körperschaf- schaften des öffent-
ten des öffentli- lichen Rechts im Lan-
ehen Rechts im 1an- de Schleswig-Holstein, 
de Schleswi~-Hol- denen aesetzlich das st , ,--", '-' 81n, denen ge- Recht zusteht, ihre 
setzlich das Recht Umla gen oder Beitrli -
f~stent ? ihre Um- ge im Ver\'/al tungs-
i agen oder Bei träge zwangsverfahren bei-
m VerwaltunBs- zutreiben , Die etwa 

Zwangsverfahren bei- erforderliche Genehmi-
!utreiben . Die etwa gung der für dan Kre-
~forderliche Geneh- ditnehmer zustUndi-
~lßu~g der f ür den ßen Aufsichtsbehörde 
~8dl tnehmer zustiin- ist nachzuv/eisen > 
~~ß~n ~ufsichtsbe- Bei langfristigen Dar-

orae 1st nachzuwei- lehen ist eine plan
~en . ,Bei langfristi- mäßi ge Tilgung fest-
g~n Darlehen ist zusetzen . In der glei-
elne planmäßige Til- chen ~eise können 
gung festzusetzen . Kredite an Dritte un-
In der gleichen ~ei- ter Bürgschaft des 
Se k" d D ' ,onnen Kredi te cm Bun es, eine s deut-
rltte unt er Bürg- schen Landes, einer 

:?haft des Bundes~ Körperschaft des öf-
dlnes deutschen Lan- fentlichen Rechts im 
es, einer Körper- Sinne des Satzes 1 

SCha f t de o"ff tl' oder eines öffent-eh s en 1-
en Rechts im Sinne lieh-rechtlichen Kre-

~~s Satzes 1 oder ditinsti"tutes gewährt 
l~nes öffentlich-recht-werden . 
lehen K ' , .J.. ' t' t te _ ,"r eal~lns- l-U- (2) Der Gesamtbetrag 

S gewahrt wer den der nach Abs al Satz 1 
~;) Der Gesamtbetrag gewüh:r,ten Kr~di ~e-darf 
t r ~ach Abs . l gewähr- 25 v . H.? derJenlge der 
v~f Kr~di~e ~arf 25 lang~ristigen K~edi-
1 {. , derJen1ce der te 12 1/2 v . R. der ge-
tangfristi ce n Kredi- samten Einla ge n nicht 
Be 12 1/2 v . H. der ge- übersteigen ; dies gilt 
u~mten Einlagen nicht nicht für Kredite im 
nierstcigcn; dies gilt Rahmen zentraler Kre
li.~~ht für KJ:edi te im di taktionen öffen t-
d~ me n , zentraler Kre- licher Stellen . In 
Cl taktlonen öffentli- den Gesamtbetrag der 
G~er ~tellen o In den nach Satz 1 gew~hr-
n Samtbetrag der ten Kredite werden 
K~Ch,Sntz 1 gewtihrten der Bestand an Inhaber-

edlte werden der Be- anleihGn von Gemein
den? Gemeindever-. " 

des, eines deutschen 
Landes, einer Körper
schoft des öffentli
chen Re ch ts im S:Lnne 
des So"tzes 1 oder 
eines öffentlich
rechtlichen Kredit
institutes gew~hrt 
wer'den n 

Der l\bs o 2 bestimmt, 
daß die nach Abs . l ge
währten Kredite 25 
v oH. der gesamten Ein
lagen nicht überstei
ßen dürfen . 
Danach sind alle Bürg
schaften der öffent
lichen Hand, auch die 
der öffcntlich-l'echt
lichen Kreditinsti
tute~ in dos Kommunal
~reditkontingent ein
zurechnen 0 

Das bedetitet G3gen
über dem bisherigen 
preußischen Sparkas
senrecht zumindest 
insoweit eine Ein
schränkung des echten 
Kommunall<:rcdi t es? als 
nunmehr auch die Bürg
schaften der öffent
lich-rechtlichen Kre
ditinstitute - für um
sere Sp arkasse insbe
s ondere die BürgSChaf
ten der 1andesbanl: und 
Girozentrale Kiel -
auf dss Kommunalkre
ditkontingent anzu
rechnen sind o 

Darüber hinaus war bis
her zweifelhaft? ob 
derartice Bürgschaf
ten überhaupt in das 
Kommunalkreditkontin
gent einzurechnen 
sind . 

Mit der vorgeschla ge -
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Mustersatzung 

stand an Inhaber
anleihen von Gemein
den) Geoeindever
bänden und Zweckver 
bänden s owie Ver
pflichtungen gemUß 
§ 1 2 Abs , 3 7 die die 
Sparkasse zugunsten 
solcher Körperschaf
ten übernommen hat? 
cingcrechncd n 

.L 291. 
Der Ver \'/al tungsra t 
besteht aus dem 
(Bürgermeiste r ? 
Landrat, Amtmann 
(Kirchspielsvor
steher), Zweckver
bandsvorsitzenden) 
als Vorsitzendem 
und· (4 bis 8) eh
renamtlichen Mit
gliedern ) die be
sondere wirtschaft
liche Erfahrungen 
und Sachkunde be
sitzen müssen und 
bereit und Geeig
net sind , die Spar
kasse zu förderno 
(ZusUtzliche Rege
lung für kreisfreie 
Städte: . " sowie 
dem Kämmerer) • 

.L21_CUl 
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SAtzung der Kieler 
Spar- und Leihkasse 

btinden und Zweckver
bänten sowie Ver
~flichtungen gemäß 
§ 12 Abs . 3, die die 
Sparkasse zugunsten 
solcher Körperschaf
ten übernommen hat, 
eingerechnet, 

Der Verwaltungsrat 
besteht aus deI. Ob er
bürgermeis ter als 
Vorsiizenden und 6 
ehrenamtlichen Mit
gl i edern, die beson
dere wirtschaftliche 
Erfahrungen und Sach~ 
kunde besitzen müs
sen und bereit und ge
eignet sind, die Spar
kasse zu fürdern , so
wie dem Kä~cerer . 

Der Verwaltungslat De r Verwaltungsrat 
bestimmt die Richt- bestimmt die Richt
linien der Geschäfts-linien der Geschdfts-
politik der Spar- politik der Sparkas-
kasse, erläßt die se, erlUßt die Ge-
Geschäftsanweisun- schäftsanweisungen 
gen für den Vor- für den Vorstand ) 
stand, den Kredit- den Kreditausschuß 

Begründung~ 

nen Fassung un 
Satzung v/ird kl 
stellt, da.'3 BUr , 
ten der öffentl1 

Hand urtd der öf f 
lich-rechtlich~nt 
di tinsti tute nlC~ 
das KommunalkreoJ. 
kontingent ei 
nen sind . Sie 
auch der Regelung 
N ordrhein-\'ie stfa1 

entsp rechen • 

Hier hält der 
senvorstand s~ ~ 1 
renamtliclle Ml tg 
des Ver\'/altungSl'a 
für z\'/2ckmäßig? 
zwar auch darum, 
nach § 33 der ?Dj1e 
drei ehrenamtl1Cj 
gliede:;.~ sorde dt:, 
Stell vertre tel' d 
ditausschuß an 
müssen . 

Nach § 11 des 
sengesetzes hat 
Verwaltunesl'at 
der SDtzung '10 
nen Geschäfts 
gen für den Va 
den Kreditaus S 
und die Irmenr 
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Must ersatzung Satzung der Kieler 
Spar- und Leihkasse 

J3egründung~ 

--------------------------------------------- - ----------------- --

aUüschuß und die 
Innenrevi sion und 
beaufsichtigt de
Ten Geschäf·tsfüh
r ung n ]:;1' el'l~"i.ß t 
ferner eine Ge
schäf t samvei sung 
für die Dienst
kl'G.fte de r Spar
kas e, sowei t sie 
nicht dem Vor
stand angehö r en o 

U.2_i1J.l 
Die ehrenamtlichen 
Mi.tglieder des 
Verwal tungsra tes 
mÜssen zu n u • 

(Ge meinde - oder 
Stüdtvcl'tretung} 
kr- e i s t ag? Arnts
eUsBchuß (Kirch
sPielsvertl 'e tung ) 9 

Zweckverbandsv er
sammlung) (Ver
tTetun~Skörper
sChaft) wählbar 
sein . Sie werden 

und die Innenrevision 
und beaufsichtigt de
ren Ge s chdft sführungo 

Die ehrenamtlichen Mit
glieder des Verwaltungs 
rate"" müssen zur Hc1tS
versammlung wählbar 
sein . Sie werden von 
der Ra t sversammlung auf 
die Dauer ihrer Wahl
zeit ge wählt . Von ih
nen müs se n 2 Mitglie
der der Ratsversamm
lung aneehören . 

zu erlassen und die 
GeschJftsfUhrung zu 
beaufsichtigen . Nach 
§ 31 der Mustersat 
zung soll der Verwal
tungsrat auch e ine Ge
schEif tsanweisung für 
die Dienstkräfte der 
Sparkasse) s oweit si e 
nicht dem Vorstand 
angehören, erlassen, 
was § 11 des Sparkas
sengesetzes nicht 
vor s i eht . Unbesc hadet 
der Rechtsla ge er
scheint es zweckmäßig, 
den Erlaß de r Ge 
schäftsanweisung dem 
Vorstand zu übertra
gen (S . § 37) , weil 
durch die Geschlifts
anwe isung der i n t erne 
Geschäftsablauf gere 
gelt wird . Im Ubrigcn 
kann fla ch § 11 des 
Sparkassengesetzes 
der Ve r\'/31 tungsra t in 
Ange legenhe iten von 
be sonderer Bedeutung 
die Beschlußfassung 
in Ausnahmefällcn an 
s ich ziehen , 

Entsprechend der bis
herigen ZusClIllcense t
zung des Vorstandes 
der Kieler Spar-
und Leihka sse wi rd 
vorgeschlagen, daß 
der Ve rwaltungsr8t 
aus 'ZJIvei Ra t she1're1) 
und vier zur Ratsver 
s~mmlung wahlbe re ch
tigten :11;111\'10hnern 
der Stadt Kiel beste
hen soll . 
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Mustersatzung 

- e -

Satzung der Ki eler 
Spar- und Leihkas s e 

Be gründ ung: 
, 

-------------------- - ---------------- ---------------------

von der Vertretungs
körperschaft auf die 
Dauer der Wahlzei t 
der Ver tretungskör
perschaft ge wählt . 
Von i hnen müssen 
n ••• MitgJ.ieder der 
Vertre tungs körper
schaft angehö ren . 

~_36_...(1L.§Qtz_l g 

Der Vorstand be
steht aus 0 uo haupt
amtlichen M~tglie
dern ., 

Der Vorstand besteht 
aus 3 haupt amt l ichen 
Mitgliedern o 

Der Vorstand führt (1) Der Vorstand 
alle Geschäfte, die führt alle Geschäfte , 
nicht dem Verwal- die nicht dem Verwal-
tungsrat oder dem tungsrat oder dem Kre-
Kreditausschuß vor - ditausschuß vorbehal
behalten sind, selb- ten sind, selbständig 
ständi g und verant- und veran twortlich 
wortlich nach Maßga- nach Maßgabe der Ge
be der Gesetze, die- setze, dieser Satzung 
ser Sa tzung und der und der Gescbliftsan
Geschäf tsanweisung weisung im Rahmen 
im Rahmen der Hicht- der Richtlinien der 
linien der Geschäfts- Geschäftspolitik~ un
politik , unbeschadet beschadEt de s Rechts 
des Rechts des Ver- des Verwaltuncsrates } 
wa ltungs rates , die die Beschlußfa s sung 
Beschlußfassung in i n Angelogenheiten 
Ange le genheiten von von besonderer Bedeu
besonderer Bedeutung tung in Ausnahmefäll en 
in Ausnahmefällen an sich zu ziehen . 
an sich zu ziehen . ( 2 ) Der Vorstand er

·läßt eine Geschüfts
anweisunß für die 
Dienstkräfte de r Spar-
kasse . 

Der Sparkasf'e 
vertri tt die 1\ 
daß bei der Grö I3 
Kieler Spar- und 
ka sse die Beruf 
drei hauptamtl i 
Mitgliedern für 
neuen Vors "C L:md 
derlich i s t . 

Siehe regründung 
§ 31 (l) a 
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Mustersatzung 

- 9 -

Satzung der Ki eler 
Spar - und Leihkasse 

Be gründ ung .; 

~------- ------------------------------------- --,-----------------

i_!tLllJ!. 
I m 3par- , Depo s iten- 1 

Giro -, Kontokorrent - , 
Darlehens- und Wert
papierverkehr s ind 
die masch{nenmäßig 
hergeste llten Qui'~
tLngen fUr die Spar
ka sse auch mit der 
Unterschri f 't einer 
der in Abs . 2 genann
ten Personen oder 
einem Kontrollstem
pel rechtsverbind
liCh , wenn die Spar
kas se durch Aushang 
im Schalterraum auf 
die Hechtsverbind
lichkei t solcher 
QUi'LtunLen hinwei s t . 

... Im Spar-, Deposi 
ten- , Giro-, Konto
korrent- , Darlehns 
und Wertpapierver
kehr s ind die ma
schinenmäßig herge 
stellten oder mit 
einem Kontrollstem
pel vers ehenen Quit
tungen fUr die Spar
kasse rechtsverbind
lich, wenn die Spar
kas se durch Aushang 
im Schalterraum auf 
die Rechtsverbind
lichkeit s olche r 
Quit tungen hinweist . 

Die vorgeschlagene 
Quittungsleistung wj,rd 
dem Geschtiftsumfang 
der Ki eler Spar- und 
Leihka sse gerecht v 
Sie i s t bereits ~a t
Z1,H1g smäßig zuge las sen 
wo r den und ha t sich 
be"vührt , 

Nach Genehmigung der Sa tzung sind von der Ratsversammlung in der 
Septe nilie r-Sitzung die ehrenomtlichen Mit glieder des Verwaltungs
l~at es zu wähle n und in der Oktobersi tzung auf Vorschl 1:1g J es Ver
waltungsrates di e Mitglieder des Vorstand~ zu berufen . Da von ist 
eill Mitglied zum · geschäftsführenden Mi'tglied ( Sparkassenleiter) 
zu bestellen v 

Der J!'inDilzousschuIJ rW t in seiner ' Si tzung, am "12 . August und der 
Magistrat in seine r Sitzung am 13 . Augus t 1958 einsti~mig noch 
folgende Änderungen der Satzu~g b~ s chlossen: 

-I 0 ~-2.1_.A bs a ,2_ erh~q.1...!.91.genQeZl_1~§a t2i..L 
"Er ha t si e der.J Verwel tungsra t vor.2ulc gen? v/enn die Kre di t
höhe ej.nes einzelnen Kredi tnehrners 600 0000 DM übersteigt . 11 

2. ~ 35 Abs. 1 Sa t z 3 erhült fol q;enden neuen Wortlaut : ~ ___ • • ____ . _ , _____________ ._ . ~ __ ·w __ -,,_ .. __ • _ __ . _ .. ....... ... . __ , ..---_, __ 

"Von ihnen müs s en minde stens zwei I'l i tglieder der Hatsver-, 
salIlIlll ung [mgehören:- iT -------

Beide 1nderungen sind in der den Damen und Herren Mitgliedern der 
Ratsversammlung vorlie genden Sat~ung berU cksichtigt . 

~er Magistra t hot außerdem zur AusfUhrung des § 30 der Satzung mit 
LJUstimmung des Unterzeichners dem Bürgermeister in seiner Eigen
SChaf t a ls Ktimmerer den Vorsitz im Verweltunesra t übertragen. 

Dr. MUt h 1 i n g 



.. 

S ATZ U N G 

d (; l' 

K i eIe r S par - und Lei h k ass (; 

Vom 1958 



Auf Grund des § 3 des Sparkassengeset~es für das Land Schleswig
Holstein vom 6 . 5. 1958 (GVOBl . f . Schl.-H . S. 191) hat die Rats
versammlung die folßende Satzung beschlossen: 

A. Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 

N am~_L, ._~ i t~_JlaJ t~ß_K g~~L_Q~Y!'§..b_r "tr:.§.ß...~ r s 
(1) Die von der Stadt ](j_el errichtete Sparkasse mit dem Sitz in 
Kiel hat den Namen: "Ki eler Spar- und Leihkasse " und führt ein 
Siege l oder einen Stempel mit dieser Bezeichnung. 

( 2) Di e Sparkass e i "t eine münd elEd, chere, dem gemeinen Nutze n 
dienende rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts . 

( 3) Die Stadt Kiel haftet als Gewährträger für die Verbindlich
keiten der SparkasB8 unbeschränkt . Die Gläubiger der SparkasBe 
~önnen den Gewährträger nur in Anspruch nehmen, soweit s ie aus 
Oem Vermögen der Sparkasse nicht befri edigt 'iierd en. 

(4) Die Sparkasse kann Zwei~st e llen mit Ein- und Auszahlungsver
kehr (Haupt - und NebenzweigsteIlen) oder lediglich mi't Einzah
lungsverkehr (Annahmestel l en) errichten . 

(5) Die Sparkasse ist Mitgli ed des Sparkassen- und Giroverbandes 
1'i 'lr ~ Schleswig-Holstein. 

§ 2 

AU~ß.§:Een 

(1) Die Sparkasse hat die Aufgabe , den Sparsinn in der Bevöl ke
rung zu wecken und zu fördern. Zu di esem Zweck hat sie alle er
~?rderlichen und geeigneten Einrichtungen zu treffen, um mög
l~Chst weite Kreise der Bevölkerung für den Spargedanken zu ge
W1nnen; hierzu gehören auch die Pflege des Spar'sinns der Jugend 
durch Belehrung und Schulspareinrieh'tungen Bowie die Förderung 
des öffentlichen Bausparwesens. 

( ~) Die Sparkasse gibt Gelegenheit, Ersparnisse und ' andere Gelder 
~lcher und verzinslich anzulegen. Sie dient der Befriedigung des 
ortlichen Kreditbedarfs nach dieser Satzung , pflegt den bargeld
~osen Zahlungsverkehr , j_nsbe sondere den Sparßj_roverkehr (S par
Sassenüberwe isungsverltehr), und betreibt die wei teren in dieser 
atzung vorgesehenen Geschäfte. 
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(3) Die Spareinlaeen sollen unter Berüc~sichtigung der Li qu idi
tätoerfordernisse grundsätzlich lang- oder mittelfristig anGcledt 
werden, die sonstigen Einl agen mit keinen längeren Kündibungsfrl 
sten, als sie hereingenommen sind . Die Ausleihungen \'terdcn ent 
wed er als jederzeit kündbare Kred it e oder a l o Darlehen, in der 
HeGel mit Kündigungsfri!:i ten und planmäßiger 11ilgung geriührt n 

(4) Die Geschäfte werden nach wirtschaftlichen Grund0ät~en ge
führt, 

B. Sparkassengeschäfte 

I. Passivgeschäft 

1 0 Spareinlagen 

§ 3 

Spareinlageg~~!ka~~~nbücher 

(1) Die Sparkasse nimmt von jedermann Spareinlagen in Höhe von 
mindesLens 1,-- DM an. Spareinlagen sind Geldeinlagen auf Konten , 
die nicht den Zwecken des Zahlungsverkehrs, sondern der Anlage 
dienen und als solche , insbesondere durch Ausfertigung von Spar
kassenbüchern, gekennzeichne "t sind . 

(2) Jeder Sparer erhält bei der er sten Einlage ein Sparkassenbuch , 
das Namen und V/ahnung des Spare r s sowie die Nummer des SparkontoS 
enthält. Die Satzungsbestimmungen über die ZeichnunGsberechtigunß 
der Dienstkräfte der Sparkasse , über die Verzinsung , Rückzahlung 
und Verjährung der Spa~einlagen sowie tiber das Verfahren be i Ab
handenkomnlen , Vernichtung und Fälschung " ~on Sparkassenbüchern sind 
durch Aushang im Kassenraum bekanntzumachen . Das Spark\.],ssenbuch . d 
muß einen Hinweis auf die Bekanntmachung en thaI ten . Deli! Sparer vfj.! 
auf Antrag ein Abdruck dieser Satzungsbestimmungen aus~ehändigt. 

t~ 

(3) J ede Ein- und Hückzahlung wird mit Angabe des Tages in das SP~ 
kassenbueh eingetragen. ~inzahlungen durch Überweisung, ScheckÜbe! 
sendung und dergleichen werden bei der nächsten Vorlage des Spar
kassenbuches eingetragen. 

(4) Im frei~ügigen Sparverkehr ( § 8 Abs. 1) werden die von einer 
anderen Sparkasse entgegengenommenen Einzahl ungen sovie die von 
einer anderen Sparkasse an den Sparer be~irkten Auszahlungen von 
der anderen Sparkasse in das Sparkassenbuch eineetragen. Diese . , 
Eintragungen durch e ine andere Sparkasse er bringen wie eigene E~n 
tragungen den B~we i s , daß die bescheinigten Bin- und Auszahlungen 
stattgefunden haben. 
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§ 4-

y e. !~1:D§~Y!-.e..t_Y .Q!_i~hruDß ~ 
(1) Der Zinssatz für Spareinlagen wird vom Ver~altungsr'at fest
Gesetzt und durch Aushang Ül [assenraulll bekanntgegeben; er ist 
im ::5parkassenbuch zu vermerken " 

(2) .:c;ine Zj_nsherCtb~3e bmng tritt .für bestehende SrJC-lre :i.nlar;en frü
hestens mit ihrer Bekanntmachung durch Aushang im Kasf:Jcnraurn in 
Kraft .. 

(3) Beginn und Ende des Zinslaufb richten sich nach den gesetz
liChen Besti~nungen. Der Monat wird zu 30 Taben, das Jahr zu 
360 Tagen gerechneot. 

(4) Die aufgelaufenen Zinsen werden am J ahresschluß dem Kapital 
Zugeschrieben und mit diesem vom Beginn des neuen Geschäftsjah
res an verzinst. 

( 5) Nur volle DlV.-Beträge werden verzinst. 

( 6) Mit Ablauf von 30 Jahr en nach ~nde des Ka]ocnderjahres , in dem 
die letzte Einla~c oder Hückzahlung auf ein Sparkonto beTIirkt 
v.'u1'de? kann die Ver!0insung dcr ::5pareinlage eingestell t \'.'erden " 
l'Tach Ablauf eül.es wei teren 2ei t:r.'aulile8 von fünf' Jo.hren, innerhalb 
de,ssen das SpL.r'oke.ssenbuch nicht vorgeleGt wurde, verjährt der 
Anspruch uus dem Guthaben. Vor Ablauf der VerjLihrunL.;sfl'ist ist 
durch dreimonat i {;en Aushang im Kassenraum darauf hin2U\':e1sen, daß 
dab Guthaben nach ~intritt der Verjährung der Sicherheitsrücklage 
Zugeführt ~erden kann. Die Pristen beginnen bei gesperrten Ein
lagen (§ 7) nicht vor dem Ablauf der Sperre. 

§ 5 

R ü.9;S~_~1.h 1 ~nß 
~.l) Di e Sparkas se zahlt Beträge bi s zu 1 .000, - - DU ohne vorhorige 
L~ndito;un[; so fort uus 0 Zur Ii.ückzahl ung höherer Be trüge innerhnl b 
e1nes Zeitraumes VOll einem ~onat ist die Sparkasue jodoch nur ver
Pfl iChtet, wenn rechotzeitig gekündi gt worden ist . 

(?) Die Kündi~ungsfrist bet räGt, sofern nichts anderes ausdrück-
11ch vereinbarot i st, für Beträge über ' .000,-- DM drei Monate. 

(~) Dle Sparkasse }::ann anrere als die in Abs. 1 und 2 voreesehenen 
h\lekzahlungsbedingungen 111i t dem Sparer ver einbaren (Spareinlagen 
~~lt vereinbarter Kunciigungsfri st ) . Solche Vereinba1·u.l1gen sind im 
üPa1'kasscnb1..lch und auf dem Konto zu vermerken . 
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(4) Bei Kündigung der Spareinlage durch den Sparer kann dia Spar
kasse dem Sparer erklären , daß sie die Kündi~ung als nicht erfolgt 
ansehen werde, wenn d~r Sparer das Geld nicht binnen einer toche 
nach Fälligkeit abhebt. Die Sparkasse kann diese Erklärung auch 
im voraus durch Abdruck im Sparkassenbuch abgeben . 

(5) Die Sparkasse kann Spareinlagen schriftlich oder durch zweima~ 
lige Bekanntmachung (§ 48) kündigen . Di e Kündigungsfrist beträgt 
drei Monate, so fern keine längere Kündigungsfri st vereinbart ist, 
(Abs . 3) . Die gekündigten Spareinlagen, die nach Ablauf der Künd ~~ 
bungsfrist nicht abgehoben sind, ver~inst die Sparkasse nach fre l~ 
em Ermessen " 

(6) Die Rückzahlung von Spareinlagen und die Auszahlung von Zinsen 
dürfen nur gegen Vorl age des Sparkassenbuches erfolgen . 

I 

(7) Wird die gesamte Spareinlage zurückgezahlt, so ist das Spar-
kassenbuch der Sparkasse zurückzugeben . 

§ 6 
Berech!ißung_saus}Y~J.JU, ,Mündelgelder 

(1) Die Sparkasse ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, an je ~ 
den Vorleger des Sparkassenbuches Zahlungen zu l eisten . 

(2) Um Verfügungen Unbefugter über Spareinlagen zu verhindern, 
kann der Sparer bestimmen, daß die Sparkasse nur gegen Vorlage , 
eines besonderen Ausweises oder unter Beachtung einer anderen Sl~ 
cherungsvereinbarung zahlt. 

(3) Sparkassenbücher, auf die ein Vormund, ein Pfleger oder ein ~ 
~lternte il, dem ein Beistand bestellt ist, nach § 1809 des Bürget 
lichen Geset~buches ~inzahlungen leis'tat, sind durch den Vermer~ 
"LIündel geld 11 kenntlich zu machen. In diesen Fällen darf das Kap J.. ... 
tal ganz oder teilweise nur mit Genehmigung des Gegenvormundes" s 
des Vormundschaftsgerichtes oder des Beistandes und gegen AusweJ.. 
über die Person des Berechtigten ausgezahlt werden . 

§ 7 

.§.]~.EEEß_ Y.9J~ .§.P ~ i nl'§:ß~ n 

(1) Di e Sparkasse kann, soweit nichts anderes vereinbart ist, ~f 
Antrag dessen , der das Recht aus der Spareinlage geltend mache~ 
kann, die ~pareinlage bis zu einem bestimmten Zeitpunkt oder bl S 

~um ~intritt eines bestimmten Ereignisses durch Bintragung ei~eS 
Vermerks auf dem Konto und im Sparkassenbuch sperren; sie darf 
dann das Guthaben nur nach dem Inhalt dieses Vermerks auszahlen· 
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(2) Die Sperre wird unwirksrun, ~enn die Person stirbt , zu deren 
GUr.sten der Vermerk eingetraGen ist, wenn der bestiJrlmte Zeitpunkt 
oder das erwartete Ereignis eint :citt oder nenn "ich herausstellt , 
daß es nicht eintre ten kann. Vorher du.rf die ::5perrc nur llüt Ue
nehmicunc des Vorstand e s aufgehoben werden . 

(3) Die Sperre bezieht sich, soweit nichts anderes vereinbart ist, 
auf die gesamte Spareinlage und die Zinsen . 

§ 8 

.. ]?rei.?..Y.:iBß~!_,.§l?p.r~e~lsS?h!i. 
lL2~r.~!.'_~unl5. ypYL _~.12..2r.~ i:qlM~r! 

( 1) Die Spark:asse errnöc;licht durch ihre rreilnahme Llm freizügigen 
Sparverkehr, ELnzahlunßen auf ein bei einer anderen :::>parstelle 
geführt8s :::>pal'konto entge(Scnzunenmen und AuszahlunGen ~u Last en 
eines bolehen Sparkontos ~u leisten (§ 3 Abs. 4). Hierfür gelten 
die von der Sparkassen- und Giroorganisation uufgestellten Grund
satze ,. 

(2) Auf Verlangen übertrdgt die Sparkasse Spareinlagen an eine 
undcre Sparkasse und übernimmt Spareinlagen von anderen Spar
kass en o 

§ 9 
Abhandenkommen Vernichtung oder 
Palseht::n~(~'-v-on-tDi:trlcassenbllc11ern 
-----~. -~_. __ ._-_ .. -.. _--_._,---

(1) Das Abhandenkommen oder die Vernichtung eines Sparkassenbuches 
tst unver~ügJ.i ch der Sparkasse anzuzeigeno 

(2) I~t ein 0parkassenbuc~ abhand en Gekommen oder vernichtet, so 
~ann der Vorstand es auf Antrag dessen, der da. Recht aus der 
Spareinlage ge ltend mac~en kann , fUr kraftlos erklären. Er kann 
aUch den Antragsteller auf' das gerich~liche Aufgebotsvel'fahren 
verweis en. :B'ür die Kri.llClo s erklürung durch den Vorstand gil t 
§ 24 Absa 2 bis 7 des Sp8.rkasGengesetzesa 

(?) Wird ein abhanden g:;oko:nrnenes Sparkassenbuch vor Einleitung 
e1nes Verfahrens na.ch Abso 2 durch einen Dritten vorgelegt, so 
ha~ die Sparkasse einen Sperrvermerk ein~utragen. Sie darf an den 
~l'l ~ ten Zahlungen erst lcisten , '/enn ent\'/eder der Berechtigte sj.ch 
aamlt einverstanden erkl~rt hat oder wenn der DriLte eine voll-

bst~cckbare Bntscheidung tiber' saipe Vorfügungsberechtigung bei
rlnCl'-I-b v (I 
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(4) Viird cJ ie Vernichtung eines Sparkassenbuches dem Vorstand über~ 
zeugend dargetan , so kann ohne Kraftloserkldrung ein neues Spar
kassenbuch cusgefertigt TIerden. 

(5) Besteht Verdacht, daß unb ~fugte Änderungen des Sparkassen
buches erfolgt sind , so ist das Sparkassenbuch gegen Empfangsbe
scheini gung einzubehalt en und die Entscheidung des Vorstandes 
ein~uholen. Auf solche Sparkassenbücher werden fUr die Dauer der 
Einbehaltung weder Ei n- noch Hückzahlungan zugelas~eno 

2. Sonstige Einlagen und Verpflichtungen 

§ 10 

So n.§ ti ß5L f11:pl ag e n 
(1) Die Sparkasse nimmt im Kontokorr ent- und Depositenverkehr 
Einlagen , Ubor die Sparka 'senbUchel' nicht ausgestellt TI erden 
( sonstige Einlagen),ent ge ten. FUr ihr e Ver~insung ~ilt ' 4 Abs. 1 
bis 3 ent sprechend . 

( 2 ) Die Sparkasse hat in ihren Büchern die sonstigen Einlagen 
von den Spareinlagen get r ennt auszuweisen. 

§ 11 

Bar~I~ lQl 0 .§_eI_Z,3_hl ungsverkehr 
(1) Di e Sparkasse pflegt und fördert den ba r geldlosen Zahlungs- .
verkehr, insbesondere den Spargiroverkehr (SparkassenUberwe i ~ung~ 
v er kehr) . Dieser wird nach den von der .Sparkass en- und Giroorga 01 

sation aufgestellt en Grundsätzen durehgefUhr"t. 

(2) Über Kontokorrent - und Depositeneinlagen ( § 10 Abs . 1) kann 
der Kontoinhaber insbe sondere durch Überweisung oder J check ver~ 
fügen . 

(3) Die Sparkasse übernimmt den Einzug von Schecks und Wechseln
Si e i s t befugt, Reis ekreditbrie~e und Reiseschecks auszustell env , 
Akkreditive zu eröffnen und Au szahl ungen an die aus diesen UrkUo 
den Begünstigten zu leisten. 
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§ 12 

Da:r:-l-_~ h~Ds L:.}~f!§h2:.n eD..i_J3ür g_~_2..b:.§.f'.:t e Q 
(1) Langfristige Darlehen , insbe sondere zur Stärkung der Be
triebsmj. ttel , sollen nur in Ausnahmefällen aufgenommen \'!erden ; 
dies gil t nicht für Darlehen im Hahmen ~entraler Kredi talctionen 
öffentlicher Stellen . Die Aufnahme lanßfristi ga r, nicht z~eck
gebundener Darlehen bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde ; 
der Antrag ist über den Spurkassen- und Giroverbund für Schles
wig-Holstein einzureichen . 

(2) Kurzfris·ti ge Kredite dürfen zur Deckung eines vorübergehen
den Geldbedarfs bei den im § 21 genannten Kredit instituten auf-, 
genommen vverd en . 

( 3) BÜ1'gschaf ten, Verpflichtungen aus Gewi:i.hrvertri..4.gen und aus 
ReChtsgeSChäften , diü diesen ~irtschaftlich gleichkommen, dürfen 
durch die Sparkasse nur gegen die fUr die Gewährung von Krediten 
satzungsmäßig vorgeschriebenen Sicherheiten Ubernomnlen werden . 

11 . Aktivgeschtift 

1 . Allgemeine Best immungen 

§ 13 

Zulässiß~~eschäft~ 

Die Mitte l der Sparkasse dürfen nur angelegt werden 

1 . in Realkredit durch Gewährung von Darlehen ~eßen llypo theken , 
Grund - oder Rentensc huld en sowie gegen Schiffspfandrechte 
(§ 15 ); 

2. in Personul kredi t durch Gewährung von 
a) bedeck·ten Personalkrediten (§ 16 ); 
b) Bl ankokrediten ( § 17); 

3 . in Kredit an Gemeinden , Gemeindeverbände und andere Körper-
schaften des öffentlichen Rechts ( § 1 9) ; 

4. in \'/ Rrtpapi eren ( § 20 ); 

5. bei Ge l dinstituten ( § 2 1); 

6. in Schat zwechse ln und Privutdi skont en ( § 22) ; 

7. in Grund stücken (§ 23 ); 
8. in Beteiligungen ( § 24 ) . 

- 12 -
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2 . Kr ed ite 

§ 14 

Grundsätze 
Kredite sollen grundsätzlich nur an solche Personen gegeben wer- .. 
den, die im Bereich des Gewährträgers oder der benachbarten Geme~p 
den ihren Wohnsitz oder eine gewerbliche Niederlassung haben . Be~ 
Realkredit braucht in der Regel nur das beliehene Grundstück im 
Gebiet der Länder Schleswig-Holstein und Hamburg belegen zu sein· 
Die Personalkredite der Sparkasse sollen in erster Lini e dem Mit 
telstand und den wir'tschaftlich schwächeren Bevölkerungskreisen 
im Rahmen der durch diese Zweckbestimmung gezogenen Grenzen zur 
Verfügung gestellt werden . Kredite zu Spekulationszwecken sind 
unzulässig . 

§ 15 

Rea l kredit : Darlehen ge.ß~lLY.QQJQ~~en 
. Grund- oder Rentenschtild~~ 

(1) Darlehen können gegen Bestellung von Hypotheken oder Grund
schulden auf Grundstücke nach Maßgabe der von der obersten Auf
sichtsbehörde erlassenen Beleihungsgrundsätze gewähr ·t werden . HY' 
potheken oder Grundschulden im Sinne von Satz 1 sind auch solche , 
mit denen das Wohnungs eigentum oder Teileigentum belastet worden 
ist " 

(2) Darlehen können auch gegen Bestellung von Rentenschulden a~li' 
den erwähnten Grundstücken gegeben werden. Dabei gilt der jewe1 
ge Ablösungswert der Rentenschuld als Kapitalbetrag u 

(3) Soweit die Sicherheit auf dem Wert~ von Gebäuden beruht, ist 
die Beleihung nur zulässig , wenn und splange diese Gebäude bei 
einer öffentlichen :B'euerveri.:icherungsanstalt oder bei einern im 
Geltungsbereich des Grundgese·tzes zugelassenen privaten Ver~iche; 
rungsuntornehmen bis zur vollen Höhe des durch ieuer zerstörbare 
~ertes gegen Feuer ver~'L chert sind. Sofern nicht öffentliche Feu' 
erversicherungsanstal ten nach Gesetz, Verordnung oder Satzung 
Sicherheit gewähren, darf das Darlehen erst ausgezahlt werden, 
nachdem der Versicherer die Anlneldung der Hypothek, Grund- oder 
Rentenschuld bestätigt hat . 

(4) Unter den Voraussetzungen der §§ 18 ffo der Verordnung über 
das Erbbaurecht vom 15 0 J anuar 1919 (RGBl . S. 72) können auch 
Erbbaurechte beliehen werden . 

(5) Darlehen können auch gegen Bestellung von Hypotheken auf 
Schiffe oder Schiffsbauwerke, die im Geschäftsgebiet ihren 
Heimathafen, Heimatort oder Bauort haben, nach Maßgabe der von 
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de r obe~sten Aufsichtsbehörde erlassenen Beleihungsgrundsätze 
gev/ähr-L v/erden. 

( 6) Die Darl ehen sollen i n der Hegel planlllLH3ig ge tilgt v/erden .. 

(?) In Darl ehen gegen Hypotheken , Grund - od er HentenschuJCbn 
durfen nicht mehr als insgesalnt 50 v . H. der Spare inlagen ange l egt 
werden. Di e Gewtihrung solcher Darlehen im Ra~nen zentraler Kre 
~ituktionen öffentlicher Stellen unterliegt nicht den Beschrän
kungen nach Sa'tz 1. 

§ 16 

Personalkredit: 
Ged ecj~ fer:--POr·sönälkr ad i t 

(1) Die Sparkasse Gewährt Kredite gegen 
" . 

~f~~~~~~~~!!~~ß_~~ 
a) Grundstücken; Schiffen und Schiffsbauwerken; 

Be i Best ellung VOJ Grund- oder Rentenschulden und 8iehe
r ungshypotheken s ind die Bes t j.mmunben des § 15 Abso 1 bis 
5 sowie die Belelhungsgrund sä tze zu beachten . 

b) V:ertpapieren; 

Mündelsichere ~ chuldverschreibungen auf den Inha ber können 
bis zu 80 v.H. , sonstige Schuldverschreibungen auf den In
haber, Industrieobligationen und Aktien, die a n einer Börse , 
im Geltungsbereic tl des Grundgese'tzes gehandelt werden , bis 
zu 60 v . H. des Kurswertes beliehen werden . 

c) Wechseln ; 

Wechsel, die den Voraussetzunge n des Abs . 2 entsprechen , 
s ind bis ZlJ. 90 VolL des Nominal wertes beleihbar . 

2. §,~s:g~~~~~~~~~~~Ii~~~'~{L93~~_rf~~3~~~~s:~1~~(L ~~_YY§~~~ __ ~~3 
~Q~~~~ß~~_~~~~~~!2b~~_§~2~~~1 
taren und s ons t ige bewegliche Sachen , die sich im GelLungsbe
reich des Grund gesetzes befinden und nicht dem Verderb unter
liegen, dürfen bis zu 50 v oH. , marktgängige Hand elswaren bis 
zu 66 2, '3 VoH. des i'e:::tgest ellten Handels,,!ertes beliehen vrer
den. Ist der Kredit oder ein Te ilbe'trag deu Kredites höher als 
10 000,-- DM, so ibt der Hand elswert in der Regel durch einen 
Sachverständigen festzustellen . Soweit die Sicher~tellung 
durch Sicherungstibereignung vorgenownen wi t d, bedarf es eines 
einstimmigen Beschlusses der zuständigen Stelle der Sparkasse. 
Di e Kredi te dürfen j.m Einzelfall drei vom ~I.' ausend der gesamten 
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Einlagen nicht überschreiten und höchstens 100 00, DM be 
tragen.; di ese Beschränkung gilt nicht für Kredite bis 
10 000,-- DU. Der Gesam·tbetrag der Kredite darf nicht über 
8 v .H. des gesamten Einlagenbe ·tanßes hinausgehen. Die Sicher' 
he it dieser Kredite ist mindestens halbjährlich durch Mit
gli eder des Verwal ·tungsrates ~u überprüfen ; der Bericht ist 
dem Verwal·tungsra t vorzulegen . 

3. Abtretunß oder Verufändung von Rechten ; --------=----------------=-------------
a) Hypothekenforderungen, Grund- oder Rentenschulden, so~eit 

sie den Bestimmungen des ~ 15 und den Beleihung:::.grund
sätzen entsprechen; 

b) Guthaben bei öffentlichen Sparkassen und öffentlichen Bau' 
sparkassen im Geltungsbereich des Grundgesetzes ; 

c) Forderungen aus Lebensver s icherungen bei e iner im Geltungs' 
bereich des Grundgesetzes zugelassenen Gesellschaft bis z U 
80 v.H. des Rtickkaufwertes ; 

d) Forderungen gegen öffentlich-rechtliche Schuldner bis zU 
90 v . H n und and ere si chere ]'ord erjun{?;cn bis zu 75 v . H. de S 
Nennwertes ; 

e) Rechte aus einem Dauerwohnrecht oder Dauernutzungsrecht 
nach Maßgabe besonderer, von der obersten Aufsichtsbehö rde 
aufgestellter Richtlinien . 

4. ~~~g§2b§f~2_~~~Q§f~~~ß_2~~~_2~E2~~~2Q~~~ i 
Eine oder mehrere s i chere Personen müssen für Kapital, ZinseO~ 
und Kosten als Selbstschuldner bUrgen, mithaften oder wechs el 
mäßig verpflichtet sein. Mitglieder des Verwaltungsrates, de S 
Vorstandes und Dienstkräfte der Sparkasse dürfen nicht als ~ 
Bürgen , Mitschuldner oder Wechselverpflichtete zugelassen wer 
den. Die Sicherheit der · Schuldner u,.nd Bürgen ist durch Uit 
glieder des Verwaltungsrates jährl~ch zu überprüfen; der Be' 
richt ist dem Verwaltungsrat vorzulegen. 

(2) Kredite ~urch Diskontierung von Wechseln dürfen gewährt wer: 
den, wenn die Wechsel im Geltungsbereich des Grundgesetzes zahl 
bar und innerhalb von drei Monaten nach dem Tage dCG Ankaufs oe 
fällig sind . Die Wechsel müssen gute Handelswechsel sein und d1

ß Unterschriften von möglichst d~ei, mindestens aber ~wei sichere 
und als zahlungsfähig bekannten Verpflichteten tragen. Sie kbn~, 
nen von der Sparkasse an andere Kreditinstitute (§ 21) weiterge 
geben oder bei diesen rediskontiert werden . 
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§ '17 

Personalkredi't : Blankokredit -----_ ... _ .. - .... ..,.,. - - - ---~ .. -._-. --_ .... - .... ~ ... -.. -
(1) Kr ed ite ohne die in §§ 15 und 16 genannten Sicherheiten dür 
fen nur auf Grund eines einstimmigen Beschlusses der zuständigen 
Stelle der Sparkasse gewähr't werden. Di e Kredite müssen jederz eit 
fristlos kündbar sein. Die Kredite dUrfen im Einzelfall dr ei vom 
'rausend des ßesarnte n i>nlagenbestandes nicht CLberschrci ten und 
höchstens 100 000,-- DM betragen; diese Beschränkung gilt nicht 
für Kredi te bis zu '10 000, - - DM. Der GesamtbetraG dieser Kredi te 
~arf nicht liber 5 v . H. des gesamten Einlagenb estandes hinausge 
hen . Die Sicherheit dieser Kredite ist mindestens halbjährlich 
durch Mitglieder das Vorwaltungsrates zu überprüfen; der Bericht 
ist dem Verwaltungsrat vorzulegen . 

( 2) An Gcnossenschaften, die einem Prüfungsverband angeschlossen 
sind, dürfen Kredite auf Grund eines einstimmißcn Beschlusses der 
zuständigen Stelle der Sparkasse ohne weitere Sicherheit über 
die Beschränkungen gemäß Abs . 1 ~atz 3 hinaus unt ar folgenden 
Voraussetzungen gewährt werden : ' 

1 0 Der Einzelkrec3.i t darr. bei GElnossen:':lchaften jjüt unbe s chränkter 
Haftpflicht 10 VoR. des Gesumtvermögens sämtlicher Genossen, 
bei Genossenschaft en mit beschränkter Haftpflicht 25 v.II o der 
Geschäftsguthaben dar Genossen und der Re serven nicht über
steigen. 

2 0 Soweit nicht planmäßige Tilgungen vereinbart sind , muß der 
Kredit mit höcllstens sechsmonatiger Frist kündbar sein. 

3. Die Gesamthöhe der Kredite darf höchstens 10 v . Ho des gesam-
ten Einlagenbes tandes betragen . 

Der Vorstand hat mindestens jährlich di e Vermögens lage der Ge
nos~enschaften , dcnen Kredite bcwährt worden sind, eingehend zu 
pr üfen ; der Bericht ist dem Verwaltungsrat vorzulegen . 

§ 18 

1;~n<;llk!2di t : _.Höc4!'1ßE~~~ 

Einem einze l nen Krcditnehmer darf an Pcrsonalkredit einschließ
lich Verpflichtungen nach § 12 Abs . 3 nicht mehr als 1 v . Hn der 
gesamten Einlagen der Spar kasse ge~ährt werden. Diese Beschrdn
kung ~ ilt nicht , wenn die einem einzelnen Kreditnehmer gewähr
ten Personalkredite insgesamt 20 000 , - - DM nicht Ubersteieen . De r 
ei,nem einzelnen Kreditnehmer zu gevldhr ende Personalkredi t darf 
~en Betrag von 1 000 0 00 ,- - DU nicht übersteigen , wobei der dem 
Jev.reiligen Haftungsverhäl tnj.s aus Kreditgewührungen im Rahmen 
Zentraler Kreditaktionen öffentlicher StelJ.en entsprechende Kre 
ditbe 't rag mit einzurechnen ist. Die Beschränkungen ~elten nicht 
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für Kredite an Genossenschaften nach § 17 Abs . 2 sowie fUr Kr e
dite, di e nach § 16 Abs . 1 2iff. 3 Buchst. b gesichert sind und 
~Ur denj enigen Teilbetrag, für den eine Bürgschaft der Landes
garantiekasse Schleswig-Holstein GmbH, Kiel, vorliegt . 

§ 19 

E!.5:.s~..:L'§!LQ~.!!] e i nd ~~G em e i.n.s ey_e r:::. 
E!ind~_ ~E9_ p:nde.r. e ~jE2~f.§cha.ften .d~~_ öffent:U_cp.en Rechts 

(1) Die Sparkasse gewähr t Kredite an Gemeinden, GemeindeverbHnde , 
Zweckverbände, Kirchengemeinden oder ande r e Körperschaften des 
öffentl ichen Rechts im Lande Schl eswig-Holstein , denen gesetzlich 
das Recht zusteht, ihre Umlagen oder Beiträge im Verwaltungs
zwangsverfahren beizutreiben. Die etwa erforderliche Genehmigung 
der für den Kreditnehmer zuständigen Aufsichtsbehörde i t nachzu
weisen . Bei langfri st i gen Darlehen ist e ine planmäßige Tilgung r 
festzusetzen . In der gleichen ~eise können Kredite an Dritte unte 
Bürgschaft des Bunde~, eines deutschen Land es, einer Körperschaft 
des öffentlichen Rechts im Sinne des Satzes 1 oder eines öffent
lich-rechtlichen Kreditins "Litutes gewährt werden . 

(2) Der Gesamtbetrag der nach Abs . 1 gewährten Kredite darf 25 v· 
Ho, derjenige der langfristigen Kredite.12 1/2 v . H. der gesamte n 
Einlagen nicht übersteigen; dies ~ilt nicht für Kredite im Rah
men zentraler Kreditaktionen öffentlicher Stellen. In den ~esamt
betrag der nach Satz "/ gewähl·ten Kredite werden der Bestand an 
Inhabel'anleihen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und ZVleckver-
bänd cn so \':i e Ve rpf l i chtungen gelnäß § 12 A bs 0 ), die di e SparkasSe 
zugunsten so lcher Körperschaften übernommen hat , eingerechnet . 

3. Andere Anlagen 

§ 20 

Anlag~ in..J{~:r. tE1?~~r eQ 

Die Sparkasse kann Schuldverschreibungen auf den Inhaber, Order .... 
schuldverschreibungen undSchuldbuchforderungen erwerben, wenn 
sie mündelsicher sind . 

§ 21 

~ElaiL~_Eei_Q~l§i~pti!~teQ " 

Die Sparkasse kann verfügbare Gelder als Sicht- und befristete s' 
Einlagen bei öffentlich-rechtlichen Kreditins t ituten im Geltung 
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bereich des GrundgeGe't~es, insbesondere bei de~ zuständigen Giro
zen'trule, fel 'ner bei der ~uständigen Hauptverwaltung der Deut
schen BundeslJank oder beim :Postscheckamt anlegen , Ausnuhl!l~\'/cise 
k~:nn die Anlage uuch bei pl'i vaten Kredj.ttnuti tu ten er folgen, \'.renn 
~les die Aufsichtsbehörde auf Antrag der Sparkasse zuläßt, der 
uber den SparJcassen- und Giroverband für Schlesvti.g-Holstein !6U 
stellen ist" 

§ 22 

Die Sparkasse kann verfUgbare Gelder zum Ankauf von rcdiskon't
fähigen Schatzwechseln sowie von solchen Wechseln verwenden, 
dj.e als Privatdiskonten gehandclt werden" 

§ 23 

Anlage_,2:F.: ... J~·E~J.l2§}ü.2ken 
Die Sparkasse kann ihre Mittel in eigenen Verwaltungsgebäuden, 
in Wohngrundstücken, die im Geschäftsgebiet beleücn sind, sowie 
in olchen Grundstücken anlegen, die zur Vermeidung von Ver
lusten freihändig oder :Lm V/e ge der Z;wnngsvel'steigel'ung en'iol.'ben 
werden o Die Anlage in Wohngrundstücken darf höchstens 10 voH . 
der Spareinlagen be'tragen. 

§ 24 

]~~.s;111ß~Eß~E: 
Beteiligungen der Sparkasse an Einrichtungen der Sparkassen
organisa'tion sind nach Anhörung des Spnrkassen- und Giroverban
des für Schl~swig-HoIG tein zulässig. Sonstige Beteiligungen be
dürfen außerdem der Genehmj.gung der Au.fsichtsbehörde 0 

4 . Liquidität 

~ 25 
El~·.§.§ iß~ __ y.r e ry e 

(1) Die Sparkasse hat 30 v.H. der Spareinlagen und 50 VoH. der 
sonstieen Einlagell ln flüssigen Werten anzul egen. Dabei sind 
mindestens 10 voHo der Spareinlagen und mi ndestens 20 VolL 
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der sonstigen Einlagen als Li quid i t~ts res erve bei der zuständigen 
Girozentral e zu unterhalten. Die Vorschrift des § 16 Abs . 5 des 
Ges e tzes tiber die Deu"tsche Bundesbank bleibt unberührt 

(2) Als flüssige Werte gelten : 

1 . Kassenb~stand, Guthaben bei der Deutschen Bundesbank und auf 
Postscheckkonto, 

2 . Guthaben bei der zuständi gen Girozentrale ( § 2 1), 

3. Guthaben bei anderen öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten , 
so weit diese eine Laufzeit oder Kundigungsfrist von nicht 
mehr als drei Monaten haben, sowie täglich fällige Guthaben 
bei privaten Kreditins"tituten (§ 21), 

4 . Schatzwechsel und Privatdiskonten (§ 22), 

5 . Wechse l (§ 16 Abs . 2 ), 

6. Schuldverschreibungen auf den Inhaber , Orderschuldverschrei
bungen und Schuldbuchforderungen (§ 20) , die von der Deutschen 
Bundesbank zum Lombardverkehr zugelassen sind , 

7. Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand , die von der 
DeuLschen Bundesbank zum Lombardverkehr zugelassen sind . 

( 3) Die Anlagen in den nach Abs . 2 zugelassenen ~erten so llen zu~ 
einander in einem angemeQsene n Verhdltnis stehen . 

lII. Sonstige Geschäfte 

§ 26 

DiQQ.§tl.e1:§.!~!!ß'§ßeschäf te und andere G~scb§ft.§. 

Die Sparkasse ist befugt, folg ende son s..tige Geschäfte zu betrei ~ 
ben : 

1. An- und Verkauf von Wertpapieren für fremde Rechnung ; beim 
Kauf muß eine satzungsmäßig ausreichende Deckung vorlanden 
sein, beim Verkauf mUssen dle Wertpapiere vorher geliefert 
sein ; 

2. An- und Verkauf von Devisen und Sorten für fremde Rechnung SO~ 
\'.'ie \'/echsclstubengeschäfte ( An- und Verkauf von Sorten und ~e ef 
seschecks für eigene Rechnung) ; die Bestimmung in Ir . 1 zwel t 

Halbsatz gilt entsprechend; 

3. Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren ; 
4. Vermietung von Schließfächern und Aufbewahrung von verschlOSs e" 

nen Depots ; 

5. Einziehung von Schecks , Wechseln und anderen Forderungen ; 
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6. Aufnahme von Hypothekenurkunden, ~rachtbriefen und von sonsti-
Gen Dokumenten ; . 

7 , Weiterbegebung von \'lech""eln, die den Best :LJmnungen des § 16 
Abs. 2 oder des § 22 entsprachen , jedoch nur an die in § 21 
bezeic hneten Kreditin'titute ; während der Dauer der Devisen
gesetzgebung dürfen an ausländischen J:>lätzen zahlbal'e b:,m . auf' 
aus ländische Wlihrung lautende Wechuel und Schecks durch In
dossarl18nt weitergegeben werden, 80wei t diese zum Inkasso oder 
zum Ankauf an die Girozentrale oder an die Deutsche Bundesbank 
Ge langen; 

8. Dienstleistungen für öffentliche Bausparkassen; 
9. Einziehung von Beiträgen und sonstibe Leistung en für öffent

lich-rechtliche VersicherunGsanstalten; 
" O. Verwaltung und Weiterleitung fremder Mittel unter treuhdnde -

rischcr Haftung; 
11 . Übernahme von Vermögensverwaltungen, 

IV. Ausnahmen 

§ 27 

Ausnahmen 
Die Vornahme von Geschäften, die nach den §§ 3 bis 26 nicht zu
li:i.sSig sind , bedarf der Ge nehmi gung der obersten Auf'sichtsbehördeo 

c. Verfassung und Verwaltung 

§ 28 

OrGane der Spaikasse sind : 
1. Der Vervml tungsra t , 
2. der Vorstand. 

§ 29 

V e !1{§.:t~ uE.'~'§!'§-! 

~er Verwaltungsrat besteht aus dem Oberbürgermeister a ls Vorsi tzen
l~m und sechs ehrenamt lichen Mitgl iedern , die besondere ~irtschaft
lehe Erfahrungen und Sachkunde besi t ze n mUssen und bereit und 

geeignet sind , die Sparkasse zu fördern , sowie dem Kämmerer . 
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§ 30 

Vorsitzender des Verwaltunßsra tes -_._------,. __ ... _---- . __ .. ~-- ---

Der Oberbürgermeister hat den Vorsitz im Verwaltungsrat persön
lich zu führen. Er wird im Palle seiner Behinderung durch ein vom 
Verwaltungsrat gewHhltes ehrenamtliches Mitglied des Verwal ,tungs
rates vertreten. Der Magistrat kann mit Zus·timmung des Oberbürger
meisters einem anderen hauptamtlichen Mitglied des Magistrats den 
Vorsitz im Verwaltungsrat der Sparkasse übel'tragen . Der Oberbür
germeiste r bl eibt, auch wenn er nicht Vorsitz ender des Verwaltungs
rat es ist, berechtigt, jederzeit den Vorsitz mit Stimnrecht ~u 
übernehmen, sofern Angelegenheiten von besonderer Bedeutung bera
ten werden sollen. In diesen ~Hllen nimmt der Vorsitzende des Ver
waltungsrates an der Sitzung mit beratender Stimme teil. 

§ 31 

Aufß~~en_Q~?_Y~~~lt~ngsrates 
(1) Der Verwaltungsrat bestimmt die Richtlinien der GeSChäftspol i
tik der Sparkasse, erläßt die Geschäftsanweisungen fU den Vor
stand, den Kreditausschuß und die Innenrevision und beaufsichtig t 
deren Geschäftsführung. 

( 2 ) Der Verwaltungsrat entscheidet über folgende Angelegenheiten : 

a ) Aufstellung der Grundsätze für den gesamten Geschäftsverkehr 
(Kreditpolitik, Sicherung der Liquidi tät, Anlegung der Bestän- . 
de, Festlegung der Zinssätze im Aktiv- und Pas . Ivgeschdft usw. )' 

b) Errichtung und Auflösung von Zweigstellen ; 

c) Vorschlag für die Anstellung, Entlassung und Zurruhesetzung der 
Mitglieder des Vorstandes und der übrigen bei der Sparkasse 
tätigen Beamten ; 

d) Aufstellung des Stellenpl anes und des. Voranschlages der Hand
lungskosten; 

e) Feststellung des J ahresabschlusses , Verteilung des leingewinnS ; 

f) Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken , mit Ausnah' 
me de s Erwerbs und der Veräußerung solcher Grundstücke, die im 
Wege der Zwangsversteigerung erworben werden oder erworben wor ' 
den sind, um Verlus ·te zu vermeiden; 

g) Aufnahme von Darlehen, soweit es sich nicht um zweckgebundene 
Mittel aus zentralen Kreditaktionen handelt ; 

h) Erteilung von Vollmachten; 

i) Kreditanträge in den Fällen de s § 34 Abs . 5; 
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k) in Ausnahmefdllen Angelegenheiten von besonderer Be deutung , 
f Ur die der Kreditausschuß oder der Vorst and zuständi~ sind. 

§ 32 
0itzun~en des Ver~altun~srutes _. ____ ~ _ __ •• _. _____ • _____ .:..s.;/ ___ . __ .. _ 

( 1) Der Vorsitzende beruft den Verwaltung~rat ein und l eitet die 
Sitzungen . Der Verwa ltungsra t ist bei Bedarf , insbesond ere 'uuf 
Antrag des Vorstandes, mindestens jedoch vi ermal im J ahre unter 
Mitt eilung der Tagesordnung einzuberufen . Der Vor ~itzcnde muß 
den Verwaltungsratbinnen einer Woche einberufen, wenn die Hälf
te der Mitgl ieder des Verwaltungsrate s es unter Angabe des Ge
genstandeu der Bera·tung beantragt. 

( 2 ) Die Mitglieder des Vorstandes nehmen an den Sitzungen des 
Verwaltungs rates mit beratender Stimme teil. 

( '.J'Z) f Der Verwaltungs rat ist beschluß ähie, wenn der Vor s itzende 
und die Hälfte der ehrenamtlichen rhtglieder anwesend sind 0 

(4) Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglie
der gefaGt, oweit nicht durch Gesetz oder diese Satzung etwas 
anderes vorges chrieben is t . Bei Stimmengleichheit gilt der An
trag als abgelehnt. 

(5 ) Liber die Sttzung des Vervlaltungsrates ist eine Niederschrift 
zu fertigan, die vom Vorsitzenden und einem Verwaltungsra tsmit
gl i ed zu unterzeichnen ist . Aus~Uge aus der Niederschrift sind 
zu den VorgUngen zu nehmen . 

§ 33 

Kr.§diYP-lls s.s:EE§. 
(1) Bei der Sparkasse ist ein Kreditausschuß zu bilden. Der 
Kredlt aussehuß best eht aus dem Vor sj.tzendcn des Verwaltungsrates 
als VOl' s i tzendem, den Tili tgliedern des Vorstandes sowie drei eh
renamt L Lchen Mitgliedern . 

(2) Di e ehrenamtlichen ru tglieder und ihre Stell vertreter werden 
vom Verwaltungsrat aus seiner Mit te für die Dauer ihrer tiitglied
SChaft im Verwaltun[Ssrat gewählt . 
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§ 34 
Auf~aben des Kredit auss chusse s __ .0 _____________ - _____ ________ . __ _ 

( 1) Der Kreditausschuß beschließt tiber alle Kreditantr~ge, sowe j.t 
nicht nach der vom Verwaltungs r at zu er l assenden Geschäftsanwej. 
sung der Vorstand zuständig ist . 

(2) Der Kreditausschuß ist beschlußfähig , wenn mindes tens vier 
Mitglieder , darunter der Vorsi ·t zende des Verwaltungsrates oder 
sein Stellvertreter und ein Mitglied des Vorstand es an~esend s ind. 

(3) Der Kreditausschuß beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit? 
soweit nicht durch Gesetz oder diese Satzung etwas anderes vorge 
schrieben ist. Bei Stimmengleichheit gilt der Kreditantrag als 
abgelehnt. Erheb t der Vorsitzende oder ein Mit glied des Vor s t ande s 
Widerspruch, so iQt der Kreditantrag ebenfalls abgelehn·t . 

(4) Die Mitelieder des Kreditausschusses handeln nach ihrer frei en, 
durch das öffentliche Vlohl und die Aufgaben der Sparkasse bestimJ1l .... 
ten Uberzeugung ; sie s ind an Aufträge nicht gebunden " 

( 5 ) Der Kredi tauss chuß kann mit einfacher Stimmenmehrheit Kredit 
anträge mit se iner Stellungnahme dem Verwaltungsrat zur Entschei
dung vorlegen . Er hat sie dem Ver~3ltungsr3t vor zule gen 7 wenn die 
Kredithöhe eines einze l nen Kredi tnehmers 600 0000 DM tibersteigto 

§ 35 
Eh~.~tl~ch.e _Mi tßl1:ed.§.E 

(1) Di e ehrenamtl ichen Mitglieder des ~erwaltungsrat e s mUs sen zur' 
Ratsversammlung wählbar sein . Sie werden von der Hatsversammlun& 
auf di e Dauer ihrer Wahlzeit gewählt. Von ihnen müssen DindeGteE~ 
glieder der Ratsversamnaung angehören. - -------

Die Mitglieder der Ratsversammlung schiiden aus dem Verwaltungs
rat aus, wenn sie ihren Sitz in der Ratsversammlung verlieren . 

( 2 ) Al ehrenanrtliche Mitglieder dUrfen nicht berufen werden 

a) ehrenamtliche Mitglieder des '~agistrats ; 

b) Dienstkräfte der Stadt Kiel ; . 

c) Per s onen, die Unt ernehmer, persönlich haftende Gesellschafter , 
Kommanditisten , Aufsichtsrats-, Verwaltungsrats- od er Vor
standsmitglieder , Leiter, Beamte oder Angestellte von Kredit 
instituten und anderen Unternehmungen s ind , die im Vlettbewerb 
mit der Sparkasse Einlagen annehmen oder die gewerbsmäßig Kre~ 
ditgeschäfte betreiben oder vermitteln; 

d) Personen, tiber deren Vermögen während der letz ten 10 Jahre dß~e 
Konkurs- oder Vergl eichsverfahren e~öffnet worden i st, oder dl 
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wi::ülrend dieser Zet t den Offenbarungseid gelei,stet oder die Er
kl~run& zur Abwendung des Offenbarungse ides abgegeben haben; 

e ) Personen, di,e untereinander , mit dem Vorsitzenden de!:;; VeJ'wal
tungsrates oder einem Tütglied des Vors tanues bis zum dr:Ltten 
Grade ver\'!andt, bis :0Ulll zv!ei ten Grade veruchvvägel' l;, verheira
tet oder durch Adoption verbunden sind . 

Tritt ein TatbesLand nach den Buchstaben a) bis d) ein, so ende 't 
damit die Mitgliedschaft. Entsteht einer der BehinderungsgrUnde 
nach Buchstabe e ) im Laufe der ehrenRmtlichen Tätigkeit, so hat, 
falls einer der Beteiligten der Vorsitzende deo Verwaltungs ra'tes 
oder ein Mitglied des Vorstandes ist, der andere Beteiligte, in 
den übrigen Fällen, vrenn eine Ei,nigung nicht zus tande kOJnlilt, der 
an Lebensalter jünBere Be'tetligte auszuschetden. ~ird strei'tig, 
ob persönliche Ausschließungsgründe vorliegen, so entscheidet 
der Verwaltungsrat. 

(3) Die ehrenamtlichen Mitglieder des Verwaltungsrate ,' sind zu 
Ehrenbeamten der Stadt Kiel zu ernennen. 

(1) Nach Ablauf ihrer Wahlzeit oder nach Auflösung der Ratsver
sammlung üben die bisherieen ehren~ntlichen tiitglieder ihre Tä
tigkei.t bis zum ZusaWlllentl'i tt des neu ßev/ählten 'Verwal tungsrates 
weit er auso 

(5) Die ehrenamtlichen Mitglieder des Verwaltungsrates haben 
Anspruch auf die Gewährung von Sitzungsgeld, den Ersatz ihrer 
Auslaben und des entgangenen Arbeitsverdienstes im Hahmen der 
vom InnemnirJl1:3tel ' erlassenen Vorschriften . 

§ 36 
Vorstand 

( 1) Der Vorst a nd der Sparkasse ist eine öffentliche Behörde. Er 
veH'trit t die Sparkasse gerichtlich und aLJ.ßergerichtlich . 

(2) Der Vorstand besteht aus drei hauptamtlichen Mitgliedern. Der 
G~währtr~ger bestellt auf Vorschlag des Verwaltungsrates ein 
MItglied zum gesch~ftsführenden Mitglied (Sparkassenloiter), das 
den Vors 'tand vertritt. Die Berufune und ~urückna~ne der Berufung 
der Vorst andsmitgliedel' richten ~ich nach den Vorschriften des 
§ 14 Abs . 1 bis j des Sparkassengesetzes. 

§ 37 

, Auf~aben des Vorstand es ___ .ö . _ ___ ,, __ __ ._' ._~ __ -___ ,, ___ ._ 

(") Der Vor stand führt alle Geschäfte, die nich 'L dem Verw1:.ütungs
rat oder dem Kre ditausschuß vorbehalten Dind, selbs 'tändig und 
veran'twortlich nach Maßgabe der Gesetze , dieser Sa'tzung und' 
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der Geschäftsanweisung int Rabmen der Richtlinien der Gebchäfts
politik, unbe~chad e·t des Rechts des Verwaltungsrat es , die Be
schlußfassung in Angelegenheiten von besonderer bedeutung in 
Ausnahmefällen an sich 2U zieheno 

( 2) Der Vorstand erläßt eine Gcschäftsanweisung für die Dienst 
kräfte der Sparkasse. 

§ 38 

GrEn3~'§:.E_j\!::3.§~g.Eli~@un.eLyon_3 er 
~~fi tVli I' ~~El:L.9 ~L~D.::t::?TIi~1:.9 un,tLE;Q 

(1) Kein Mitglied der Sparkassenorcane oder des Kreditausschusse S 
darf bei Angelegenheiten beratend oder entscheidend mitwirken und 
während der Beratung und Entscheidung anwesend seln, wenn 

a) Die Entscheidung ihm selbst, seinem Ehegatten, seinen Verwand tefi 

bis zum dritten oder Verschwägerten bis zum 2weitcn Grade oder ~ 
einer von ihm kraft gese·t~liche r oder rechtsgeschäftlicher voll 
macht vertretenen Person einen unmittelbaren Vorteil oder Nach'" 
teil bringen kann, 

b) der Betreffende persönlich haftender y.esel l schafter , Kommand i -:
tist, Vorstands-, Verwaltungsrats-, Aufsich·tsratsmitglied, 1e1'" 

ter, Angestellt er oder Arbeiter eines privatrechtlichen Unter~ 
nehmens ist, dem di.e Entscheidung der Angelegenheit einen un
mittelbaren Vort eil oder Nacht ei l bringen kann, 

c) der Betreffende in der Angelegenheit in anderer als öffent
licher Eigenschaft ein Gutachten abgegeben hat oder sonst tä
tig geworden ist . 

(2) Ob die Voraussetzungen des Abs . 
Zweifelsflillen der Verwaltungsrat. 

vorliegen, entscheidet in 

§ 39 

Rechtsverhältnisse der Dienstkräfte 
---------·--~~r:-]]]}rJS~i~ e - - -----

Für die Dienstkräfte d.r Sparkasse gelten die Vorschriften des 
§ 23 des SparkassengesetzeS. 

§ 40 

Amt s.:y~!'.~~Q~1:.§:.g~DQ.§i! 
Die ~itglieder des Verwa ltungsra t es , des Kreditausschusses und deS 
Vorstandes sowie die übrigen Dienstkräfte der Sparkasse sind zur ... 
Amtsverschwiegenheit über den Geschäftsver'kehr der Sparkasse, inS 
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besondere üb er deren Gläubiger und Schuldner vervflichtet . Sie 
dürf en die bei ihrer Amtstätigkeit erworbene Kenntnis vertrau
licher Angelegenhciten nicht unbefugt verwerten. Diese Verpflich
tung bleibt auch nach dem Ausscheiden bestehen . 

§ 41 

Ver..r!1 i c _l')_~~~!Kfi.~rl(!:.§irunß~n 
(1) Srklärungen , durch welche die Sparkasse verpflichtet wird~ 
bedürfen der Schriftform. Sie müssen entweder von zV/ei r.U tglie 
dern des Vors ·tandes oder von eineln Vor standsmitglied und einem 
vom Verwaltungsrat hierzu . bestellten weiteren Beamten oder Ange
stellten unterschrieben werden. Dasselbe gilt für BrlclJrungen in 
GrundstUcks- und Grundbijchangelegenheiten, für Vollmachten, Bürg
schaften und Verpfändungserklärungen, unabhängiG davon, ob eine 
Verpflj,chtung begx'ünd e t wird a Urkunden über die Anstellung, Hö
hergruppierung oder Entlassung der Angestelltcn und Arbeiter 
Werden im Auftrag der Stad t Kiel vom ges chüftsL'.:,ührenden Vorst ands-
mitGlied (Sparkassenl eiter) vollzo gen. 

( 2) Der Vors tand kann auf Grund eincs Beschlusses des Verwaltungs
rates in der Form des Abs a 1 

a) zwei Beamte oder Angestellte zur geme insamen Unterz e~chnung 
von Wechseln (mit Ausnahme der AU'stellung oder Annahme eines 
Wechsels) , Schecks , Akkreditiven, Anweisungen, Quittungen , Be
scheinigungen , Schriftstücken über GeschUfte nach §§ 10 und 
26 sowie von ~in·tragungen in den Sparkassenbüchern (§ 3) , 

b) den Verwalt er einer Einmannzweigstelle zur alleinigen Unt er-
zeichnung der unter a) aufgeführten Urkunden und Schriftstücke 

bevollmächtigen. 

( 3) Im Spar-, Deposlten-, Giro -, Kontokorrent - , Darlehens- und 
V:ertpapierverkehr sind die maschinenmäßig hergestellten oder 
mit einem Kontrollstempel versehenen Quittungen recht sverbindlich, 
Wenn die Sparkasse durch Aushang im Schalterraum auf die Hechts
Verbindlichkeit solcher (~ui ttunßen hinVleist 0 

(4) Die Bes·tilmnungen der Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Ge
Sch~fte der laufenden Verwaltung, die für die Sparkasse wirt
Schaftlich nicht von erheblicher Bedeutung sind. 

~5) Der Vorstand kann zur Wahrne hmung der Interessen der Spar
~asse im Einzelfall ( ~oB. in Prozessen , bei Zwang~versteigerungen 
USVl o ) auch ein and eres als das \ ge schäft E'\.f.Lhl' und e Vorstandsmit
glied oder einen anderen Beauftragten mit der Vertretung der 
Sparkasse betrauen . 
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(6) Dj.e vom Vorstand ausgestellten und mit dem Siegel der Spar
kasse versehenen Urkunden sind öffentliche Urkunden . 

(7) Die Unterschriften nach Abs. 1 sollen unter der Be~eichnung : 

"Ki eler Spar- und Leihkasse 

Der Vorstand " , 
alle anderen Unterschriften unter der Bezeichnung : 

"Kieler Spar- und Leihkasse " 

erfolgen. 

(8) Namen und Unterschriften der Zeichnungsberechtigten sind 
durch Aushang im Kas!:::ienraum bekanntzugeben. Der Au !:::i hang ist vom 
Vorsitz enden des Verwaltungsrates zu unterschreiben . 

(9) Die Berechtigung, Urkunden und Unt~rschriften zu vollziehen, 
wird erford erlichenfalls fUr die Mitglieder des Vorstandes vom 
Vorsitzenden des Verwaltungsrates , im übrigen vom Vorstand be
scheinigt. 

§ 42 

Prüfungen 

(1' Der Verwaltungsrat oder die von i~n beauftragten Mitglieder 
sind berechtigt, Prüfungen, insbesondere Kreditprüfungen vorzu
nehmen. Der Verwaltungsrat oder di e von ihm beauftragten Mit 
glieder oind verpflichtet, neben den in dieser Satzung vorgese
henen besonderen Prüfungen mindestens einmal im Jahr die Kredi 
te einschließlich des Wechselobligos mit den Kreditunterlagen 
stichprobenweise zu überprüfen. Zu diesen Prüfungen können Prü
fer des Sparkassen- und Giroverbandes für Schlesv/ig- Hols te ln 
und der Innenrevisor hinzugezogen werden . 

(2) D'r Vorstand hat den Betrieb ständig zu überwachen und fUr 
einen geordneten Geschäftsablauf zu sorgen. Er ha t mit der Auf
gabe der Innenrevision , unbeschudet seiner Verantwortung , ge 
eignete Beamte oder Angestellte "er Sparkasse zu beauftragen . 

( 3) Außerdem unterliegt di~ Sp~rkasse den durch Gesetz und auf
sichtsbehördliche Anordnungen vorgeschriebenen Prüfungen. Die 
Kosten dieser Prüfungen hat die Sparkasse zu tragen . 
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§ 43 

Ge s c h~f!.§.j§bJ' 
Geschäftsjahr ist das K<:>.lenderjahr 

§ 44 

VOE.C:lX!'§.2111.9:1I . .9-~:._.lI§J]._9}..:~.P.B_sl<g_~.!§'ll 
Der Verwultungsrat hat vor Beginn eines jeden Geschäftsjahres ei
nen Voranschlag für den persönlichen und sächl ichen Verwaltungs
aufwand (Handlungskosten) nach den Grundsätzen einer wirtschaft
lichen Haushaltsführung aufzustellen. 

§ 45 

Jahre:?a~schlE13_~_nd J2E!lasJ~nß 

(1) Nach Ablauf des Geschäft sjahres hat der Vorstand dem Verwal
tungsrat di e J ahresbilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung 
(Jahrcsabschluß ) sov/ie einen Geschäftsbericht vorzulegen . Der 
Verwaltungsra l; legt den von ihm festgestellten J ahresabscllluß mit 
dem Geschäftsbericht und dem Bericht über die Prüfung des Jahres
abschlusses dem Gewährträger und der Aufsichtsbehörde vor ; der 
J ahresabsc hluß und der Geschäftsbericht sind vorher von deIn Spar
kassen- und Giroverballd für SchJ.eswiG-Hols l;ein zu prüfen , 

(?) Über die Entlastung der Sparkassenorgane beschließt der Ma
t;lst rat . 

( 3) Unverzüglich nach der Entlastung der Sparkassenorgane ist der 
Jahresabschluß gemU3 § 48 zu veröffentlichen. I)ie Bekanntmachung 
kann si ch auf den Hinweis beschränken, daß der J ahresabschluß im 
Kass enraum der Hauptstell e zur Einsichtnahme ausliegt . 

§ 46 

V er:i!c n§. uniL'y.9.D-_lJ.P5:.E s c l].it&.~ en 
(1) Überschüsse der Sparkasse sind wie foltSt zu verVlenden: 

~) Sie sind der Sicherhei t srückl age zuzuführen, solange sie 
weniger als 5 v.H . der gesamt en Einlagen beträgt; 

b) sie sind , je zur Hälfte der SicllerheitsrUcklage und dem Gewähr
träger zur Verwendung für öffentliche, mit dem gemeinnUtzigen 
Charakter der Sparkasse im Einklang otehende Zwecke zuzuführen, 
Wenn die Sicherheitsrticklnge 5 v . H. , aber nicht 10 v . H. der 
gesamten Einlagen Ubersteigt; 
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c) sie sind zu einem Vierte l der Sicherheitsrücklage und zu drei 
Vierteln dem Gew~hrtr~ger zur Verwendung für die in Buchstabe 
b) bestimmten Zwecke zuzuführen, wenn die Sicherheitsrücklage 
10 v . H. der gesamten Binlagen übersteigt . 

(2) Die Sparkasse kann ÜberschUsse, die nicht der Sicherheits 
rücklage zugeführt werden müssen, mit Genehmigung der Ratsver
sammlung den in A bs 0 1 Buchst 0 b) genannt en Z\'/ecken unmi tt el bar 
zufUhren ., 

§ 47 
Au.fl_ösuE.ß~E __ ~ark~.§ se 

(1) Ober die Auflösung der Sparkasse beschließt, unbeschadct des 
Falles dcs § 31 Abf:3 . 2 des Sparkassengesetzes, dj.e Ratsversamm
lung nach Anhörung des Verwaltungsrates und des Sparkassen- und 
Girovcrbandes für Schleswig-Holstein. Der Beschluß bedarf der Zu
stimmung deb Innenrninisterso 

(2) Der Magistrat macht unverzüglich nach Inkrafttreten des Be
schlusses die Auflösung öffentlich bekannt. 

(3) Der Vorstand der Sparkasse weist in öffcntlicher Bekanntma
chung auf die Auflösung hin und kündigt die Guthaben binnen drei 
Monaten. Die Bekanntmachung ist zvreimal mit 6\'/ischenfris ten von 
je vi,er Wochen zu wiederholen. 

(4) Guthaben, die bci Fälligkeit nicht abgehoben werden, werden 
nicht weiter verzinst. Der zur Befriedigung der GIJubiger erfor
derliche Teil des üparkassenvermögens ist zu hinterleGen . 

(5) Das nach Erfüllung sämtlicher Verbindlichkeiten verbleibende 
Vermögen ist dem Gewährträger zur Verwendung fUr die in § 46 
Abs. 1 Buchst. b) bestimmten Zwecke zuzuführen. Dasselbe gilt 
fü r das gemäß Abs . 4 Satz 2 hinterlegte Vermögen, sobald die Be
friediGung der Gläubiger wegen Ablauf der Verjährun6 sfrist ver
weigert werden kann. 

§ 48 
~ekanntm~ghunß~Q __ ~er_§Earkass~ 

Bekanntmachungen der Sparkasse werden in den vom Verwaltungsrat 
bestimmten Zeitungen veröffentlicht , soweit nicht nach dieser 
Satzung der Aushang oder die Auslegung im Kassenraum der Spar
kasse genügt. 

- 29 -



29 

§ 49 
Satzungsänderunpen --- .--,._-------- . _~-

(1) Satzunesänderungen beschl i eßt die Ratsversammlung nach An
hörung odor auf Antrag des Verwaltungsrates. ~eicht die Satzung 
von der I':lustel'satzung ab , 80 bedarf' s i e der Genehrnigml[;; der 
Aui'slchtsbe12.örde 0 

I 

(2) Die; Satzungsändel'ung trj.tt, wenn k:ein anderer Zeitpunkt be
stimmt wj.rd, am l'aGe nach ihrer Bekanntmachung in Kr aft 0 

§ 50 

~~Js~.:.tf.!fl'§:.2hun.K Q~!,_ E§.t~.9P.ß 
(1) Die Satzung , ihre Änderung und ihre Aufhebung sind durch den 
Magistrat öffentlich bekannt zumachen . 

(2) Die Satzung ist im Kassenraum de r Hauptstelle der Sparkasse 
auszulegen. 

§ 51 

Inkrafttreten der Sa'tzung -- - -_ .. _--- --_ ... -.. _._~ 

(1) Diese Satzung tritt arn 1 . Oktober 1958 in Kraft Q 

( 2 ) Mit dem gleichen Zeitpunkt tritt die bisherige Satzung außer 
Kr'aft " 

Kiel, den 1958 

S t a d t K i 0 1 
Der Magistrat 

Oberbür 6 ermeister Bürgermeister 



~er Magistrat J~J?~!:!~~_ ---____ ~~E_ ~L,-a.:::..e_~~~~~~Ei~ 
~i~anzausschuß Kiel, den 1 . August 19 58 
KU1.2l1lerc iamt 

Dr l.l(;ks~che 178 

&.9J;,l'ifJt: Aufnahme von Darlehen zur 1- inuflzi.erung des l!fle6c-
.---- heimcs an der ,/ahlestraf3e 

l!I lithli n g 

Zur Teilfinan:0ieru 16 des Be.uvorh8.bens "P:i.'le:sehci1ll 
"'fahle 8 tralje 11 vverd en fol,;cnd e Darl ehen uufgenOlLlmen: 

u) jOC . 800 DM von der Landestreuhandstelle fUr ,ioh
nungs - und ~leinsiedlungswe8en in 
Schleswig- dolstein 

Das Darlehen i st unverzinslich und mit 1 ~ p . u. 
zurückzuzahlen . Außerdem i st ein 'erwal tuDJ8kosten
beilrag von jlihrlich 1/2 ,) zu entrichten. BI' ~ird 
vom jeweiligen RestkapiLal berechnet, betrUgt aber' 
mindestens 0 , 2 ~ des U rsprung~kapitals. 

b) 50.000 Dlii von dem Herrn }1inan:.:':winister des Landes 
~chlesw ig -Holstein - Landesausgleichsamt -

Das Darlehen ist unverzirwlich und mit 2 /~ p. Cl. zu
rückzuzahlen. 

B e ~ r ü n dun g : ----g----------------
~m außerordentlichen Haushaltsplan des Rec hhungs jahres 1957 sind 
'1 ,100 ,000 DliI f ür den Ba u eines Pflege 11e iwe s an der ','fahl es t raI3e ver
~nSC hlact. Zur Finanzicrun~ dieser Mit t el stehen bereits j et:0t ~ur 

e:rfügung: 

Bauspardarlehen 355.000 D~ 
.Anteile des ordentlic len daushalts-
Planes 1957 ::555.000 " 

Darlohensmi L te l de r VersoI'°'ungsän-
~talt des Bundes und der L~nder 

ü:rSpart im Hechnungsjahr 19 56) 

zusaUWlen 

40.000 t t 

750. JOO D!~1 
= =====:.::.: .= === 

p" 
3~~ die alsdann noch feh lenden Sp it zenbet r äge in Höhe vori 
Ub .000 DM liegen 5ew illigun~s be s c he ide der Landestreuhandstelle 
de~:r,300.000 DM und des Landesausßleichsamtes über 50.000 D~ mit 

1m Antra~ ge nannten ßed inguD~en vor . V 0 0 0 -0 

V~~ ~andesausgleichsamt wird gefordert, daß die Stddt liel bis zur 
lä~~lc htso~klärung ~urcll den Präsidenten des Bunde~ausgleichsamtes , 
ae~gstens bis zum Ablauf des La~tenaudgle ichsbesetzes? 10 Plätze des 

llnes mi t Gcs chädi ,s ten im Sinne des (, j seiner,reisung belegt hält. 

Müthling i.Vo 



r -
Zu .?u:lkt (<leI' ~a-:~esü::.'dnun,.; : -_ .... ------- -- ---~~- - --- .---- - -- ... -- - - -- -----

}' . 
lnetnzaus G c11u13 
Kamme}: c iW t1 t 

~iel, den 29 . Juli 1958 

Dr ucksache 479 

·d.~.:trii':rt : Ver l ün.;erun6 der 1auI'zei L en fÜr Darlehen 1 er rCicler 
Spar- und Leihkasse 

~ t e].'§J;8.JJ~l:"':" Bür germeister Dr, F uchs 

AD..1X Cl,/S: :Der Ver l än,;el'u:1.C:s der Gesarntlaufzeitcn von 10 auf 20 Ji::Lhre 
f ür folgende Durlche 1 der {ieler ~)p8.r- und LeihkaG~5e \vird 
zUGestimnt: 

a) 2.000 . 000 D:.l für L;\/leckc dcr Jtac1t';;erke It. ~,chuld
ur;;:unc!e vom 15. September 1955 , 

b) 500.000 D_d für .6vlccke der ,,' tad twel'ke 1 t. Gchuldul'kunde 
2 ') .. .. lor. 

vo ~ _L . ~arz ~J~ , 

c) 1 . 000 . 000 u~ fUr ~~ecke des außerordentlichen daus 
lalLsp l ancG It. ~chuldurkunde vom 1 4. Juni 1957. 

J3e '-;ründun" : 
---- Q---- ---- -----~--

~ri! Jinblic:': auf die zune:1mende BelaGt ,~10 c1e8 3,-wshaltsplancs r· i t 
~?~U1 d ondi en~tleiGtun~en bcmUI1L sic~ dUG {Ummereia~t stilndi~, nach
]) r':-:~=1ichc \fel'be~~;erUn0?r,1. in , d:n !'3edingun:en, b~l'ei ts aufGcn~ r! i: e~lCl' 
,a:rlchen zu cI'zlelen . Dle ~(lelcr 0Dar- und l..elhlcasse hai; slch 1m 
ilJ.Ge d.ie~;er Ve:c!:1an<llun ···en bereiG er'kltlrL 1 die Lauf:0eiten dcr ilil 
D~ tI'L~[\ ~enann t on D,:-rl ehen yon 10, au~' ir:sgsesamt 2~ J ahr'e ~\~ erhöhen. 

le lJarlehen vu1u'Ll(;ren z . :0 . rlOCll lil1 t iOl.,-';enden hestscllulden: 

zu a) 1.300.805 , 5'5 üt/J 

Zu b) ))8 . t.i-79 , 98 Di,~ 

zu c) 1 . 0GO . 00O ,- - Di,I . 
'-ach' , ' t , . t ' . d' l ] t d' f'; . c.en selnel'ZeJ. vore1noar en De 1nGun~~e(1 80 . 'cn J.8 :"'larlehen 
f~~ ~','.'eel~e der S LacHwerlee b~s zum 2. Ja~uar, 196{~ Ul:d das ~a:L'lchen 
1~lr6weckc des außeror<lentl1chen Haus~altsplanes 0 1 8 zum 51 . Mlirz 
!tlG~9 , g~til~;t ~~in. Durch~,as .c;n.t6ecjenkolflIne~ der Jpal'kas~c ':!ird es 
Z (,,110:1 , dJ.e '11J.1bUUt: der l: es tscnulden der ;yc<.:!.d tVI8rke aLU 10 Jahre 
ulJ.~ertcilen, wlihrend sich die Ti l ßunJGraten fU~ Jas von der Stadt 
j'~l[j~ t ~e~ bar a~lI'L,enOI!lflle~Le _;::u,'le11en vor: ,}OO . 000 ?:,l Quf 50. OO? p_.1 
2~~r~:L?n verlillnC!, ~rn . ~l~SC ~e~e1ung f~:lrt zu :Hler 1,:,e.scntJ.lc~len 
l ' t1 ö,s CUrte.:; des illrt"cha! l~spluncs der • .) t[ld tV/el' ,-::e BOW1C de!:; orcJ.ent 
~~Cllen Hauuhalt~)plane8 der btadt Kiel . li1ür die fJt;::ldtv/erke ergibt 
" J..ch c.1.ac1.urc hein gUns t it~e:r'es Vel'hiil tnüJ zVlis ehe rl :rili~ungs be las tUl1- ' 

~en und bschreibungssätzen . 

~t~ l' Fin al1 zal.lss chuß hat dem Ant rng in s einer Sit zung am 12 . Augu ct 1858 ein " 
lllllllig zugestimmt . 

ümthl ing i . V . 



4 
Zuunk_t_._;....:.;...._§er Tagesordnung 

Der Theaterdezernent 
... Theateramt -

Kiel, den 16. Augus t 1958 

~trifft: Umbau des Schauspielhauses - Bereitstellung we iterer 
Mittel -

~richterstatter: Stadtschulra t Dr . Hoffm8nn 
~trag: 1. Bei der Haushaltsstelle V 33/120 - Wiederinstandsetzung 

des Schauspielhauses Holtenauer Straße 103, 2 . Rate -
wird eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 15.000 DM 
genehmigt. 
Die außerplanmäßige Ausgabe ist durch Anteils-Beträge 
des Ordentlichen Haushaltsplanes zu decken und in den 
Außerordentlichen Nachtrags-Haushaltsplan 1958 einzu
beziehen. 

2. Bei der Haushaltsstelle 33/88 - An den Außerordentlichen 
Haushalt - wird eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe 
von 15 .000 DM eenehmigt. 
Zur Deckung dieser Ausgabe ist bei der Haushaltss telle 
98/681 - Verstärkungsmitt el - ein gle ichhoher Be trag 
zu sperren . 

3. Der berichtige Kostenanschlag über den Einbau einer 
Studio-Bühne im 2. Stock des Vorderhauses des Schau
s pielhauses wird mit 38.000 DM genehmigt. 
Zur Deckung der Baukosten sind die nichtver br auchten 
Res tmittel der Haushaltsstelle V 33/120 - Außerordent
licher Na chtraßs -Haushaltsplan 1957 - und die unter 
Ziffer 1. bewilligten Mittel in Höhe von 15.000 DM her8n
zuziehc:m . 

~-~-~-~-~-~-~-~-~-~ 
~~i d~n Beratungen über den Umbau des Schauspielhauses ist die Frage 
bes Elnbaues einer Studio-Bühne im 2. Stock des Schauspielhauses 
~~~eits erörtert worden, um das interessierte Theaterpublikum dort 
aUf zeitgenössischen und modernen Werken , die sich für Aufführungen 
Pl der großen Bühne nicht eignen, bekanntzumachen. Bei der damaligen 
Eian~ng war daran gedacht, die für diese Studio-Bühne erforderlichen 
stllr19htungen zum größten Teil vom Thea ter aus improvisiert aufzu 
bael~en, o~e daß dadurch wesentliche Baukosten entstehen. Bei der 
]'oUl1chen Überprüfung hat sich dann herausgestellt, daß aufgrund der 
derderungen des Bau8ufsichtsamtes und der Feuerwehr bauliche Verän
Verungen erforderlich sind, um die Bestimmungen, die an öffentliche 
StrS~mmlungsräume ges tellt werden müssen, zu erfüllen. So muß aus 
säatl~chen Gründen die Tragfähigkeit der Decke durch Einziehen zu
de;ZllCher Unterst iitzungstrl:~ger verstärkt und Toiletten und ein Gar
Be' oben-A blager aum eingebaut y{erden. Ferner ist die Erwei terung der 
~zungs_ und Lüftungsanlage notwendig geworden. 

-. 2 -



- 2 -

Der Theate r ausschuß ha t in se iner Sitzung vom 13. Mai 1958 dem 
vom Hochbauamt aufges t ellten Kostenanschlag - abschlie ßend mit 
45.000 DM - unt er der Vorausse tzung zugestimmt, daß diese Kosten 
aus den im Außerordentlichen Haushalt fUr den Umbau des Schau
spielhauses bereitgestellten Mitteln bestritten werden können . 
Die neuesten Berechnungen des Hochb8uamtes ha ben ergeben, daß 
diese Vorausset zungen nur zum Teil erfüllt werden und da ß aus de!l 
restlichen Umbaumitteln für den Einbau der Studio-Bühne nur der 
Betrag von 23 . 000 DM verbl e ibt. Der Magistrat ha t daher in sei - , 
ner Sitzung vom 13 . August 1958 die Vorl age wegen der neuen fina!l 
ziellen Situa tion an den The a terausschuß zurückverwiesen . Dem 
Theaterausschuß liegt der obige Antrag über die Derei t .stellung 
der Mittel am 18 . Aug. d.Js . zur Beschlußfassung vor . Das Ergeb ~ 
nis dieser Sitzung wird der Unte r zeichnete mündlich vortragen. 
Der Kostenanschl a g des Hochbauamtes über den Einbau der Studio
Bühne ist von 45 . 000 DM auf 38.000 DM herabgesetzt , so daß nur 
noch die Bereitstellung der weite r en Mittel - 15.000 DM - erfor~ 
derlich ist . 

Der berichtigte Kostenanschl ag liegt zur Einsichtnahme aus . 

Dr . Hof f man n 



Ztl. Pul}.Kt ............ __ der .Ta.g~s_q.rq.nullß 

ll.atsherr Hartmann 

Drucksa che 489 

Kiel, den 15 . Juli 1958 
Sophienblatt 3 

- ' -------_ .... -.-.-,, -- ~ 

Herrn 
Stadt präsident Dr. Sievers 
K i e 1 
Räthäus-

Sehr geehrter Herr Dr. Sievers! 

. . Ich nehme Bezug auf di e Veröffentlichung in den Kieler Nachl:'l.chten vom 21. Februar 1958 und der Schlesvvig-Holsteinischen ~olksz ei tuns VOLl g leichen Tage b etr. Bericht über die Sitzung 1.n der 3t ddtvertretung in Sachen der Lc:Xmbekämpfung. Ich habe damal s bezwe ifelt, daß c.1ie Kieler Bevö l kerung mit den getroffenen Maßnahmen der zus t andigen Behördens telle zufrieden sei. 
Um einen Uberblick über die derzeitige Situation der Lärm~e~ämpfung auf kommuna l er Ebene zu erhalten , he. t der Deutsche L~adtetag in Zusammc narbeit mit dem Deutschen .Arbeitsring für r armbekämpfung im Februar 1958 allen Mitgliedsstädten die nach-01genden sechs Fragen vorgelegt: 

1. Wi e verhält sich di e Zahl der begründeten Beschwerdcn über ruhes t örenden Lärm in den letzten 3 Jahren? 
2. Rekhen di e gegenwärtigen Rechtsgrundlagen für eine wirksame Lärmbekämpfung auf Ortsebene aus? 
3. Welche Wünsche und Änderungsvorschläge werden ggfs. für eine Erweit orung der Rechtsgrundlagen ge ltend gemacht? 
4. Besitzt die Stadt od )r eine mit der Stadt zusammenarbeitende Institution Lärmmeßger ..:lt e? -

Ist die Anschaffung von Lti.rmmeBgerätcn vorgesehen? 
5. v{ie i s t di e Zusammenarbeit zwischen Ordnungsamt, Gesundhei ts-amt, Gewerbeaufsichtsbohörde , Polizei und ggfls. Bergamt? 
6. WIrd Unt erlagonmat orial zur Lärmbokämpfung gevvünscht? 
b Nach mein cr :Kenntnis ist die Umf r age von 75 Mitgliedsstädten e ~antwortet vI/orden. Ich bitte in der nächst en öffentlichen Rats-1. tzung um Auskunft zu folgenden beiden J!"lragen: 

1 . Hat die Stadt Ki el Gine Ste llungnahme zu di esen sechs Fragen abgegeben? 
2. We nn j a , we lche? 

H ar tmann 
Ratsherr 



Zu Punkt 15 der Tagesordnung 

0 1:' d n u n g s am t Ki el, den 12. August 1958 

Zu Drucksache 489 -----------------

Die A f n r a ge wird wi e folgt beantwortet: 

1, AU?h die Stadt Kiel (Ordnungs amt) befindet sich unter den Mit
E~~edstädten, die die Umfrage des Deutschen Städtetages 59/58 
armbekämpfung vom 10.2.1958 seinerzeit beantwortet haben. 

2, Ihre Antworten auf die 6 Fr a gen brachten zusammengefaßt dies 
ZUm Ausdruck : 

~ Frage 1: Die Zahl der Bes chwerden war zunehmend, die der 
beg r ü n d e t e n aber nicht in gleichem Maße. 

~ Frage 2: Die gegenwärtigen Rechtsgrundlagen r ei chen b e -
d i n g t aus. 

@. Frage 3: 

~ Frage 4: 

Desha lb erscheint e s erwägenswert, die derzeitigen 
strafrechtlichen und ordnungsbehördlichen Möglich
keiten in einem einheitlichen Gesetz zu diesem Kom
plex zusammenzufassen, nach dem dann in allen begrün
deten Fällen mit Geldbußen na ch den Vorschriften des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten vorgegangen werden 
kann. 

Die Stadt besitz~ keine Lärmmeßgeräte. Da solche ja 
in die Hand der Uberwa chungsorgane, d.h. der Polizei, 
gehören , um ihnen die notwendigen Feststellungen für 
einen gegebenen Stra f t a tbestand bzw. eine Ordnungs
widrigkei t zu ermöglichen, ist d.E. für die Beschaf
fung die Poliz~i zuständig. 

~Frage 5: Die Zusammennrbeit mit den an der Lärmbekämpfung 
beteiligten Ämtern und Dienststellen in Kiel ist 
reibungslos. 

~Fr3ge 6: Unterlagenma teria l wird gewünscht. 

Bor ehe r t 



2,u Punkt 16 der Tagesordnung 
JUIl'''' ''ld 

o ,.r wohlf ·hrt s:J..us s chuß G Kie1,c1en 14. Augw"t 1958 
- Jug. {l , a ,t -

_1rucj\:_~ß C!!~ . . !7J._' 

~t!i!ft; Instands et zung der Jugendherberge Bellevue 

!2.~i <l.~~_e.!'.~_~a t_~ er: Stadtra"c :er. MeL:r -Bant 
!.ntrag : a) Von dem Ergebnis der baulichen Überprüfung .de s Gebäu

de s der Jugendherb er ge Belllivue durch das Ho chbauamt 
wi rd Kennt ni s ge nommen. 

b) Um den Betrieb der Jugendherberge im Gebäude Bel levue 
für die nä chs ten 2 - 3 J ahre sicherzuste llen, sind 
die hierf ür erforderlichen Mittel im Betrage von 
etwa 39.000 ,-- DM dur ch den Nachtragshaushalt 1958 
anzuf ordern. 

c) Der Beschluss de s Juge ndwohlfa hrtsaus s chusses, bald
mö gl ich mit der Erricht ung einer Jugendherberge auf 
dem dafür vorgesehenen Grundstück an der Johannes
stras se zu beginnen, wird bestä tigt. In den Haus halts
pla n 1959 s ind entweder als Teilbetrag der ersten 
Rate 330.000,-- DM für den Neuba u oder für die 
Juge ndherbe rge Bellevue einzus etzen~ 

Zu. a) und b) ha t der Magi s tra t in s (:? iner Sitzung am 13.8.1958 
ZUges timmt; zu c) Beschlussfass ung durch den Maedstrat am 20.8.1958. 

Begründung: 

~nlässlich der Hausha ltsbera tung 1958 wurde beschlos s en, durch das 
aUamt überprüfen zu lass en , in welchem baulichen Zustand ä eh 
das Gebäude der Jug endherber ge Bellevue befindet und welche drin

gendst en Instands etzungsarbeiten notwendig sind, um den Betrieb der 
JU.ge ndherberge sicher zustellen. Die Angelegenheit wurde dem Jugend
WOhlfahrtsauss chus s überwi esen. Das Hochbauamt ha t nunmehr einen 
Btericht über die Instands etzunzs ko ste n vorgelegt, der wie folgt 1au-

eta 

a) Notwendige Ins t a nds etz ungs arbeiten, um den einwandfreien Betrieb 
1m Gebäude der Jug endherberge Bellevue für etwa die nä chsten 
L=._42.c;t,h~~_,~~!hr1 ~Js ~~!:l' 
Die eingel.,e nde Übe r prüfung der Juge ndherberge Be 11 evue zusammen 
mit dem Juge ndamt a uf ihren baulichen Zustand ergab folgendes 
Bild: Das Ge bäude i s t in den letzten Jahr en in der baulichen 
Unterhaltung dur ch den Jugendherbergsverband und im Hinblick auf 
den anstehenden Neubau einer Jugendherberge stark vernachlässigt 
Worden und m2 cht z.zt. einen ungepflegten Eindruck. 
Wenn da s Ge bäude noch 2 - 3 J ahre a ls Jugendherberge benutzt 
werden s oll, müss ten fol ge nde Arbei t en s ofort durchgeführt werdenl 
1. Insta nds etzung des Daches , d chie f er- und Pappdachflächen. 
2. Insta nds e tzung und Stche rung der hohen freistehenden Schorn

steinköpfe (Unfa llge f ahr). 



l. 

3. Putzausbe s serung an a llen Auss enf ronten de s Gebäudes. 

4. Erne uerung bzw. Repara tur der Da chr I nne n, Abfallrohre und 
Dacha ns chI ÜB se . 

5. Entfernung der in zahlr eichen Fens te r n no ch vorhandenen Not ... 
verglasung aus g estückelten Scheib en. 

6. Grundüberholung sämt l icher Fens t er und Türen. 
7. Repara tur der mit Hart f a s erplatten 

und Tr eppe npodes te. 

., ben 
be legt en Fussbodenflac 

8. Reparatur des Hei zkessels 11 und sons tig e Repara turen an der 
Heizung. 

9. Überholung de r E.-Anlagen. 
Die für di e .. e Mas s nahmen erfor derlichen -Mit te 1 werden auf 
39. 000,-- DM ge s chätzt. 

w 
b) Instands etzungs arbeit en und Aufwendungen, die notwendi g si~d'~ei 

der Betrieb der Juge ndherberge Bellevue a uf unabsehbare Ze~t 
te ~ 0- i n _l?e ~.!.t~.lJ e ~ we:r;.3~§_2}J .... _____ .. ____ ... _ ---.... b' 

Bei einem B~trie b der Jugendherbe rge in di es em Gebäude auf u~~ 
sehbare Zeit mus s als wi chtigs t e Mas s nahme eine neue Heizu!:-gse 
eingebaut w~ rd e n. Der Einbau der He izung zieht s ämtl i che RatlJll~t' 
in Mitlei de ns cha ft und verursa cht umfangreiche ba uliche Neb eP 
bei t en. 

egl 
Er:. ist als selbstver s tändlich angenomme n, dass bei die s er Gel 
heit der ganze inne re Ausbau moderh~si ert wird. 

Die Koste n für die se Mas snahmen werden wi e f olgt 

Erneuerung der HeizungsRanla ge 
Bauliche Neb ena rbeit en dazu 
Allgemeine Inst a nds e tzungsarbe iten 

zusa mmen 

Im Hausha lt s plan s ind für di e notwe ndi~n Arbeit en 
veranschlagt. 

llt Der Magistrat hat beschlossen, da s Hochbauamt zu beauftra gen, 0 
die dringends te n Arb e i t e n auszuführen, um den vertrags- und ge ~ 
mässi gen Zus t a nd de s Gebäudes al s Jugendhe rberge sicherzust elle ~ 

Der Jugendwohlfa hrt s a us sc huss hat der Vorla g e in s einer Sitzung 
6.8.1958 e ins timmig zug es timmt. 

Dr.Meier-Bant 
Stadtrat 



Der M Cl ~ i s t r a t 
JUgendwohliah: t sa us schuss 

- JU ....; cD',._ mt -

Ki el, den 15. Juli 1958 

Drucks.§.9Pe -.J 6 0 __ 

J2..~rifft~_ . Ki nderspielpl a t z ]'ockstrasse ; 
hier: Her s tel lun g ein er Maschendr ah t einfriedigung 

~ich t er st:i t te r: Stadtra t Dr • .Me i er-Bant -- ._----_ ..... -
!Dtraß : Be i der Ha ushalt ss telle 476/6.811 - Hers tellung einer 

Ma s ch en dr ah t einfri edi gung - wird eine aus s erplanmässige 
Ausgabe in Höhe von 1.,500 ,- DM für die Her s t ellung 
einer Ma schendrahteinfriedigung de s öffentl i chen Kinder
spielpla t zes Focks tras se 15 bewi lligt. Gl eich ze itig 
wird die Haushalt sst ell e 476/718 - Ent s chädigungen -
um einen Betrag in glei che r Höhe gekürzt . 

Begründun g : 
AUf d em Grun d ~ tück Focks trasse 15 wurde mit Mitteln, die von den 
Grund 3tücks e i g~n tümern a n der Focks t r a sse a ufz ubrin ge n waren, ein 
Kleinkinderspie l pl a tz an ge l egt. Di eser Spielpl a tz befindet s ich in 
Unmi ttelbar er Nähe der Wohnhäuser an de r Fockstrass e und am Papen
kamp . Seit Inb etriebn ahme die ses Pl a t zes s ind in erheblichem Um
fan ge von den Hauseige ntümern und Ei nwohn ern der anli egenden 
WOhn grund§tücke Be s chwe r den we ge n der Lärmbelästi gung vorgebracht 
Word en . Es muss te darauf hin e i ne Schauke l a uf dem Platz beseitigt 
~erden. Um Sicherzuste ll en , d a ss der Kleinkin de rs pielpl a tz nur 
l~ den Tagess tunden von de n Kindern benutzt wird, i s t e s notwen
dlg , den Plat z ver s chli essbar zu machen und mit ein cr Maschen
drahteinfri edi gung zu verseh en. Die Kost en für ca 1 00 l aufende 
Met er Ma sch en drah t e i nfri ed i gung s ind von der Gart enbauabteilung 
m~t 1. 500,- DM ang egebe n worden . Entsprechende Haushaltsmittel 
konnen bei der Ha usha lt sst elle 476/718 eingespar t werden , da vor
aUs s ichtlich in die sem J~hr keine grösseren En t s chädi gungen für 
Zu kündige nde Kl e ingär t en zu zah l en s ind . 

Der Ju ~e ndw oh l fah rt saus s ch u ss hat dem An trag in s einer Sit zung 
am 10. 6 .1958 einstimmi g z uges timmt ~ 

Enger t 
St adtrat 



Zu Punkt der Tagesordnung 

~re~denverkehrsausschuß Kiel, den 5. August 1958 

Betrifft: 

/ 

Drucksache 483 

Beschaffung von Fontänen auf dem Kleinen Kiel für größere 
Tagungen und bei festlichen Veranstaltungen 

Berichterstatter: Stadtrat Hartmann 

~ntrag: Bei der neu einzurichtenden Haushaltsstelle !l..E./6. 981 - Beschaf
fung von Fontänen - wird eine außerplanmäßige Ausgabe von 
38.700, -- DM genehmigt. 

Bis zur endgültigen Deckung dieser Ausgabe im Rahmen des 
Nachtragshaushaltsplanes 1958 (gern. Beschluß des Magistrats 
vom 14.5.1958) wird ein Betrag von 38.700, -- DM bei der Haus
haltsstelle ill/717 - Fremdenverkehrswerbung und Ausstellun
gen - gesperrt. 

A_ ~ _.K _r.. _ ~ _!l __ '!. _ ~_!l_Ji 

Da die Beschaffung der Fontänen auf dem Kleinen Kiel schon jetzt eingeleitet 
Werden soll, muß entsprechend dem Antrag Vorsorge getroffen werden, daß 
ein Betrag von 38.700, -- DM für eine außerplanmäßige Ausgabe schon jetzt 
ZUr Verfügung steht. 

Der Fremdenverkehrsausschuß hat der Vorlage am 31.7.1958 im Umlauf
verfahren zugestimmt. 

Hartmann 
Stadtrat 
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Zu Punkt der ~1?ß~_!?_ordnung 

u1_ und Kulturamt Kiel, den 11.7.1958 

net r . 
~ 

Dr ucksache 469 

Nachforderung f ür den ~inbau der Orgel in der Aula der 
Hebbelschule 

~iehterstatter: Stadts chulrat 1)r. Hoffmann 

!Q1rag: Folgende außerplanmäß i ge Ausgabe wird cenehmigt: 

V 231/1232 - ~ied e raufbau der Hebbelschule -
2 . ~auabs chnitt, Baukosten 11 .000 mIT 

Der ~etrag wird aus Z. uschüssen Dritter finanziert . 
~ndgUltige Veranschlagung im Rahmen dos Nachtragshaus
ha ltsplanes . 

Begründung 

~m Voranschlag für den 2 . Bauabschnitt der Hobbelschule 
A BaUkosten - sind 15. 000 DM für den ~inbau einer Orgel in die 
b~la vor~esehen . Die ~c sellschaft zur ~örderung der Hebbelschule 
di t auf ihrer Generalversammlung am 25. 4.19 58 11.000 Drtr bewilligt, 
woG Zum Ausbau de r von der Stadt vorgesehenen Orgel verwendet 
l1e r dan s ollen. Von diesem Be trage stehen 9.000 DM sofort und der 

8t bis späte s tens ;nde des Ka lenderjahres zur Verfügung. 

~~8 Hoehbauamt bittet nunmehr um "~reigabe des Betrages, damit 
~Qe t~egonnencn Arbeit en wieterceführt werden können . ~it der 

-r 19st ellung der Or Gel ist im Dezember 1958 zu rechnen. 
ber S ohulausschu8 wird die Vorlage am 14.8.19 58 behandeln. 

Dr. Hoffmann . 



Zu Punkt der f~~eGordnun~ : 
------- -- --- _.- -- - -- - -- --- ---- --- - ---

l~ . \ lnanzauss c lmss 
- Luftschutzamt - K~el ? den 1., August 1958 

Drucksache 482 - - - - - - - - _ . ..-- - --

E~tr.:_~ .:.. LuHschutz'-Stacitcnalys für den Stadtbezirk Kiel 

E~E;b~.h~Qrs.!?!ter..:. Stadtrat L a n e; b e h n 
Bei der Huushal tsstel le j1Q/6 . 812 - zur Aufstellung 
der Stadtano.lyse - vlird einer außerplanmüßicen 
Ausgabe in Höhe von j .000 m.i zuc;estimmt 0 

Die Deckung erfo lgt durch eine l~innahme in Gl eicher 
Höhe bei der neu ges chaffenen Haushaltsstelle 
.1:±Q/071 - vom Lando 

Das Luftschu'bzamt und das Stadtp l anungsamt sind jetzt damit 
b eschJfti gt, die Stadtunalyse f~r den Stadtbezirk Kiel 
zusammenzustellen . P:J.r diese j~rbei ten hat der Herr Junues 
minist er LI.es :'::nl1ern o.uf unseren .i\.ntrac; V01l1 '18,. April 1958 

/ 
• i~ 

aus Dundesmitteln einen Zuschuß in iIöhe von 30000 :ur..: zur 
Verfügung cestcJlt, den c.ie Ilo.ndcs:ccGierung Schle snic;- IIol .st ein ,
am 14 . Juni 1958 an die Stadtkas se tiber~iesen ho.t . 

Der Bet ras wurc.e bei der neu ceschaffenen Ho.ushaltsstelle 
.1~·Q/07·1 - vom :0and - vereinnahmt 0 

Da der Zuschuß zrleckcebunden ist und no.ch Fertigstellun G 
der f3tudti.:t~:w.ly;:)e über elie Landesrce;ie ung abßerechnet werd en 
muß? i er!:; e -: nc auße:c:r>lanm~\.ßice J\us[';D.be erforderlich . 

Der l"inan:0 Cl. usschu 3 hat dem Antrag in seiner Sitzung am 12. AU[Just 1958 
einstimmig zugestimmL 

I,ungbehn 
Stadtrat 

.\/ 
, 



Zu Punkt der Tagesordnung 

Statistisches Amt Kiel l den 11. August 1958 

Drucksache 498 

Betrifft: Vorschlagsliste für Schöffen und Geschworene 

Berichterstatter: Stadtrat Borchert 

Antrag: Der Vorschlagsliste 1959/1960 für Schöffen und Geschworene 
wird zugestimmt. 

Ausgelegt: 1 Vorschlagsliste 

? _e: _ g_ ! __ i!. .. l;! _.? __ ~ _l;! _ $_ 

Nach dem Erlaß des Justizministers des Landes Schleswig-Holstein (Amts
blatt Schleswig-Holstein Nr. 16 vom 19.4 .. 1958) in Verbindung mit dem 
Erlaß vom 9.4.1956 (Amtsblatt Schleswig-Holstein Nr. 18 Seite 192) ist 
gemäß §§ 36 1 38, 40 1 42 1 77 und 84 GVG in der Fassung des Gesetzes vom 
12.9.1950 (BGBl. 1 Seite 455) die Vorschlagsliste der Schöffen und Geschwo
l'enen für die Geschäftsjahre 1959/1960 von der Gemeinde neu aufzustellen. 

Aus dieser Liste werden von dem Ausschuß beim Amtsgericht Kiel die Schöf .. 
fen und Geschworenen gewählt bzw. ausgelost. Für die Aufnahme in die 
Liste ist die Zustimmung von 2/3 der gesetzlichen Zahl der Mitglieder der 
Gemeindevertretung erforderlich. 

AUfzunehmen in die Liste sind nach § 36 Abs. 2 GVG in Gemeinden von mehr 
als 500 Einwohnern mindestens 6 Personen l im übrigen je 200 Einwohner 
eine Person. Kiel hatte am 30.6. 1958 265.748 Einwohner. Zu benennen 
sind somit 6 + 1326 = 1332 Personen. 

Von den in der Liste genannten Personen wurden 957 von den Parteien, 
~ewerkschaftenl Verbänden der Wohlfahrtspflege und sonstigen Organisa
bonen und Vereinen vorgeschlagen l 375 wurden der Bevölkerungskartei ent
nommen und 4 Personen stellten den Antrag um Aufnahme in die Liste, zu
sammen 1336 Vorschläge. 

Die Vorschlagsliste kann bei den Fraktionen, im Hauptamt, Zimmer 209 1 

Und im Statistischen Amt, Zimmer 125 1 bis zur Sitzungl 21. 8.1958, einge
sehen werden. 

Borchert 



S t a d t 17
; e 1 K" 1 d 1 :\. ..... ~e, en 1. August 1958 

Der Stadtpr~sident 

~~r~ Umbesetzung de s Ausgleichs ausschusses 11 

~tt.tc'llt~rstatter~ Stel l v ertretender Stadtpräsident Stadtriitin 
Hinz 

!~trag: Aus dem Ausg l eichsau8s chuß 11 scheidet aus Herr 
Johannes S c her e r 

Es wird neu gewählt 

Berr Scherer i s t nach Itzeho e v ersetzt worden, so daß ein 
NaChfolger gevllähl t werden muß 0 

Hinz 

1. ste llv. 0t adtpräsident 



Zu Funkt 22 der Tagesordnung 

S t a d t Je i e 1 
Der Stadtpräsident Kiel, den 21. August 1958 

Zu Drucksache 449 --.----------.---

&etr.: Umbesetzung des Ausgleichsausschusses 11 

Als Nachfolger für den ausscheidenden Herrn Johannes 

S c her e r ist vorgeschlagen worden 

Herr Klaus Hup p 
Mittelschullehrer, 

Kiel, Hansastraße 6. 

In Vertretung: 

Hin z 



Anwesenheitsliste 

Sitzung der Rats'versammlung am ' ~~ " A~g~~t. ~~58 

--- - -- - -- - - --- -- -- - - - ~--- -- - ---- - - - --- -- --------- -- -- -- --- - - - ---- ~ -- - --- -

N a m e Unters chrift 

1, 

2, Ratsherr Beth -
Ratsherr Baale 1: 

4. Stadträtin Bradersen 

5, RatshelT Drews 

6, Hatsherrin Franke 

7. Ratsherrin Franzius 

8 , Ratsherrin Hansen 

9. Stadtrat Hartmann 

10 , Ratsherr Herbst 

Hatsherr Hild brand 

12 , Stadträtin Hinz 

Ratsherr Dr , Kasch 

Stadtrat Köster 
\ 

15 , Stadtrat Kawalewsky 

Ratsherrin Kr mer 

17 , Hatsherr Dr . Krieger 

l1atsherr Lüdemann 

- 2 -



- 2 -

-------- ------------------ ---- -----_._----------- --- ----------- ---

N a m. e Unterschrift 

-------------------- - ---- - ------------------- -- ~-~----------

19 Stadtrat Lühr . b ' ~ 
20 . Ratsherr Lütgens " . . h ..... , 

E V 2 L Ratsherr M artll 

Stadlrat Dr . Meier-Banl ~ ~ ~ 22 , 

23 . 

24 , 

25 , 

26 , 

27 . 

28 , 

29 

20 

31, 

32 , 

33 . 

34 . 

36 , 

37 . 

38 . 

40 , 

41, 

42 , 

43 . 

44 . 

45 . 

Ratsherr N eumanil 

Eatsherr Nolte 

R 2.tsherr Ostrowic z 

Ratsherr PfaU 

Ra'~sherr REtx: Jeske 

Ratsherr Hel1'gel ' 

St2.dtrat Ritter 

Ratsherr Dr Hücle 1 

Stadtrat Schatz 

R2.l:sherrin Schröder 

Hatsherr Schröder 

Stadtrat Schubert 

Ratsherr ichelsch .l.idt 

StacHpräsident Ur Sievers 

Ratsherr Stams 

Ratsherr Steinert 

E.atsherr Th2.ddey 

Hatsherrin Vormeyer 

Ratsherrin Vl811baum 

Rats herr Dr. Wersin 

Rats herr Westphal 

Ratsherr. Willum.eit 

Ratsherr lr2:~ 

{; . , 
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Beginn : 

Kurzniederschrift 
über die Sitzung der Rat sv ers awnlung 

am 21 . August 19 58 

15 . 00 Uhr Ende : 1 (5 . " Uhr 

Vors itzender : St ellv ertretender Stadtpräsident Stadträ tin Hinz 
Schriftführ er : Ratsherrin Kremer 
Anwesend : Ehrenamtliche 

Stadträte : Bade , Frau Brodersen , Hartmann , Kös t er , 
Kowalewsky , Lühr , Dr . Meier- Bant , Ritter , 
Schatz , Schubert 

Ratsherren: Beth , ~, Drews , Frau Franke , Frau Fran
zius , Frau Hansen , Hi ldebrand, Herbst, 
Jeske , Dr . Kas ch, Frau Kremer , Dr. Krieger , 
Lüdemann , Lü t gens , M6l;! ~h, UN:t"U6:l'Ul, No 1 t e , 
Os trowicz, Pfaff , Radke , R@~~8P, Dr . Rüdel , 
Schröder , Frau Schröder , Siche l scmnidt , 
Stams , St einert, Thaddey , Fr8:1!t VsrlR8J @r, 
Frau Wal lbaum , Dr . iVersin , Wes t phal , Willu
mei t 

Es f ehlen 
ent schuldigt: 

Es f ehlen 
:ß.nentschuldigt: 

~)t 1d';;,lY f'ic'lenL • J ievR s , ültsl1err Bo ok , 
n t i'j1Crl' "~rtl~ , ,atfJllerr .. ,W'·"'lTI11 , 

~tC"h.er( Lell':ier , 1rnu Hat<":her il VorLey,r 

~us s chluß von Rat sherren 
~egen Befangenhei t : 

~nwesende hauptamtl . Mit -
glieder des Magistrats : Oberbürgermeister Dr . MQthling , ~F~e~ 

ftteis"6oP l:l;p . i'loitslsH3, e1!Je!a eb~&I e!1!J PIe~f, Jelll
~ Stadt schulrat Dr . Hoffmann , Stadt
rät~ : Borchert , Engert und Langbehn 

, . , . 
YQn der Verwaltung 
~ren anwes end : Me!~i El1!Jr8:-6 s EiiFele1!J e I Ke @r>J5~n, Magi s tra ~ s

syndikus von Germar , Maglstr t soberrate~ 
Gabriel , Dr . Kopp , Mat e rne , Puls, BI . ~lch _ 
~ Dr . Schröt er, Dr . Willing , Mag . Räte : 
MÜlier, ~P8~~QX, e~6l;Q"6~o8:iBifie!lI~e Br. 
PapenbeI g , Mt9:g.~g].p,]rät9 · l:liP~ ~SB:ti~BO li.. 

Meibohm, Mag . Baudirektoren : eeh:Ieeaer, 
Sauer, WilliR~, Mag . Oberbaurä te: Benew, 
Schnoor 8eb&lB~, Mag . Baurat Becker , , b . Bi kb I u S88 Vors itzender de s Orts el-

.J...C:; v V , , v 
rats Suchsdo rf: Bwers , ~efeI8B* Y·i~*8 

- 2 -
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Ö f f e n t 1 ich e S i t z u n g 

Die gestellten Anträge 

3 . Eri'ahrungsbericht über die "Kieler Ifoche 1CJ58 " 

Clv'rb. r "C'rr' ip -Cl~ Jr • . Cu l'i:'J ,r'~d ~ict den 
·3 _ r i I'., • 

4 . Der 22 . Änderung des Aufbaupla ne s Nr . 1 wird zugest i mmt . 

Beschluß : 

Nach Anb u.t, 

5 . De r 19 . Änderung des Aufbauplanes Nr . 4 wird zuges timmt . 

12.eschluß : 

Nach f 

6 . D r 2 . inderung des Dur chführungsplane s Nr . 1 - Teil 11 -
wird zugest immt . 

~schluß : 

- 3 -
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7 . Der 1 . Änderung des Durchfiihrungsplanes Nr . 137 f ii r das 
Baugebiet Erne s tinenstraße/Pickertstraße wird zugestimmt . 

Beschluß : 

Nach Antrag 

8 . a) Dem Durchführungsp lan NI' . 2 32 fUr das Baugebiet Hendsburger 
Landstraße 97 - 12 1 und Teile des dahinter liegenden 
Kiesgrubenge l ändes , 

b) dem Durchführungs plan NI' . 233 für das Baugebiet Rendsburger 
Landstraße 123 - 127 und Teile des dahinter li e(~enden 
Kiesgrubeng eländes , 

c) der 8 . Änderung des Aufbauplanes Nr . 5 

wird zugestimmt . 

Be~chluß : 

H 11 J4ntTtl.,rr uer 11rn.~ctioJ') Li clp.r .:J loc ;~ \!ir{j die Vorl')O'c an 
den lku["'PSCllU[ ~~uri C1"V n i S8E . 

9. a) Der durch den Ausbau der Schönberger Straße zwischen 
Wischhofs traß e und Gabe lsbergerstraße entstandene neue 
Stra r3 enteil erhi' lt die Bezeichnung 

"Schönberge r Straße I' • 
b) Der durch diesen Ausbau abgeschnittene Teil der bisherigen 

Schönberger Straße zwischen Wischhofs traße und Gabelsberger-
straße wird in 

"Am Seefischmarkt" 

umbenannt . 

fu?schluß : 

- 4 -
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10 . Der Entwidmung von 1 1 qm Straßenland vor dem Grundstück 
Elmschenhagener Allee 9 , Flur S 10 , Flurstück 86 , gem . 
Lageplan des Stad t planungsamt es - Abt . Vermessu n['; - vom 
16 . 5 . 1958 wird zugesti@fit . 

Beschluß : 

Nach Antrag 

11 . Di e beigefiigt e Satzung der Kieler Spar- und Leihkass e 
wird be schlo ssen . 

Beschluß : 

12 . Zur Teilfinanzierung des Bauvorhabens II Pf legeheim 
Wahlestra ße " wer den folgende Darlehen aufe;e nommen: 

a) 300 . 000 DM v o n der Lande s treuhandstelle für v{ohnung s
und Kleinsiedlungswesen in ~chleswig
Holstein 

Das Darleh e n i st unverzinslich und mit 1 % p . a . 
zurückzuzahlen . Außerdem ist ein Verwaltungskos ~ en
beitrag v on jhhrlich 1/2 fo zu entrichten . Er wird 
vom jeweilig en Restkapita l b erechnet , beträgt aber 
mindestens 0 , 2 % des Ursprungskapitals . 

b) 50 . 000 DM von dem He rrn Finanzminister des Landes 
Schleswig-Holstein - Landesausgleichsamt -

Das Darlehen ist unver zinsli ch u nd mi t 2 % p . a . zu
rückzuzahlen . 

Bes chlu ß : 

hAntr 

- 5 -



1 . 
r 

) 
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c:) 
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e 

vo 

\. l . t\ l Z'! 'e (' 

v( 

1 • I 
l' l. 

Nach Antrag 

cbeL 

de 

'Olle h :L 1. • 

(" 01' 

n 0] 1 1) 0lJ ,) , Ir 
r - lü10 -"ei} 1 'tG e ird 

r e l ' ,8 tl ' -- \1 • 

l -L • ) , 11' 'I 'I) U11 C 

' I ,l, ,; ('} '1 flUC -
1 l'ni 1 ( '7 

I • 

, ~l ~ (er J i ,1 er ..i a l'- ur,d 
li ,t lr't"nrli 'e 811 

l' -';:r (";' 
," } rt ':,' T(10n 

i 8~ (leI' ~r t.'ven"',. Ilt . J ... r 
'J to i'[ 

'U' re t zun 
, • cl ~e -

Uf'f.)" 'b' i n FölH~ von 1 5 . ( l.. 1)1 

.Loio uf. l' l' nI i'ßi "e be ist (luI'r] -nteils- iotr" e 
dcc (rac11.J;lic 81 aucl1 1 i:~ ll~i C~ Zll r Gel eIl U11d in dOll 

uß 01'( entliehon ('htr"0'fj - H"Uf'h 1 t'1 1 11 '1 )r.;n ei lzube-
zlc 

1 . 

? Bei (er ,11 d011 ,A L oror(' 0n ' lic.len 
<. ~ ':0 lLur' 'ahc in ~öh() 

v 

~ur ,oe1 une- (liof'n .'..vsga)(' i r te'i. (J ct' 1U8h"'" tn:;tellG 
98/uu 1 - Ver;'i;"rl unr"'~'Y1i ttcl - ein 'l~ichhohor ßetr' er 
L~U sperren . 

)01' beric'1~,i,'tn Of,:",on l8C J. 1.C' l .. ber den ... :i11bau ein ,I' 
St (1"10 - Jüllt18 im'" )tock flep Voroerh8.uf'cf' ('eG Jch,'lu-
Gl'iolh"1l.J.sl:' \"'ird llit 3ll . l 1(O I)j ('8"leh, i rr t . 

6ur :-Jeo1<"un ' der Btlul:o t ,11 sind die nichtvprbraucJ~t8n {ep,t 
,itvcl der 'uf'n '11tc-"' telJ..::! V ')3/120 - "'-uR ' rordent1icher 
lJflchtr~gs-Ti[,URt1""ltG'ü 11 1 j7 - une eie unter Zi frcr 1 . be 
\lil1i;.-ten 1 itl.el in }'öho v on 1 5 . (00 U;" 1 eranzuzicroll . 

- End 0;i.ilti 8 .rJeschJu :f8.snme: durc}1 die 'ltf'VerS Ill:1u'l,J -

Be fJ eh1 u,f3 : Nacla Am,.. mit .. ',~3. ~ '1 : o;,:r. ()Il gl'g'c . .. .f.' ... Stim.e. 
bei .• ~.sti .. e.tAa1tl!llgen 

1 t::) • 11 ,~ r :-, ce von in t r-herr Hartnann hetr . 

!c fi Hiet cJUf Antra o' von (3t, Citra t; rartr <1n11 eine 1..Uf, 
sprrlC e un~er un1 t Vcrsclliec1ene:, f t8tt . 

- f) -
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1G. cl) lOll (er. 'r 'e;bn:Ls d,~l' bru1icf'En ... b 'rplLfu,n 
(CS ('cr JU,"er.dhcrb\~l""c Be11evl' e durc (Jnf' 
"li rc I "ni Ln i8 'Cl' 0 811 . 

( G f' ITQ büu
o chhullOJ t 

')) Hrr. den Betrieb d 'r Jucrenr1}lerbcr e i1 Cebf"ucJe '3ellcv 1e 
[' r die 1",C' sten 2 - '3 Ji:! Irc cü cher"?'ur tell n , sind 

d i 8 i \. r f ~i r (.,., f 0 r (] er 1 i J C n i t tel i Il je L r a' .-' von 
ee'.Ja Jf . \ (( ,-- .!J durd' del I..J,ch[,r c ,{'D11'>11ph- 11t 1(!~ 
~11ZL:r c rel e rr • 

c) l)cr ler llnl Jt 'end\:oh'1 '-'lu-trr'us;:,cllHG ''' , 1,),'ld -
i.i"".Lich I j,t ,r r j r" l; n _:L }F-r <.Tl ' "u' '", "ui' 

'I e. eh l 'C vor- rCr (;I\C)D '~ ulldsL cl' 'n dcr <.Iob"rwe ... -
< tr f~U bC"l"j 11 Yl , " irr' beet;-' I'i t . ,n l1e.... 11i'11 L tr -

~ 11 I. "" e e :c Cll i' 'li c j, r t 'P' der 8 r c t Cl 
. l (J , - - il r e 1 eH I.y. U 0 ci T J.',' r die 
rb er" Be 11 e vu e ei 17., c' I. r,>'r n • 

'~ll ,) 'LTIr[ LJ ) .., I; der : ~("if er: t; i ') 8p,Ll'c; Ji ;zu ,. ! Tl 

r~lJ. c) J)C"ct U' 8.[" nn" ciurch d8n , ?; U r i' ,I; ir L ~. 

, '1 ( i Cl t r t '1 ,) ( • ( • 1 

l)p 

'i. e 
\.Y'br.' t·, , 
oi'1.(l . 

Vertagt 

C::cr ':1.1 ·(mdA/ohJ.J'- Ilrt r" 1cTC' U GO'[ J ' 1':' 

, I. U)1 v or'\ Il.'lri e"'Lstcl1cn , \,e1c 8 
" 1 (le1' Jll""el1 c1 erb r"c 1l U ',"n lic 1 10 ,,' end i ' 

1 U L ~ .> t· 1 

17 • .8e1 er 'l.uGhall..s . L 
Ir' 1te' Ifrie U' \ 'rr' ,Lnl! rlH' (.:1 -r l 'l1I'l" i ßE:. 

·" .. uor' .Je in öhe von 1 . :;\ \_ , -- )1' f~.r 'i e llers t e lJung 
einer aschcii(lrn)' t einf-riedi '1'un de r< Ciffen tJ i chen t i nr cr-
8pie11] a ,ze[' ll'ockf' tr Je 1 J be li lJ i rt . Cleicbzei tiV 
\lir (i 1 f'usba1vcf'tc l le !lJ!i/'l 1 - J:nc ..... c' li·c' i '1.. n" n -
UIl einG 1 Bctr I in 1r'.i,c](;1' "11' ('<'8 ' ürz L. 

Nach Antragmft .3 .. 1r: !-:1:TI°n e gen .. .. ~ .... St1mmen 
bei .-..t ... Stimmeütha:t '':''hen 

- '1 -
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18 . Bei der neu einzurichtenden H ushaltsstelle 112/6 . 981 - Be
schaffung von :E'ontänen - wird eine au ßerplanmäßige Au gab e 
von 38 . 700 , -- DM gen eh:nigt . 

Bis zur endgültigon De kung dies er Ausgabe im ahm n des 
Nachtragshausha lt s planes 19 58 ( gem . Beschluß des Ma istra t s 
vom 14 . 5 . 1 50 ) wird ein Betrag von 38 . 700 , -- DM bei der 
Haush a lt s t e Ile 'ill/ 717 - Fremdenvel'kehrswt~rbung und 
Ausstellungen - gesperrt . 

Beschluß : 

f' ,... LI rl""c ..)' Cr V 

a.s -rv I'" (0 1'8 

on~'·'en c· j'lr' 

v e . tri b 1 Tr"r ' , . 

c r'· f '; \. r 1 er , C 

I l,rcl ' r ic t E 
t ,. ... , 

" . 

19 • .l!'olgende a ußerp lanmäßi ge Ausgab wird genehmigt : 

V 23 1/1 232 - Wiederaufb au der Heb be lschule -

11"Z 

2 . Bauabschnitt , Baukosten 11 . 000 DM 

Der Be t rag wird au Zu schüssen Dritt er finanziert . 
Endgülti~e Veranschlagu ng im Rahmen des Nachtragshaus
halt sJ) l a nes . 

Beschluß : 

20 . Bei der Haus haltss t e lle 140/6 . 8 12 - zur Aufstellung der 
Stadtanalyse - wird einer außer planmäßigen Ausgabe 
in Höhe v on 3 . 000 DM zuge stimmt . 

Die Deckung erfolg t durch eine Einnahme in ~leicher 
Höhe bei der n eu g eschaffenen Haushaltsst e lle 140/071 -
vom Land . 

Beschluß : 
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21 . Der Vorschlagsli ~ t e 19 59/1 960 f ü r Schöff en und Ges chworene 
wird zug estimmt . 

Bes chluß : )lach l 

2 ~ . Aus dem Ausgleichsausschu ß 11 scheidet aus Herr 
Johannes S c her e r .... , 

Es wi r d neu gewählt . err l"'uG ' unp 1 iLt~lscLullchrLr , 

Be s chluß : Naob 
} i e 1 , ' s t r • () • 
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23 . Verschieden es . 

vo 1 ~ t Cl t r' 1; 

1:::- : _. yPr') 'e von 
; ,. r 1" U1 • 

r'iYl c teine 
r ,1 i.c' e l ' it -

l 'deJ.' 1; I" "bor c101 

errYl .3ti-lcHr t Tf"rtm"nn 

~itl~ 
Hatsherrin 

/ 
ü~hriftführerin 
'1 

~- / /, l . '" 



Beginn : 

Kurzniederschrif t 

über die Sitzung der Hatsversammlung 

am 2 1 . August 19 58 

1 . 55 Uhr Ende : 1 • 1 ) Uhr 

Vorsitzender : Stellvertretender Strdtpr äsident Stadträ tin Hinz 

Schrift führer : Ratsherrin Kremer 

Anwesend : Ehrenamtliche 
Stadträte : Bade , Frau Brodel's en; Hart mann , Kö s t er, 

Kowalewsky , Lühr , Dr . Meier- Bant , Ritter, 
Schatz , Schubert 

Ratsherren : 

Es fehlen 
entschuldigt : 

Es fehlen 
unentschuldigt : 

Beth , ~, Drews , Frau Franke , Frau Fr an
zius , Frau Hansen , Ib:le. e15T@I:;!.'l:!l, HeI bst, Jes
ke , BI . !€@I:;s eh, l!'rau Kreme r , Dr . Krieger , 
Lüdemann , Lü t gens , Mal eh, lfeaIlldn n , No l te , 
Os trowicz, Pfaff , Radke , HengeI, 131 . Rt:tde l, 
Schröder , Frau Schröder , Sichelschmidt , 
St ams , Steinert , 9?~@I:;EiEiey, }I'I da VOI me:J e r , 
Frau Wallbaum , Dr . Vfersin , Nessepha l , 
IH111dtlie I C 

0t:tc1tll~:'f'i(-e I; L'r . ',ievcrs , {ntchoI'l' ~3001\ , 
\,'ltf'hcrr TTil rl ('br[1l1" , I ab·-rH rr Hc~b,,,t , 

t'c'l.tf'}1 rr l)r . 'asch , t'lt.-:r18rr I nr<;b , , .... tsller1.. 
• eld ' n 1 , ,.,t, herr {,-nr'0r , to.t dl er Dr . 
lüic1el , .. tf'herr 'hrtddey , tlatr-:l er "in Vor
mc;ccr , ,atherJ ,eG Lph ' 1 , ~ 1toherr ,ill Ul c':' t 

Ausschluß von Rat sherren 
wegen Befangenheit: 

Anwe s ende haupt amt 1. Mit-
glieder des Magistrats : Oberbürgermeis t er Dr. Müthling , ~F89P, 

m9ie~er ~F. ~9A9, ~*@I:;Ei~15a~F@I:;~ Pref, u en 
~ Stadtschulrat Dr . Hoffmann, Stadträte : 

Ion der Verwaltung 
.§:nwesend : 

Borchert, Engert und Langbehn 

waren 
. Magls tläCSallekLoI KOeppen, Magistrats

syndikus v. Germar , Ma gistratsoberräte : 
G815Iiel, ];II , K81'fY, Materne , Pals, BI.Rieh 
'i9P, P. Schri;ii*9F, itp IAC j J) l.Jeg , Mag . Räte : 
we!'!' 8 i:' , Müller , S'Bae.i!atedizinalI @I:;~ ~r . Pe. 
P 9!i:Q'S.[jS Ma g SCbll).i;i+ e . Pr Scbij+zo Q . 

Meibohu'l, Mal!;aBaae.iIel!!seoIenl i;9AF9@Ei@]!'~ 
Saete:r, VWill.l.R8, U8~. Q"88P"8&UPi!i*'S I Po.OU], 
S@@Bi9i9P, e8Ml12l8, ~~Iii[j BanTIii+ B'SQkio., 
Bi! d!!i! 01 Voaa, VO:r ei:'B!I e1''le.eI e.ee Qp*9"8si 
~@I:;'Bs 8aehado! f. JYh eH!lj I(8fe3?8!.'l:~ Wi:i;~ 9 
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6 . Verschiedenes . 

'loh , :1 e(l r:bcrstel u 1, er l f' e n t lj C'l cctt 
'ibt der) ncltl)J':'sic c nt j.c i n ci 1 n.· nlli, 
ö' en[;l ,i. Cl ml .J i t;~Ul) e 'efa Hen BeGeh] J.[-)pc 
bc r 'lln", . 

k-
St ellv . ~tPräsident 

KW.den iJ· .. ~~~--y , 

~~ 
Rat sh8rrin 

--._--~~~ .... __ ._-

! S c~riftführerin 
f 

,. 

~ 



NIEDERSCHRIF T 

über die Sitzung der Rat sversammlung am 21. August 1958. 

Rathaus. Ratssaal 

Beginn: 15.00 Uhr Ende: 18. 50 Uhr 

~wesend: Stellvertretender Stadtpräsident Frau Stadträtin Hinz 

Stadträte: Bade. Frau Brodersen, Hartmann, Köster, Kowalewsky, 
Lühr, Dr. Meier-Bant, Ritter, Schatz, Schubert 

Ratsherren: Beth. Drews. Frau Franke. Frau Franzius, Frau 
Hansen, Herbst. Hildebrand. Dr. Kasch, Frau Kremer. 
Dr. Krieger, Lüdemann, Lütgens, NoUe, Ostrowicz. 
Pfaff, Jeske, Dr. Rüdel. Frau Schröder, Schit1öder. r 
Sichelschmidt. Stams, Steinert, Thaddey, Frau Wallbaum. 
Dr. Wersin, Westphal, Willumeit. Radke 

Es fehlen entschuldigt: Stadtpräsident Dr. Sievers, Ratsherren 
Book, Marth, Neumann, Renger und Frau Vormeyer 

Als hauptamtliche Mitglieder des Magistrats: 
Oberbürgermeister Dr. Müthling, Stadtschulrat Dr. 
Hoffmann, Stadträte Borchert und Langbehn 

Außerdem sind anwesend: Magistratssyndikus v. Germar, Magistrats
baudirektor Sauer, Magistratsoberräte Gabriel, Dr. 
Kopp, Materne. Puls und Dr. Willing, Magistratsober
baurat Schnoor, Magistratsbaurat Becker, Magistratsrat 
Müller, Herr Ewers als Vorsitzender des Ortsbeirates 
Kiel-Suchsdorf 

Vorsitzender: Stellv. Stadtpräsident Frau Stadträtin Hinz 

Schriftführer: Frau Ratsherrin Kremer 

Schriftführergehilfe: Stadtoberinspektor Knuth 
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1) Genehmigung der Nieder s chrift über die Sitzung der Ratsversammlung a m 3. Juli 1958 

Gegen die Niederschrift über die Sitzung der Ratsversammlung a m 3. Juli 1958 werden Bedenken nicht erhoben. 

2a) Mitteilungen des Stadtpräsidenten 

Keine Mitteilungen. 

2b) Mitteilungen des Magistrats 

a) Zur Anregung von Stadtrat Hartmann in der Sitzung der Ratsversammlung am 3.7. 1958. den Parkplatz auf dem Holstenplatz wenigstens teilweise auswärtigen ?esuchern Kiels vorzubehalten. -----------------------------------------------------------------------
Stadtrat Bor c her t verweist auf die allen Mitgliedern der Ratsversammlung vorliegende schriftliche geschäftliche Mitteilung des Ordnungsamtes zur Anregung von Stadtrat Hartmann in der Sitzung der Ratsversammlung am 
3.7.1958. den Parkplatz auf dem Holstenplatz wenigstens teilweise auswärtigen Besuchern Kiels vorzubehalten. 

- Kenntnis genommen. 
/ Ein Abdruck der Mitteilung ist dieser Niederschrift beigefügt . -

b) Zu den Ausführungen von Stadtrat Hartmann in der Sitzung der Ratsversammlung am 3. 7 .1958 betr. Reklameflüge über der Stadt. soweit diese Ausführungen 
~ -<!~~ Q:r:<!~~IYi~~I!l~ _~~:r:~~~~~1!. ..slI}~~_ -- ---- -------- ----- -------- -- ----- ----
Stadtrat Bor c her t verweist auf die allen Mitgliedern der Ratsversammlung vorliegende schriftliche geschäftliche Mitteilung des Ordnungsamtes zu den A.usführungen von Stadtrat Hartmann in der Sitzung der Ratsversammlung am 3.7. 1958 betr. Reklameflüge über der Stadt. soweit diese Ausführungen an das 
Ordnungsamt verwiesen sind. 

/ - Kenntnis genommen. 
Ein A15druck der Mitteilung ist dieser Niederschrift beigefügt. 

!Uf A.ntrag von Stadtrat H art m an n wird beschlossen. daß auf diese beiden t:>esch"f " " h" d " l'il a thchen Mitteilungen unter dem Tagesordnungspunkt Versc le enes zu-'4ck k ge ommen werden soll. 
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3) Erfahrungsbericht über die Kieler Woche 1958 

o b erb ü r g e r m eis t er gibt einen Erfahrungsbericht über die Kieler / Woche 1958. Abdruck seines Referates ist dieser Niederschrift beigefügt. 

Stadtrat S c hub e r t führt namens seiner Fraktion aus, daß er den vorwiegend pos itiven Erfahrungsbericht des Oberbürgermeisters nur unterstreichen kann. Die Kieler Woche ist gut gelungen. Die Organisation hat gut funktioniert, wenn auch hier und da emige kleine Pannen vorgekommen sind. Erfreulicherweise hat sich der Segelsport nicht nur in der Quantität, sondern auch in der Qualität weiter steigern können. Die Popularität der Segelwoche wurde unterstrichen durch die Internationalität des Hafenbildes, durch die Kriegsschiffe zahlreicher frem der Nationen. Besonder s zu begrüßen ist es, daß auch die eigene Marine in den Wirkungskreis der Kieler Woche eintrat. Sprecher m öchte in diesem Zusammenhang einer Pre s s everöffentlichung entgegentreten, die von einer Kontrover s e zwischen den Seglern und der Kommune spricht. Diese P r esseveröffentlichung ist eine Legende. Es darf fest gestellt werden, daß die Zusammenarbeit mit den Seglern gut war. 

Der Oberbürgermeister hat in seinem Referat erklärt, daß es eigentlich keine Grundsatzfragen m ehr gibt. Diese Auffassung ist durchaus zu billigen. Es fragt sich aber, ob es auf die Dauer richtig ist, daß sich der völkerverbindende Brükkenschlag der Kieler Woche so ausschließlich nach dem Norden richtet. Ein Teil der Gäste kommt sowieso aus dem Norden, so daß an sich kein Anlaß besteht, unbedingt den Schwerpunkt auf Skandinavien zu legen. Man kann sich auch die Frage stellen, ob sich der Blickpunkt Skandinavien m it der weltweiten Internationalität der Segelwoche, des Besuchs des Diplomatischen Corps und der Krie gsschiffbesuche verträgt. Diesmal war die Kieler Woche nach Norwegen ausgerichtet. Das nächste Mal könnte es Frankreich oder England sein. Kiel sollte sich keine Selbstbeschränkung auflegen. E s ist schon so, wie der Oberbürgermeister soeben zitiert hat, daß eine organisch gewachsene Verbindung Skandinaviens weitaus intensiver mit Lübeck und Hamburg besteht. Es wird ernsthaft zu überlegen sein, ob :man nicht die künftigen Kieler Wochen auch auf Begegnungen mit anderen Nationen aUsrichtet. 

Von den Veran staltungen der diesjährigen Kieler Woche ist besonders erwähnensWert die Ausstellung " Zeitgenössische norwegische Grafik". Auch die Beteiligung der norwegischen Jugend und des norwegischen Rundfunks sind hervorzuheben. Zu dem kulturellen Programm darf ganz allgemein gesagt werden, daß die BeSchränkung richtig war. Für die künftige Kieler Woche sollte einmal geprüft werden, ob man nicht zu einer Themenstellung ganz anderer Art kommen kann. Vielleicht bietet sich hier ein Thema an, das in Verbindung mit dem Sport und seiner erzieherischen Bedeutung steht, so wie es in der Rede von Frank Thiess, die ausgezeichnet gefallen hat, angeklungen ist. 
Die Kieler Woche ist größer und schöner geworden, weil der Kreis der Mitgestaltel Und der Miterlebenden größer geworden ist. E s kann nur begrüßt werden, wenn die JUgend im weitesten Sinne aktiv wird und Initiative entwickelt. Überlegt werden tnuß aber auch, wie eine Häufung der einzelnen Veranstaltungen vermieden werden kann, damit man die Gäste nicht überfordert. E s gab in diesem Jahr so viele Ver-
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anstaltungen, daß die Mitglieder der Ratsversammlung einfach nicht alle besuchen konnten. Sprecher hat außer seinen persönlichen Einladungen als Segler 45 Einladungen erhalten. Das ist entschieden zu viel. 
Erfreulicherweise ist es gelungen, die Bevölkerung noch m ehr als bisher an den Veranstaltungen zu beteiligen. Besonders zu begrüßen waren die Lautsprecheransagen bei den Se gelveranstaltungen. Es sollte einmal überlegt werden, ob man nicht dem Programm Listen beifügt, aus denen zu ersehen ist, wo solche Lautsprecheranlagen aufgestellt sind. Die Veranstaltung der Ellerbeker Fischer muß noch mehr in den Vordergrund gerückt werden. Das Theaterprogramm war reichhaltig und ist gut gelungen , besonders das Brahms -Konzert. Der ausländische Kriegsschiffbe such bedarf ganz besonderer Aufmerksamkeit. Ein besonderer Dank gilt dem Rundfunk, der Presse und dem Fernsehen, die alle bem üht waren, die Kieler Woche mit zu unter stützen. 

In einer persönlichen Bem erkung weist Stadtrat Schubert sodann darauf hin, daß die Kieler Woche geschaffen worden ist mit dem Ziel, Kontakmöglichkeiten zwischen den Völkern und den Menschen herzus tellen. Da darf es aber nicht vorkommen, daß ein Programm punkt der Kieler Woche ge gen dies en Grundsatz verstößt. Das ist leider geschehen, und zwar hat eine Rundfunkveranstaltung stattgefunden, die sich in herabsetzender und beleidigender Form gegen das Soldatenturn und die Studentenschaft gerichtet hat. Gleich nach der Kieler Woche hat Sprecher sich an den zuständigen Dezernenten gewandt mit der Bitte, das von dieser Veranstaltung aufgenommene Tonband zu besorgen. Leider ist das bis heute nicht gelungen. Sprecher hat seine Inform ationen aber von Gewährsleuten, auf die er sich unbedingt verlassen kann. 

Ratsherr S ta rn s legt den Standpunkt der SPD dar. Die SPD ist schon immer der Meinung gewesen, daß die Kieler Woche auf ihrer traditionellen Grundlage, dem Segelsport, weiter gesteigert und aufgebaut werden m uß. E s muß alles getan Werden, um die Kieler Woche einem möglichst großen Teil der Bevölkerung zugänglich zu machen, auch der s chöne Segelsport sollte vielen Menschen zugänglich sein. Es darf mit besonderer Freude festgestellt werden, daß die Kieler Woche 1958 den ursprünglichen Grundsätzen und Zielen der Kieler Woche im ganz besonderen Maße entsprochen hat. Dem Oberbürgermeister und seinen Mitarbeitern sowie allen Organisationen usw., die an der Gestaltung der Kieler Woche mitgeWirkt haben, gebührt dafür ganz besonderer Dank. 
Über den Segelsport ist genug Gutes gesagt worden. Als besonders erfreuliches Moment bei den Sportveranstaltungen s ind die schönen Leistungen der Schulen beim Fest auf grünem Rasen hervorzuheben. Ein Höhepunkt war der Besuch des norwegischen Ministerprä s identen Gerhardsen. Mit Freude kann festgestellt wer~en, daß die Kieler Bevölkerung diesen hohen Gast aufgeschlossen empfangen und l.hm überall Gefühle der freundschaftlichen Verbundenheit entgegengebracht hat. AUch den weiteren prominenten Gästen, unter ihnen Prof. Kamitz, der Oberbürgermeister von Helsinki und Berlins Regierendem Bürgermeister Brandt, gebührt bank füt ihren Besuch. 
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Die kulturellen Veranstaltungen standen auf teilweise sehr hohem Niveau (z. B. Prof. Litt, Frank Thiess, Nilstein). Besonders erwähnenswert war die Ausstellung norwegischer Grafik. Als besonders erfreulich ist zu werten, daß die Ostseehalle diesmal nicht durch Aus stellungen blockiert war, s ondern der Bevölkerung für Veranstaltungen zur Verfügung stand. Das in der Os tseehalle durchgeführte finnische Ballett hat sehr gefallen; es war eine wertvolle Bereicherung des Program ms. Besonders erwähnenswert ist auch das Brahm s-Konzert im Theater, das auf hohem Niveau stand. Hierfür gebührt dem Orchester besonderer Dank. Eine kritische Bem erkung ist jedoch zum Theater zu machen. Wenn auch die Schwierigkeiten einer Premiere bzw. einer gehaltvollen Gastaufführung am Schluß der Theatersaison nicht verkannt werden, so sollte das Theater in Zukunft aber doch mit einer repräs entativen Veranstaltung an die Öffentlichkeit treten. 
Der" Abend der Stadt Kiel" an Bord der" Bunten Kuh" war ein Erfolg. Einige Schwierigkeiten, die sich bei der Einladung ergaben, sind auf die beschränkte Platzzahl zurückzuführen. Der E m pfang des Diplomatischen Corps in Form eines Stehempfangs hat seinen alten Glanz verloren. Hier sollte einmal überlegt werden, was besser gemacht werden kann . 

Trotz des Wunsches aller nach Straffung kam es doch wieder zu einer Vielzahl von gesellschaftlichen Veranstaltungen. Die Ratsherren wurden teilweise überfordert. Man wird die einzelnen Aufgaben künftig wohl vorher unter den Ratsherren aufteilen und die Beteiligung vorher im einzelnen festlegen müssen. Das hatte auch bereits der Oberbürgermeister in seinem Referat ausgeführt. Eine gewisse Zwang E läufigkeit bei der Anzahl der Veranstaltungen ist aber wohl dadurch gegeben, daß die Vereine usw. gern während der Kieler Woche ihre Tagungen usw. hier durchführen. Besonderer Dank gebührt dem Rundfunk, der Presse und dem Fernsehen für ihre aus gezeichnete Mitarbeit. 

Zu der Frage der Ausrichtung der Kieler Woche nach dem Norden darf darauf hingewiesen werden, daß es doch das Bestreben aller ist, die Zahl der Veranstaltungen zu straffen. Die SPD meint, daß man sich deshalb nicht noch mehr verbreitern sollte. Der nordische Raum zwingt sich allein schon rein nach der geografischen Lage auf. Das soll keinesweg s eine Klassifizierung der Gäste bedeuten. 
A.ls besonders positiv darf es gewertet werden, daß sich die Jugend im steigenden Maße an der Kieler Woche beteiligt. Sie sieht die Kieler Woche als ein Ereignis ihrer eigenen Wünsche und Freude an. Die Investitionen in Festfreude haben sich, Wie auch bereits vom Oberbürgermeister ausgeführt, bezahlt gemacht. Es ist dies ein gut angelegtes Kapital. Ein bekannter skandinavischer Journalist hat gesagt: "Kiel ist ein Leckerbissen für Touristen. " Das ist kein schlechter WerbeSlogan. Sprecher ist erfreut, daß Stadtrat Schubert als Thema der nächsten Kieler Woche ein Sportthema herausgestellt haben möchte. Das ist ein guter Gedanke, der nur begrüßt werden kann. 

ZUsammenfas s end darf fest ge stellt werden, daß es zwar einige Pannen gegeben hat, die es aber bei s o großen Veranstaltungen immer geben wird, daß aber insgesamt gesehen die Kieler W oche eine große Leistung und ein guter Erfolg war . 

- 6 -



- 6 -

Ratsherr N 0 1 t e komm t auf das Kieler Woche-Plakat zu sprechen und bedauert, daß es bisher noch nicht gelungen ist, das richtige Symbol zu finden. Ihm schwebt vor, ein Plakat zu gestalten, das den Grundriß der Kieler Förde aufzeigt mit einem Segelschiff. 

o b erb ü r ger m eis t e r erklärt, daß alle hier ge gebenen Anregungen als Erfahrungs m aterial verwertet werden. Er geht sodann kurz auf die Ausführungen der Vorredner ein und begründet im wesentlichen die Betonung auf den Norden. Er m eint, daß gerade Kiel hier aus seiner geografischen Lage heraus besondere Verpflichtungen zu übernehm en hat. E s ist auch eine technische Frage, ob man eine Kieler Woche mit einem weltumspannenden Kurs machen will. Es gibt da eine ganz zwangsläufige Begr enzung der Leistungen; da ist eine Straffung besonderE schwierig. 

Zu der persönlichen Bemerkung von Stadtrat Schubert teilt Oberbürgermei ster m it, daß der Magistrat durch einen Stadtrat auf der beanstandeten Rundfunk- Veranstaltung ve r treten war. Der Bericht diese s Stadtrates war nicht so, daß man damit konkreten Tatbes tänden rochgehen könnte. Das Tonband ist angefordert worden. Oberbürgermeister wird sich jetzt selbst einschalten. Er beendet seine Ausführungen mit den Worten: lILassen sie uns gemeinsam daran arbeiten, daß wir das, was in diesem Jahr m öglich war, im nächsten Jahr wiederholen. 11 

Stellv ertretender Stadtpräsident Frau Stadträtin Hin z gibt der Hoffnung Ausdruck, daß die Kieler Woche 1959 genauso erfolgreich wird wie die diesjährige. 

- Kenntnis genommen. Die ge gebenen Anregungen usw. sind bei der künftigen Programmgestaltung der Kieler Wochen zu beachten. -

4) Qetrifft: 22. Änderung des Aufbauplanes Nr. 1 - Drs. 491 -
Qerichterstatter: Stadtrat Borchert 
~ntrag: Der 22. Änderung des Aufbauplanes Nr. 1 wird zugestimmt. 

~schluß: Nach Antrag. 

5) ~trifft: 19. Änderung des Aufbauplanes Nr. 4 - Drs. 492 -~richterstatter: Stadtrat Borchert 
~trag: Der 19. Änderung des Aufbauplanes Nr. 4 wird zugestimmt. 

~chluß: Nach Antrag. 
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6) Betrifft: 2 . Änderung des Durchführungsplanes Nr. 1 - Teil II - - Drs. 4 93 -Berichterstatter: Stadtrat B orchert 
Antrag: Der 2. Änder ung de s Durchführungsplanes Nr. 1 - Teil II - wird zuge

stimmt. 

Ratsherr L ü dem an n hat Bedenken, an jeder Straßenseite 10 - 12 Vitrinen aufzustellen, weil sich dadurch, vor allem in den Hauptgeschäft s zeiten, leicht Beschränkungen des Fußgängerverkehrs ergeben können. Sprecher wendet sich sodann grundsätzlich ge gen Auswüchse der Innenstadtbebauung , die im Aufbauplan ursprünglich nicht vorgesehen waren. So wird z. B. das Mahnm al am Berliner Platz durch Verkaufs stände verdeckt. Auch bei der Genehmigung eines Anbaues am Cafe Reim ers hat sich der Bauausschuß etwas andere s vorgestellt als daraus geworden ist. Die gewünschte Belebung des Berliner Platzes ist leider nicht eingetreten. 

Stadtrat Bor c her t antwortet, daß nicht auf jeder Straßens eite, sondern nur insgesamt 10 - 12 Vitrinen aufgestellt werden. Es ist vorgesehen, daß der Bauausschuß über die Aufs tellun g d er Vitrinen beschließt. Zu den anderen Ausführungen des Ratsherrn Lüdem ann kann im Augenblick nichts gesagt werden; darüber wird man sich im Bauaus s chuß unterhalten können. 

~eschluß: Nach Antrag. 

7) ~etrifft: 1. Änderung des Durchführungsplanes Nr. 137 - Drs. 494 -
~erichterstatter: Stadtrat Borchert 
Antrag: Der 1. Änderung des Durchführungsplanes Nr. 137 für das Baugebiet 

ErnestinenstraßejPickertstraße wird zugestimmt. 

~eschluß: Nach Antrag. 

8) ~trifft: Durchführungspläne Nr. 232 und 233 und 8. Änderung des Aufbauplanes Nr. 5 - Drs. 4 95 -
&,erichterstatter: Stadtrat Borchert 
~trag: a) Dem Durchführungsplan Nr. 232 für das Baugebiet Rendsburger Land

straße 97 - 121 und Teile des dahinter liegenden Kies grubengeländes, 
b) dem Durchführungsplan Nr. 233 für das Baugebiet Rendsburger Land

straße 123 - 127 und Teile des dahinter liegenden Kies grubengeländes, 
c) der 8. Änderung de s Aufbauplanes Nr. 5 

wird zugestimmt. 
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Stadtrat H art man n bittet namens seiner Fraktion, die Vorlage an den Bauausschuß zurückzuverweisen, da die Fraktion noch gern einige Fragen geklärt haben m öchte. 

Beschluß: Die Vorlage wird an den Bauauss chuß zurückverwiesen. 

9) Betrifft: Straßenbenennungen - Drs. 496 -
Berichterstatter: Stadtrat Borchert 
Antrag: a) Der durch den Ausbau der Schönberger Straße zwischen Wischhofstraße 

und Gabelsbergerstraße entstandene neue Straßenteil erhält die Be
zeichnung "Schönberger Straße il

• 

b) Der durch diesen Ausbau abgeschnittene Teil der bisherigen Schönber
ger Straße zwischen Wischhofstraße und Gabelsberger straße wird in 
"Am Seefisclunarkt" umbenannt. 

Beschluß: Nach Antrag. 

10) ]etrifft: Entwidmung von Straßenland - Drs. 497 -
~erichterstatter: Stadtrat Borchert 
Antrag: Der Entwidmung von 11 qm Straßenland vor dem Grundstück Elmschenhagener Allee 9, Flur S 10, Flurstück 86, gern. Lageplan des Stadt

planungsamtes - Abt. Vermessung - vom 16.5.1958 wird zugestimmt. 

~eschluß: Nach Antrag. 

11) .,getrifft: Satzung der Kieler Spar- und Leihkasse - Drs. 485 -
~richterstatter: Oberbürgermeister 
~trag: Die beigefügte Satzung der Kieler Spar- und Leihkas s e wird beschlossen. 

o b erb ü r ger m eis t e r erläutert die schriftliche Vorlage und gibt einige Zahlen über die Entwicklung des Einlagenstandes der Sparkasse bekannt. Sodann Zeigt er in großen Zügen die wesentlichen Neuerungen des neuen SparkassengeSetzes vom 6. Mai 1958 auf. Zu dem § 34 Abs. 5 der Satzung,:haben Finanzausschuß und Magistrat beschlossen, daß die Kreditanträge dem Verwaltungsrat vorzulegen sind, wenn die Kredithöhe eines einzelnen Kreditnehmers 600.000 DM übersteigt. Die Direktion der Kieler Spar- und Leihkasse ist der Ansicht, daß diese Bestim:tn.ung nicht in die Satzung, sondern in die Geschäftsanweisung für den Kreditaus
schuß aufgenommen werden sollte. 

Stadtrat S c hub e r t erklärt, daß Finanzausschuß und Magistrat auf eine SOlche Regelung in der Satzung Wert legen, um den Einfluß der Selbstverwaltung 
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auf die Großkredite zu wahren. Außerdem soll s ichergestellt werden. daß die Sparkasse noch m ehr zum Kreditträger des Mittelstandes wird. 

Stadtrat S c hat z führt aus. daß die Satzung jetzt eine klarere Abgrenzung der Verantwortungen bringt . Auch die SPD möchte die Sparkasse in er ster Linie als Kreditträger des "kleinen Mannes" und de s Mittelstandes sehen. was/m der Darlehenshingabe und der Zinsgestaltung zum Ausdruck kommen sollte. Die Höchstgrenze des Personalkredites ist im § 18 der Satzung mit 1 Mio. DM festgesetzt Worden gegenüber bisher nur 300.000 DM. Deshalb ist eine stärkere Absicherung nötig . Im § 34 der Satzung ist daher vorge s ehen. daß der Verwaltungsrat einzuschalten ist. wenn die Kredithöhe eines einzelnen Kreditnehmers 600.000 DM übersteigt. Diese Bestimmung gehört in die Satzung. nicht in eine Geschäftsanweisung. Der Magistrat hat zur Ausführung des § 30 der Satzung mit Zustimmung des Oberbürgermeisters dem Bürgerm eister in seiner Eigenschaft als Kämmerer den Vorsitz im Verwaltungsrat übertragen. Diese Regelung kann selbstverständlich zunächst nur für die laufende Legi s laturperiode gelten. 
Abschließend weist Stadtrat Schatz darauf hin. daß die SPD in der neuen Satzung ein Instrument sieht. m it dem dem "kleinen Mann" wirksam geholfen werden kann • 

.,geschluß: Nach Antrag. 

12) ,!!.etrifft: Aufnahme von Darlehen zur Finanzierung des Pflegeheime s an der 
Wahlestraße - Drs. 478 -

,!!.erichterstatter: Oberbürgermeister 
~trag: Zur Teilfinanzierung des Bauvorhabens "Pflegeheim Wahlestraße" 

werden folgende Darlehen aufgenommen: 

a) 300.000 DM von der Landestreuhandstelle für Wohnungs- und Klein-
s iedlungswe s en in Schleswig-Holstein 

Das Darlehen ist unverzinslich und mit 1 % p. a. zurückzuzahlen. 
Außerdem ist ein Verwaltungskostenbeitrag von jährlich 1/2 % 
zu entrichten. Er wird vom jeweiligen Restkapital berechnet. beträgt 
aber mindestens 0.2 % des Ursprungskapitals. 

b) 50.000 DM von dem Herrn Finanzminister des Landes Schleswig 
Holstein - Landesausgleichsamt -

Das Darlehen ist unverzinslich und mit 2 % p. a. zurückzuzahlen. 

l{atSherr N 0 1 t e verweist auf den letzten Absatz der Begründung. nach dem das Landesausgleichsamt fordert. daß die Stadt Kiel bis zur Verzichtserklärung durch den Präsidenten des Bundes ausgleichsamtes. längstens bis zum Ablauf des Lastenausgleichsgesetzes . 10 Plätze des Heimes m it Geschädigten im Sinne des §.3 Seiner Weisung belegt hält. Sprecher kann der Vorlage nur zustimmen. wenn dlese 10 Plätze für Kieler Bürger vorgesehen werden. 

~: Nach Antrag. 
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13) Betrifft: Verlängerung der Laufzeiten für Darlehen der Kieler Spar- und Leih-
kasse - Dr s . 479 -

Berichter statter : Oberbürgermeister 
Antrag: Der Verlängerung der Gesamtlaufzeiten von 10 auf 20 Jahre für folgende Dar lehen der Kieler Spar- und Leihkas se wird zugestimmt: 

a) 2.000.000 DM für Zwecke der Stadtwerke lt. Schuldurkunde vom 
15. Septem ber 1953, 

b) 500.000 DM für Zwecke der Stadtwerke lt. Schuldurkunde vom 
22. März 1954 , 

c) 1.000.000 DM für Zwecke des außerordentlichen Haushaltsplanes 
lt. Schuldurkunde vom 14 . Juni 1957. 

o b erb ü r g er m eis t e r erläutert die schriftliche Vorlage und weist darauf hin, daß es hier nur um eine Verlängerung der Laufzeiten geht. Die Frage der Zinsen steht damit nicht im Zus ammenhang . 

Stadtrat L ü h r hebt hervor, daß auch die mittelständische Wirtschaft durch die Bombenschäden, durch die Rationalisierung ihrer Betriebe usw. in ihrer Finanzlage sehr an gespannt ist. Namens des Kieler Blocks bittet Sprecher zu prüfen, ob nicht die Sparkasse auf Antrag auch der mittelständischen Wirt s chaft eine Verlängerung der Laufzeiten ihrer Darlehen gewähren kann. 

Stadtrat S c hat z meint, daß sich hier die Frage der Kreditpolitik schlechthin aUfzeigt. Darüber wird noch manches zu sagen s ein. Es werden hier nicht nur die m ittelständischen Wirtschaftsbetriebe, sondern auch andere Bevölkerungsgruppen berührt. Ihnen m üßten dann die Vergünstigungen ebenfalls zukommen. 

Stadtrat H art man n bittet darum, daß der Vorstand der Kieler Spar- und Leihkas s e einmal zu der Grundsatzfrage Stellung nimmt. 

~schluß: 1. Nach Antrag. 
2. Der Vorstand bzw. der Verwaltungsrat der Kieler Spar- und Leih

kasse wird gebeten zu prüfen, ob der mittelständischen Wirtschaft 
und auch anderen Bevölkerungsgruppen auf Antrag eine Verlängerung 
der Laufzeiten ihrer Darlehen gewährt werden kann. 
Das Ergebnis der Prüfung ist der Ratsversammlung mitzuteilen. 

11,) ~rifft: Umbau des Schauspielhauses - Bereitstellung weiterer Mittel -~richterstatter: Stadtschulrat Dr. Hoffmann - Drs. 452 -~rag:l. Bei der Haushaltsstelle V 33/120 - Wiederinstandsetzung des Schau
spielhauses Holtenauer Straße 103, 2. Rate - wird eine außerplanmäßige 
Ausgabe in Höhe von 15.000 DM genehmigt. 
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Die außerplanm äßige Aus gabe ist durch Anteils- Beträge des Ordent
lichen Haushaltsplanes zu decken und in den Außerordentlichen Nach
trags-Haushaltsplan 1958 einzubeziehen. 

2. Bei der Haushaltsstelle ~/88 - An den Außerordentlichen Haushalt -
wird eine außerplanm äßige Aus gabe in Höhe von 15.000 DM genehmigt. 
Zur Deckung dies er Au s gabe i st bei der Haushaltsstelle 98/681 - Ver
stärkungsmittel - ein gleichhoher Betrag zu sperren. -

3. Der berichtigte Kostenanschlag über den Einbau einer Studio- Bühne 
i m 2. Stock de s Vor derhauses des Schauspielhauses wird mit 
38.000 DM genehm igt . 

Zur Deckung der Baukosten sind die nichtverbrauchten Restmittel der 
Haushaltsstelle V 33/120 - Außerordentlicher Nachtrags-Haushaltsplan 1957 - und die unter Ziffer 1. bewilligten Mittel in Höhe von 15.000 DM 
her anzuziehen. 

Stadtschulrat Dr. Hof f m an n erläutert die schriftliche Vorlage. 

Frau Stadträtin B rod e r sen stimm t für den größten Teil der Mitglieder der SPD- Fraktion der Vorlage zu. Die Entscheidung ist der Fraktion nicht leicht gefallen. Die SPD hat, so lang e hier im Hause über die Förderung kultureller Fragen Un d über das Theater gesprochen worden ist, stets ein positiv es Bekenntnis abgegeben. Zweifellos enthält die Studiobühne ein gewisses Wagnis. Ein gewisses Wagnis liegt aber letztlich in jeder kulturellen Arbeit. Die SPD meint aber, daß die StudiobÜhne die kulturelle Basis des Theaters verbreitern und die künstlerischen Leistun
gen vertiefen wird. 

Stadtrat K ö s t e r betont, daß auch er zur kulturellen Seite ein Bekenntnis ablegt . Als die Ratsversammlung sich seinerzeit zu der Studiobühne bekannte, erklärte der Stadtschulrat, daß die Kosten von 350.000 DM nicht überschritten werden würden, und er erklärte weiter, man könne beruhigt sein, es seien keine weiteren Ausgaben zu erwarten. Die 350.000 DM Baukosten sind bis heute auf 415.000 DM gestiegen. Sprecher fragt den Stadtschulrat, ob das nun alles ist, oder ob noch weitere Wünsche hinzukommen. Von der Beantwortung dieser Frage wird er seine Entscheidung abhängi g m achen. Die SPD hat damals auch deshalb zugestim mt, weil der Stadtschulrat erklärte, daß durch die Studiobühne eine bessere Rentabilität des Theaters erreicht und außerdem das künstlerische Personal besser aUsgelastet werden könnte. Festzustellen ist noch, daß der Theaterzuschuß sehr hOch ist und daß Kiel noch sehr viele wichtige Aufgaben auf anderen Gebieten zu erfÜllen hat. 

Stadtschulrat Dr Hof f man n weist darauf hin, daß es Kultur ohne Risiko ~cht gibt. Jedes· Bekenntnis zur Kultur enthält ein Risiko. Die Studiobühne ist als ehrzweckraum gedacht, die n eben dem Theater auch für Lesungen und Musikveranstaltungen genutzt werden kann. Es wird damit gerechnet, daß sie jährlich etwa 
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10.000 DM Einnahmen bringt . Die Verteuerung der Bauarbeiten ist durch nicht 
vorhersehbare weitere Auflagen des Bauaufsichtsamtes entstanden. Es ist alles 
darauf abg e stellt, daß weitere Mehrkosten nach menschlichem Ermessen nicht 
eintreten können. Wenn Stadtrat Köster von dem hohen Theaterzuschuß gesprochen 
hat, so muß auf die zwangsläufig en Ausgaben (Personalkosten usw.) hingewiesen 
werden, auf die die Stadt keinen Einfluß hat. 

Auf Bitte von Stadtrat S c hat z wird die Sitzung von 17. 15 Uhr - 17.40 Uhr 
unterbrochen. Die Fraktionen ziehen sich zur Beratung zurück. 

Stadtrat S c hat z erklärt, daß die SPD es sehr bedauert, von Stadtschulrat 
Dr. Hoffmann auf die sehr präzise Frage von Stadtrat Köster nicht eine ebenso 
präzise Antwort bekommen zu haben. Der Stand der Arbeiten ist so, daß die noch 
entstehenden Kosten berechenbar sind. Die SPD möchte nicht gerne, daß nach und 
nach weitere Mittel angefordert werden. Weil, wie bereits gesagt , keine klare 
Antwort des Stadtschulrats vorliegt, sieht sich ein Teil der Fraktion nicht in der 
Lage, der Vorlage zuzustimmen. Die von Frau Stadträtin Brodersen vorgetragene 
Auffassung wird von der Mehrheit der Fraktion geteilt. In weiten Kreisen der Be
völkerung wird es sehr bedauert, daß das kleine Theater am Wilhelmplatz aufgege
ben worden ist. Ein gewis ser Ersatz wird in dem Zimmertheater der Studiobühne 
gesehen. Deshalb stimmt die Mehrheit der Fraktion trotz finanzieller Bedenken 
der Vorlage zu. Die Stellungnahme eines Teiles der Fraktion ge gen die Vorlage 
ändert nichts an der positiven Einstellung der Fraktion zum Theater. 

Stadtschulrat Dr. Hof f man n meint, daß hier ein Mißverständnis vorliegt. 
Sprecher gibt hinsichtlich der Studiobühne die Erklärung ab, daß nicht mit weiteren 
Kosten über die 415.000 DM hinaus zu rechnen ist. Das läßt sich übersehen, da 
:man unmittelbar vor dem Abschluß der Bauarbeiten steht. Zu der Frage von Stadt
rat Köster, ob man mit weiteren Wünschen kommen wird, ist zu sagen, daß alles 
da ist, was benötigt wird. Nur Schönheitsreparaturen stehen noch aus. 

Ratsherr S c h r öde r macht darauf aufmerksam, daß eines Tages sicher 
nOch Kosten entstehen werden für die Rückfront des Gebäudes. 

fuschluß: Nach Antrag. 
Der Beschluß ergeht mit 33 gegen 4 Stimmen. 

15) B 
~rifft: Anfrage von Stadtrat Hartmann betr. Lärmbekämpfung - Drs. 489 -

Sehr geehrter Herr Dr. Sievers ! 

Ich nehme Bezug auf die Veröffentlichung in den Kieler Nachrichten 
vom 21. Februar 1958 und der Schleswig-Holsteinischen Volks zeitung 
vom gleichen Tage betr. Bericht über die Sitzung in der Stadtvertretung 
in Sachen der Lärm bekämpfung. Ich habe damals bezweifelt, daß die 
Kieler Bevölkerung mit den getroffenen Maßnahmen der zuständigen 
Behördenstelle zufrieden sei. 
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Um einen Über blick über die derzeitige Situation der Lärmbekämpfung 
auf kommunaler Ebene zu erhalten, hat der Deutsche Städtetag in Zu
sammenarbeit m it dem Deutschen Arbeitsring für Lärmbekämpfung im 
Februar 1958 allen Mitgliedsstädten die nachfolgenden s echs Fragen 
vorgelegt: 

1. Wie verhält sich die Zahl der be gründeten Beschwerden über ruhe
störenden Lärm in den letzten 3 Jahren? 

2. Reichen die ge genwärtigen Rechtsgrundlagen für eine wirksame Lärmbekämpfung auf Ortsebene aus? 

3. Welche Wünsche und Änderungsvorschläge werden ggf. für eine 
Erweiterung der Rechtsgrundlagen geltend ge m acht? 

4 . Besitzt die Stadt oder eine m it der Stadt zusammenarbeitende Institution Lärmmeßgeräte ? 

Ist die Anschaffung v on Lärmmeßgeräten vorgesehen? 
5. Wie ist die Zusammenarbeit zwischen Ordnungsam t, Gesundheitsamt, Gewerbeaufsichtsbehörde, Polizei und ggf. Bergamt? 
6. Wird Unterlagenmaterial zur Lärmbekämpfung gewünscht? 
Nach meiner Kenntnis ist die Umfrage von 75 Mitgliedstädten beantwortet worden. Ich bitte in der nächsten öffentlichen Rats s itzung um Aus
kunft zu folgenden beiden Fragen: 

1. Hat die Stadt Kiel eine Stellungnahme zu diesen sechs Fragen abge
geben? 

2 . Wenn ja, welche? 

Dazu liegt folgende schriftliche Antwort des Ordnungsamtes vor: 
1. Auch die Stadt Kiel (Ordnungsamt) befindet sich unter den Mitgliedstädten, die die Umfrage des Deutschen Städtetages 59/58 Lärmbekämpfung vom 10.2.1958 seinerzeit beantwortet haben. 

2. Ihre Antworten auf die 6 Fragen brachten zusammengefaßt dies zum Ausdruck: 
~u Frage 1: Die Zahl der Beschwerden war zunehmend, die der be g rün-

d e t e n aber nicht in gleichem Maße. 
~u Frage 2: Die gegenwärtigen Rechtsgrundlagen reichen b e d i n g taus. 
~u Frage 3: Deshalb erscheint es erwägenswert, die derzeitigen strafrecht

lichen und ordnungsbehördlichen Möglichkeiten in einem einheit
lichen Gesetz zu diesem Komplex zusammenzufassen, nach dem 
dann in allen begründeten Fällen mit Geldbußen nach den Vorschrif
ten des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten vorgegangen werden 
kann. 
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Zu Frage 4 : Die Stadt be s itzt kein e Lärmmeßgeräte. Da s olche ja in die Hand 
der Über wachungsorgane, d. h. der Polizei, gehör en, um ihnen 
die notwendigen Feststellungen für einen ge gebenen Straftatbe
s tand bzw . eine Ordnungswidrigkeit zu erm öglichen, ist d. E. für 
die Beschaffung die Polizei zuständig. 

Zu Frage 5: ~ie Zusammenarbeit mit den an der Lärm bekä m pfung beteiligten 
Am tern und Dienststellen in Kiel ist r eibungslos . 

Zu Frage 6: Unterlagenm aterial wird gewünscht. 

- Kenntnis genommen -

16) ~etrifft: Ins tandsetzung der Jugendherberge Bellevue - Drs. 472 _ 
~erichterstatter: Stadtr at Dr . Mei er- Bant 
Antr a g: a) Von dem Erg ebnis der baulichen Überprüfung des Gebäudes der Jugend

herberge Bellevue durch das Hochbauamt wird Kenntni s genomm en. 

b) Um den Betrieb der Jugendher berge im Gebäude Bellevue für die näch
sten 2 - 3 Jahre sicherzustellen, sind die hierfür erforderlichen Mittel 
im Betrag von etwa 39.000 DM durch den Nachtragshaush alt 1958 anzu
fordern. 

c) Der Beschluß des Jugendwohlfahrtsaus s chusses, baldm öglich m it der 
Errichtung einer Jugendherberge auf dem dafür vorgesehenen Grund
stück an der J ohannesstraße zu beginnen, wird bestätigt . In den Haus
haltsplan 1959 sind entweder als Teilbetrag der ersten Rate 330.000 DM 
für den Neubau oder fü r die Jugendherberge Bellevue einzusetzen. 

Stadtrat S c hub e r t führt aus, daß sich der Kieler Block n ochmals eingehend 
1b.it der Vorlage befaßt hat, weil Bedenken aufgetaucht sind we gen des Um fan ges 
der noch aufzuwendenden Mittel. Auch der Kieler Block will recht bald eine neue 
Jugendherberge. Daher sollte in Bellevue nur das allernotwendigste getan werden. 
Der Kieler Block beantragt , die Vorlage zu vertagen und zunächst durch den Bau
aUSschuß eine Ortsbesichtigung vornehm en und prüfen zu lassen, welche Arbeiten 
atn. alten Gebäude noch unumgänglich notwendig sind. 

F' :rau Ratsherrin Fra n k e spricht ge gen eine Vertagung. Die Z ustände in der 
Jugendherberg e Bellevue s ind katastrophal. In den letzten Tagen soll es dort 
1b.ehrfach durchgeregnet haben. Die Heizung wird nur durch Kalk- und Kesselstein 
nOch zus ammengehalten, s o daß der Winterbetrieb praktisch ausfällt. Das Haus 
h~t So viele bauliche Mängel, daß sofort etwas geschehen m uß. Für den Fall, daß 
dIe Vorlage heute doch verta und der Bauaus s chuß erst eine Ortsbesichtigung 
V-Ol'nehm en soll, beantragt Sprecher in , daß der J ugendwohlfahrtsaus schuß zu der 
Ol'tsbe . h '. . d SIC h gung hmzugezogen WIr. 
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Stadtrat S c hat z m acht darauf aufmerksam. daß Stadtrat Dr. Meier- Bant als Dezernent bisher die Angelegenheit immer als außerordentlich dringend hingestellt hat. Es würde interes s ieren, seine Meinung zu hören. 

Stadtrat S c hub e r t weist darauf hin. daß es hier nicht um die Meinung des Dezernenten geht. Die Ratsversammlung ist souverän. Die F r aktion ist nicht bereit. heute über die Vorlage abzustimmen. 

Be s chluß: 1. Die Vorlage wird vertagt. 
2. Der Bauausschuß und der Jugendwohlfahrtsausschuß sollen eine Orts

besichtigung vornehmen und feststellen. welche Arbeiten an der Ju
gendherberge unumgänglich notwendig sind. 

Der Beschluß ergeht m it Stimmenmehrheit. 

17) ,!3etrifft: Kinderspielplatz Fockstraße; hier: Herstellung einer Maschendrahtein-
friedigung - Drs. 460 -

~erichterstatter: Stadtr at Dr. Meier- Bant 
~ntrag: Bei der Haushaltsstelle 476/6.811 - Herstellung einer Maschendraht

einfriedigung - wird eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 
1. 500. - - DM für die Herstellung einer Maschendrahteinfriedigung des 
öffentlichen Kinder spielplatzes Fockstraße 15 bewilligt . Gleichzeitig wird die Haushaltsstelle 476/718 - Entschädigungen - um einen Betrag 
in gleicher Höhe gekürzt. 

Stadtrat Dr. M eie r - Ban t erläutert die schriftliche Vorlage. 

Stadtrat K ö s t e r meint. daß es keine glückliche Lösung ist. Kinderspielplätze :mit Drahtzäunen abzugrenzen. 

Stadtrat Dr. M e i Oe r - Ban t erklärt. daß es hier um einen Einzelfall geht. Dm sicherzustellen. daß der Kinderspielplatz nur in den Tagesstunden von den Kindern benutzt wird. ist es notwendig. den Platz verschließbar zu machen. 

Ratsherr J e s k e kann der Vorlage nicht zustimmen. Er m eint. daß durch eine Einzäunung nicht viel erreicht und das Geld nur nutzlos ausgegeben wird. 

F'rau Ratsherrin Fra n k e macht darauf aufmerksam. daß der Jugendwohlfahrtsausschuß die Vorlage einstimm i g angenommen hat; er hatte seine Gründe dafür. Die Umzäunung soll nicht nur die Halbwüchsigen von den Kinder spielplätzen abhalten sondern vor allem auch die Hunde. In ihren weiteren Ausführungen befaßt . . 
slch Sprecherin mit den Beschwerden wegen der Lärmbelästigung durch die spie-lenden Kinder und bittet die Verwaltung. keine Bes chwerden anzunehmen. die sich 
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gegen den Kinderlärm richten . Kinder m ü ssen nun einmal spielen und da bleibt 
es nicht aus, daß Lärm entsteht . 

Stellv. Stadtpräsident Frau Stadträtin Hin z weist als Dezernentin des Stadt
gartenamtes darauf hin, daß die Frage der E inzäunung leider auch bei Plans ch
becken zu erwägen sein wird, da Hundebesitzer oft abends, wenn die Kinder aus 
dem Planschbecken heraus sind, ihre Tiere darin baden lassen. 

Ratsherr L ü dem a n n setzt sich dafür ein, daß mit aller Energie ge gen 
sol che Hundebesitzer vorge gangen wird. Den vorgesehenen Drahtzaun hält auch 
er für keine gute L ösung. 

Stadtrat Dr. M eie r - Ban t bittet, die Dinge doch nicht zu dramatisieren. 
E s ist s icher keine gute Endlösung , aber was würde man wohl s a gen, wenn über 
haupt nichts unternommen werden wür de. Man wird auch an die Hundebesitzer 
appellieren m üssen, daß s ie ihre Hunde zurückhalten. 

Stadtrat R i t t e r erklärt, daß er die ihm befreundeten Hundebesitzer auf 
die s oeben beanstandet en Tatbestände hinweisen wird. 

Ratsherr Dr. K r i e g er meint, daß man die heutige Vorlage zum Anlaß neh
men sollte, um grundsätzlich darüb er nachzudenken, wie m an die Kinder auf den 
Spielplätzen, besonders auch vor dem Straßenverkehr J am besten schützt. 

ßeschluß: Nach Antrag. 
Der Beschluß ergeht ge gen 3 Stimmen bei 2 Stimmenthaltungen. 

18) &etrifft: Beschaffung von Fontänen auf dem Kleinen Ki el für gr ößere Tagungen 
und bei festlichen Veranstaltungen - Drs. 4 83 -

~richterstatter: Stadtrat Hartmann 
~trag: Bei der neu einzur ichtenden Haushaltsstelle 775/6.981 - Beschaffung 

von Fontänen - wird eine außerplanmäßige Ausgabe von 38.700, -- DM 
genehmigt . 

Bis zur endgültigen Deckung dieser Ausgabe im Rahmen des Nachtrags
haushaltsplanes 1958 (gern. Beschluß des Magistrats vom 14.5.1958) 
wird ein Betrag von 38.700, -- DM bei der Haushaltsstelle 775/717 -
Fremdenverkehrswerbung und Ausstellungen - gesperrt. 

Stadtrat H art man n erläutert die schriftliche Vorlage. Er hebt hervor, daß 
die Fontänen nichIf/rur die Kieler Woche gedacht sind, son~ern sie sollen an Sonn
und Festtagen auch die Kieler Bevölkerung erfreuen. Das Fremdenverkehrs- und 
AUsstellungsamt verspricht sich durch die Fontänen einen Erfolg seiner Fremden
'Ierkehrsarbeit. 
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Ratsherr L ü dem an n weist darauf hin, daß die Wasservögel schon jetzt bei den kleinen Fontänen das betroffene Gebiet des Kleinen Kiels meiden. Das wird noch schlimmer werden, wenn erst die großen Fontänen da sind. Sprecher fragt, ob sichergestellt ist, daß die Wasservögel, vor allem in ihrem Brutgeschäft, nicht gestört werden. Nur wenn das feststeht, ist er bereit, der Vorlage zuzustimmen. 

Stadtrat H art man n betont, daß er selbst es war, der s einerzeit die erste Sammlung für die Wasservögel auf dem Kleinen Kiel eingeleitet hat. Der Einwand des Ratsherrn Lüdemann ist so beachtlich, daß Sprecher beantragt, die Vorlage zurückzustellen und zunächst prüfen zu lassen, ob die Wasservögel gestört werden. 

Stellv. Stadtpräsident Frau Stadträtin Hin z macht darauf aufmerksam, daß bei den bisher errichteten kleinen Fontänen schon darauf geachtet worden ist, daß die Wasservögel nicht gestört werden. 

Ratsherr S ich eIs c h m i d t meint, daß es letztlich nicht nur um die Wasservögel geht, sondern auch darum, daß ein weiteres Stück Natur v erloren geht. 

Stadtrat S c hat z bittet in diesem Zusammenhang zu prüfen, ob die Bedürfnisanstalt am Kleinen Kiel dort am richtigen Platz steht. 

Beschluß: 1. Die Vorlage wird vertagt. 

2. Es soll durch Sachverständige geprüft werden, ob die Wasservögel 
auf dem Kleinen Kiel durch die Errichtung der Fontänen bei ihren 
Brutgeschäften gestört bzw. ganz vertriebe'n werden. 

3. Das Bauamt wird im Einvernehmen mit dem Stadtreinigungs- und 
Fuhramt prüfen, ob die Bedürfnisanstalt am Kleinen Kiel dort am 
richtigen Platz steht. 

19) .,getrifft: Nachforderung für den Einbau der Orgel in der Aula der Hebbelschule .!!.erichterstatter: Stadtschulrat Dr. Hoffmann - Drs. 469 -A,ntrag: Folgende außerplanmäßige Ausgabe wird genehmigt: 
V 231/1232 - Wiederaufbau der Hebbelschule -

2. Bauabschnitt, Baukosten 11.000 DM 
Der Betrag wird aus Zuschüssen Dritter finanziert. Endgültige Veranschlagung im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes. 

~schluß: Nach Antrag. 
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20) Betrifft: Luftschutz-Stadtanalyse für den Stadtbezirk Kiel - Dr s. 482 -
Berichterstatter: Stadtrat Langbehn 
Antrag: Bei der Haushaltsstelle 140/6.812 - zur Aufstellun g der Stadtanalyse -

wird einer außerplanmäßigen Aus gabe in Höhe von 3.000 DM zugestimmt 

Die Deckun g e r fol gt durch eine Einnahm e in gleicher H öhe bei der neu 
geschaffenen Haushaltsstelle 140/071 - vom Land -

Beschluß: Nach Antrag. 

21) Betrifft: Vorschlagsliste für Schöffen und Geschworene - Drs. 498 -
Berichterstatter: Stadtrat Borchert 
Antrag: Der Vorschlagsliste 1959/1960 für Schöffen und Ge s chworene wird 

zugestimm t. 

Beschluß: Nach Antrag. 

22) ~etrifft: Um besetzung des Ausgleichsausschusses II - Dr s. 499 -
~erichterstatter : Stellv. Stadtpr ä s ident Frau Stadträtin Hinz 
Antrag: Aus dem Aus gleichs ausschuß II scheidet aus Herr Johanne s Scherer. 

Es wird neu gewählt: 

~eschluß: Es wird neu gewählt: 
Herr Klaus Hupp, Mittelschullehrer , Kiel, Hansastraße 6. 

23) 'y'erschiedenes 

Stadtrat H art man n geht auf die beiden geschäftlichen Mitteilungen des 
Ordnungsamtes betr. Parkplatz auf dem Holstenplatz und Lärmbelästigungen 
durch Reklameflugzeuge ein, die den Mitgliedern der Ratsversammlung zu 
Punkt 2 b) der Tagesordnung schriftlich vorgelegt worden sind. Er meint, einen 
Anspruch auf eine mündliche Beantwortung seiner damaligen Anfragen zu haben. 
Sodann geht er auf die von ihm gestellten Fragen der Lärmbelästigung (Punkt 15 
der Tagesordnung - Drs. 489 -) ein und stellt fest, daß die Stadt nach der Aus
kunft des Or dnungsamtes keine Lärmmeßgeräte hat, da sie, wi.e das Ordnungs
amt meint, in die Hand der Überwachungsorgane, d. h. der Polizei, gehören. 
Sprecher bittet die Damen und lIerren Mitgliede r der Ratsversammlung, die 
dem Polizeibeirat angehören, einmal im Polizeibeirat die Frage zu erörtern, 
ob nicht die Polizei ein solches Lärmmeßgerät anschafft. In einer der nächsten 
Ratssitzungen erbittet er Auskunft, wie sich der Polizeibeirat e~tschieden hat. 
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Dann befaßt sich Sprecher m it den Lärms chädigungen, be sonders für den kran
ken Mens chen, und setzt sich nochmals sehr dafür ein" daß alles getan wird, 
um den Lärm intensiv zu bekämpfen. Bedauerlicherweise hat die städtische 
Gartenbauabteilung Motorrasenmäher angeschafft, die einen erheblichen Lärm 
verursachen. Weitere s olcher 11 Lärmgeräte" sollten nicht angeschafft werden. 

In der An gelegenheit Lärmbelästigung durch Reklameflüge weist Stadtrat 
Hartmann darauf hin, daß er in der Sitzung der Ratsversammlung am 3.7.1958 
den Oberbürge,rmeister gebeten hatte, diese Angelegenheit einmal auf der 
Sitzung des Deutschen Städtetages anzusprechen. 

In der Sitzung der Ratsversammlung am 3.7. hatte Sprecher gebeten zu prüfen, 
ob nicht der Parkplatz auf dem Holstenplatz wenigstens teilweise auswärtigen 
Besuchern Kiels vorbehalten werden kann. Das Ordnungsamt erklärt in ~iner 
schriftlichen Stellungnahme, "es kann nicht generell gesagt werden, daß ein 
Kieler Geschäftsmann, Arzt oder Anwalt, der am Holstenplatz sein Geschäft, 
Büro oder Praxis betreibt, sein Fahrzeug mit Rücks icht auf den Fremdenver
kehr nicht auf dem Holstenplatz parken sollII. Dazu meint Sprecher, daß es 
außerhalb des Holstenplatzes genügend Parkmöglichkeiten gibt, z. B. steht 
der große Platz vor der Ostseehalle dafür zur Verfügung. Stadtrat Hartmann 
hat einmal die Anlieger de s Holstenplatzes befragt und sie haben erklärt, daß 
der Parkplatz zu 80 % mit einheimischen Wagen besetzt ist. Das Ordnungs amt 
hat fest gestellt, IIdaß sich auf dem einige Male vollbesetzten, andere Male 
nahezu vollbesetzten Parkplatz durchschnittlich 3/5 der Fahrzeuge mit Kieler 
und 2/5 der Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen b~fandenll. Nach Mittei
lung des Leiters der Polizeidirektion Kiel haben die von der Polizei angestell
ten Zählungen 80 % Fahrz~uge mit Kieler Kennzeichen ergeben. Hier besteht 
also ein Widerspruch. ' 

Stellv • Stadtpräsident Frau Stadt:r:ätin Hin z geht auf die Ausführungen von 
Stadtrat Hartmanrt we gen der mündlichen Beantwortung seiner Anfragen ein und 
verweist auf § 14 der Geschäftsordnung für die Ratsversammlung. Danach soll 
der Magistrat dem fragestellenden Ratsherrn unverzüglich schriftlich antwor
ten. Zu den beanstandeten Motorrasenmähern ist zu bemerken, daß inzwischen 
ein neuer Rasenmäher angeschafft worden ist, der fast geräuschlos arbeitet. 
Auf Vorschlag von Stadtrat Borchert soll veranIaßt werden, daß das Rasen
mähen in KleI zeitlich ebenso festgelegt wird wie das Teppichklopfen, damit die 
Störung begrenzt bleibt. 

Stadtrat Bor c her t macht darauf aufmerksam, daß wiederholt gebeten 
Worden ist, die Antworten auf Anfragen von Ratsherren schriftlich vorzulegen. 
Das ist in dem vorliegenden Fall auch geschehen. Außerdem sieht es die Ge
schäftsordnung vor. Zu den Ausführungen von Stadtrat Hartmann wegen der 
Beschaffung eines Lärmmeßgerätes durch die Polizei darf darauf hingewiesen 
werden, daß es in Kiel bereits solche Lärmmeßgeräte gibt. Die Anfrage des 
Deutschen Städtetages, auf die sich Stadtrat Hartmann in seiner Anfrage (Drs. 
489) bezieht sowie die Antwort des Ordnungsamtes haben rein statistischen 
Charakter. 
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Stadtrat H art man n meint, daß man dann die schriftlichen Antworten 
zu seinen Anfragen mit der Tagesordnung hätte übersenden müssen. 

Stadtrat S c hat z gibt zu bedenken, daß man bei allen Bemühungen, den 
Lärm herabzumindern, den Fortschritt des technischen Zeitalters nicht auf
halten kann. 

Ratsherr P f a f f bittet, in diesem Zus ammenhang zu prüfen, ob nicht die 
Polizei angehalten werden kann, ihre überlauten Signalgeräte leiser zu be
dienen, wenn die Wagen in schnellster Fahrt zu Unfallstellen usw. fahren. 

Stadtrat Dr. M eie r - Ban t, der im Kommunalverein sehr viel mit 
der Lärmbekämpfung zu tun hat, meint, daß sich durchaus noch manches zur 
Lärmverminderung tun läßt. Man sollte zumindest das tun, was ohne großen 
Aufwand möglich ist. 

- Kenntnis genommen -

~ 
Stellv. Stadtpräsident 

, 
~(at~»W1-

Ratsherrin 



Hauptamt Kiel, den 28. August 1958 

1) Abschrift der Niederschrift über die Sitzung der Ratsversammlung vom 
21. August 1958 erhält das Büro des Stadtpräsidenten zur Kenntnis. 

2) Auszüge erhalten: 

Von Punkt 2b a) der Niederschrift: Ordnung samt z. K. 
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Ordnungsamt z. K. , 

2 x Presseamt - Kieler Woche -
z.K.u.w.V. / 

2 x Stadtplanungsamt z. K. u. w. V. 

2 x Stadtplanungsamt z. K. u. w. V. 

2 x Stadtplanungsamt z. K. u. w. V. 

2 x Stadtplanungsamt z. K. u. w. V. 

2 x Stadtplanungsamt z. K. u. w. V. 

Bauverwaltungsamt z. K. u. w. V. 

Bauverwaltungsamt z. K. u. w. V. · 

a) Hauptamt 00.0 z. K. u. w. V. y 
b) Kämmereiamt z. K. 
c) Rechnungsprüfungsamt z. K. / 

a) 2 x Kämmereiamt z. K. u. w. v. 
b) Re chnungsprüfungsamt z. K . ./ 

a) 2 x Kämmereiamt z. K. u. w. V. ' 
b) Herrn Bürgermeister Dr. Fuchs 

als Vorsitzender des Vorstandes 
der Kieler Spar- und Leihkasse z. 
K. u. w. V. Herr Direktor Reddemann 
ist bereits vorweg fernmündlich 
unterrichtet worden . ./ 

c) Rechnungsprüfungsamt z. K. v' 

a) Theateramt z. K. u. w. V . ./ 
b) 2 x Kämmereiamt z. K. y 

c) Rechnungsprüfungsamt z. K. v' 

d) Hochbauamt z. K. ' 

Ordnungsamt z. K. v 

a) Jugendamt z. K. u. w. V . . 
b) Hochbauamt z. K. u. w. V. 
c) Kämmereiamt z. K . .,/ 
d) Rechnungsprüfungsamt z. K. v 
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Von Punkt 17 der Niederschrift: a) Jugendamt z . K. u. w. V. '/ 
b) 2 x Kämmereiamt z. K . . 
c) Rechnungsprüfungsamt z. K. 
d) Ordnungsamt z. K. v 

" 11 18 " " a) Fremdenverkehrs- und AusstellungS' 
amt z. K. u. w. V. ,/ 

b) Tiefbauamt - Gartenbauabteilung -
z. K . . Es wird gebeten, sich wegen 
der Sachverständigenprüfung mit 

J' dem Fremdenverkehrs - und AusSte 

lungsamt in Verbindung zu setzen. ( 
c) Stadtplanungsamt z . K. u. w. V. wegetl 

der Bedürfnisanstalt. 
d) Stadtreinigungs- und Fuhramt z. J{. I 

u. w . V. wegen der Bedürfnisanstalt. 
e) Kämmereiamt z. K. '/ 

" " 19 " " a) Schul- und Kulturamt z. K. u. w. v. / 
b) 2 x Kämmereiamt z. K. · 
c) Rechnungsprüfungsamt z. K. ' 

1.1 " 20 " " a) Luftschutzamt z. K. u. w. v. 
b) 2 x Kämmereiamt z. K . . 
c) Rechnungsprüfungsamt z. K. 

" " 21 " " Statistisches Amt z. K. u . w. V. 

" " 22 " " a) Ausgleichsamt z. K • ./ t' 
b) Hauptamt 00.0 z. K. u . w . V. (Rund"e 

fügung) I 

" " 23 " 11 3 x Ordnungsamt z. K. ; 

Nichtöffentliche Sitzung 

" 11 1 " " a) Amt für Wirtschaftsförderung z. J{. 
u. w . V. / 

b) 2 x Kämmereiamt z. K. 
c) Rechnungsprüfungsamt z. K. / 

" " 2 " " a) Amt für Wirtschaftsförderung z. J{. 
u. w. V. / 

b) 2 x Kämmereiamt z. K. / 
c) Rechnungsprüfungsamt z. K. / 

" " 3 " " a) Liegenschaftsamt z.K.u.w.V. 
I 

b) Kämmereiamt z. K • ./ 
c) Rechnungsprüfungsamt z. K. I 

" " 4 11 " a) 2 x Kämmereiamt z. K. u. w. V. 
I 

b) Rechnungsprüfungsamt z . K. I 
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Von Punkt 5 der Niederschrift: a) 2 x Kämmereiamt z. K. u. w. V. -
b) Rechnungsprüfungsamt z. K. ,/ 

" " 6a 11 " a) Theateramt z. K. u. w. V . ./ 
'S' b) Rechnungsprüfungsamt z. K . 

c) Personalanlt z. K . .,-

" " 6b " " Ordnungsamt z. K . • 
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